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Satzung

Uber die Ernennung von Ehrenbürgern und deren rechtliche
Stellung in der Gesamthochschule Paderborn

Der Gründungssenat der Gesarathochschule Paderborn hat in
seiner Sitzung am 11. k. 1973 gemäß § 9 GHEG i. V. mit
§ 1 V HSchG und § 8 VGrundO folgende Satzung beschlossen«

§ 1

Die Gesamthochschule Paderborn verleiht die Würde eines
Ehrenbürgers an Personen, die sich außerordentliche Ver¬
dienste um die Förderung der Hochschule, ihres wissen¬
schaftlichen Virkens oder ihrer Studenten erworben haben.

(1) Die Verleihung der Ehrenwürde erfolgt durch Beschluß
des Gründungssenats auf Vorschlag von mindestens drei Hoch¬
schulangehörigen im Sinne von § k Abs. 1 HSchG.

(2) Der Vorschlag ist beim Vorsitzenden des Gründungssenats
schriftlich einzureichen und muß eine Begründung enthalten.

(3) Der Gründungssenat kann die Anhörung eines oder mehrerer
der die Ehrung vorschlagenden Hochschulangehörigen beschlies-
sen.

§ 3

(1) Über den Vorschlag, die Würde eines Ehrenbürgers zu ver¬
leihen, muß in zwei getrennten Sitzungen vertraulich beraten
und in Jeweils geheimer Abstimmung Beschluß gefaßt werden.
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(2) Zwischen den beiden Senatssitzungen sollen nicht mehr als
6 Wochen liegen.

(3) Der Antrag ist angenommon, wenn 3ich in beiden Abstimmungen

mindestens 2/3 der anwesenden Senatsmitglieder für die Ver¬

leihung der Ehrenwürde ausgesprochen haben.

(h) Wird der Antrag bei der 1. Abstimmung abgelehnt, so ist er

gleichwohl angenommen, wenn sich bei der 2. Abstimmung min¬

destens 3/'* der dem Gründungssenat angehörenden stimmborech^Ä
tigten Mitglieder für die Annahme aussprechen.

§ h

Ist der Antrag angenommen, so erfolgt die Ehrung durch den
Gründungsrektor im Namen der Gesamthochschule. Der Geehrte

erhält hierüber eine mit dem Dienstsiegel versehene und vom
Gründungsrektor unterzeichnete Urkunde.

§ 5

(1) Gehört dor Geehrte der Gesamthochschule Paderborn nicht
bereits an, so wird er durch die Ehrung Hochschulangehöriger

(§ 3 Abs. 2 Ziff. 7 VGrundO).

•
(2) Er hat das Recht, die Einrichtungen der Hochschule nach
Maßgabe der Benutzungsordnungen zu benutzen.

§ 6

(1) Erweist sich ein Ehrenbürger durch sein Verhalten, insbe¬
sondere durch Begehen einer entehrenden Straftat der verliehenen

Auszeichnung nicht würdig oder wird ein solches Verhalten nach¬

träglich bekannt, so kann ihm die Gesamthochschule durch Be-

-3-
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schlufl des GründlingsSenats die Würde entziehen und die
Herausgabe der Urkunde verlangen.

(2) Für den Beschluß dos GründungsSenats gelten dio §§ 2'
und 3 entsprechend mit- der Maßgabe, daß das Vorschlagsrecht
auch einem einzelnen Hochschulangehörigen zusteht.

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Paderborn, den 12. April 1973

§ 7

Der GrUndungarektor

(Prof. Dr. B. Carstonsen)
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Wahlordnung zur Durchführung der Wahl der Mitglieder
der Fachbereichsversammlung und des Vorsitzenden der
Fachbereichsversammlung

Der Gründungssenat hat auf Grund der §§ 27 Abs. 3,
43 Abs. 3 VGrundO die folgende Wahlordnung beschlossen:

Teil 1

Wahl der Fachbereichsversammlung

§, 1

Mitglieder

(1) Der Fachbereichsversammlung gehören an

1. die Hochschullehrer des Fachbereichs
(Kraft Amtes)

2. wissenschaftliche Mitarbeiter

3. Studenten

4. nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
im Verhältnis von 5:2:2:1.

(2) Bei Errechnung der Anzahl der Mitglieder ist von der
Anzahl der Hochschullehrer auszugehen, die im Zeitpunkt
der Wahl dem Fachbereich angehören. Ergibt sich bei Er¬
rechnung der Anzahl der Mitglieder eine Bruchzahl, so ist
zur nächsthöheren ganzen Zahl aufzurunden.

(3) Die Amtszeit der Wahlmitglieder aus der Gruppe der
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter
beträgt zwei Jahre, die aus der Gruppe der Studenten ein
Jahr. Sie endet jeweils am 31.5.

(4) Die Neuwahlen finden jeweils in der ersten Maihälfte
statt. Zeigt sich bei Errechnung der Anzahl der Mitglieder
(Abs. 2), daß die

-2-
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wisscncchaftlichen und nich'twicscacciiaftlicUoii rii'Urb'ei'ter
in der neuen Fachbereichsvernauurilunc nicht iE Verhältnis
von Z : 2 : 2 : 1 vertreten w'i'rea, so vird cit der 'ü'ahl der
studentischen "it^lieder die erfelterliche Zahl von Ange¬
höriger: EUG der Gruppe der wissenscheftlich.-!>-i und nichtv;is-
senscheftlichen Iütsrbeiter hinzugewählt. 5 1 Abs. 3 bleibt
unberührt.

. c#
'.i'ehlbcrech tippte

(1) Tie 'ivahlaitsliedcr der Fa chbcreichsvcrsanjnlung v.xrden
jeveils von der Gruppe dos Fachbereichs in getrennter '.ichl
gevvihlt, der sie selbst angehören.

(2) Der Dekan erstellt des "..".'hltrverzeichnic auf Crunc vor.
i 21 Abs. C VCrundC uiid den vou Gründ.un^csmct betreffenen
Intschoic' unz cn über die Zuci-cnun- von v.-isscnrchsftlichen
und nichtv/issenschpftlichen iiitsrbeitern,

(3) Ecs VTiilervcrzeichnir, yinä voy '.'ahlvorstead ia Dekanat
öffentlich f.us^olcgt, sobald die Dinlcr'ur.c zur Vehlver-
sanalun^ erteilt.

('•*) Zincprüche £e~en das '.."ihlcrverzeichni r sind spätestens
T VerUtage vor der; V/ahitnc r-chriftliah bfeia Dekanat einzu^^
reichen. Uber den Einspruch entscheidet der Dekan unver-
züglich. Seine Entscheidung ist end£i;ltiß.

Vshlvorstand

(1) Der Dekan beruft je einen Vertreter der in Fachbereich
Vertretenen Gruppen als Kitglieder des WahlVorstandes und
benennt dessen Vorsitzenden, der nicht der Gruppe der Hoch¬
schullehrer angehören darf.

(2) Der '.r'ahlvorstcnd entscheidet mit einfacher ne-hrhelt.
i



Bei cti..:.fioii^lcichheit cr.lzcl.citel die CtiLac des Vorcituci-Cc

(7,) Der V^hlvorrtand ber-idie ",,'chl vor u::d Ubcrvacht
die eres, ü.^r.jrr.'i'c CurcLfUlirua**'. Lr '—nr. f."r dir- Z.U.: cl.i"".ru:
der '..'ai.i •..•eitere Fachbe;-:ichr£ r.je'-.öri^r eis '..'al-.ü.r.I'TcT Ir¬
rten ;r..

litjiiccer cor. "..'riilvcrr tci.de und die- '.."ählhclc"er d';r-
t Kandidaten sei::.

\

u

yahlf.ucr.chrei"_ur.-

CO
fen

.L

(1) -fr \;~S::\vc?r.U.n£ scluxiVt die './rhl-uindosteiic : :'— -.i
hScUTiri.; 2C 2&gc vor d.c~. Ushitermin sun. Gleichzeitig 1': "..
er zur -.'ciilvciT.ariiluii t" ein.

(2) Di« :.:iÄituEhchrRi'ouiX3 -u? entht-lxc:i:

".. die Mcnon der "itjlie-der der. '»ählvorstasis

T. den Ili.wei'r- ruf rir r Auslic^on der "„""hie: ■
zeiclinisso;; und die Itfslichkr-it der il'iar*;.. -ci:.£

T . die ver... 'i'chlvoi'ctrnc' eriaittc-lte Zahl der j.c-
vcilr zu v.'iliienden Grupv>cnver treter, cc.;ic der.
liiriv/cj.e, de5 für jede Gruppe 3 Srsrtsait^lieder

udhlcn rind

den liinveio ruf die von £• -3 Ate. 2 VGrur.eO u c-
f ord e rt e "fehltetcilicunj

5. die Aufforderung, bis cuai Beginn der "..'e.hlvere£r^:-
lung schriftliche "..'olilvorechl;• je beim '..'chlvor-
stand einzureichen und den Kinveie, da!? './eitere
Vorschiebe in der i.'ahlver3cnalimg c e «iacht werden
können

6. der. Temin der UahlversaEi^ilunc.



Wahlversammlung

(1) Die. Leitung der Wahlversammlung obliegt des Vorsitzenden
des WahlVorstandes; er kann diese Aufgabe einen anderen Kitglied
des WahlVorstandes übertrafen.

(2) über den Verlauf der Wahlversammlung hat der '.i'al.lvorrtanc".
Frctokoll zu führen, das von allen Hitgliedern der Wahlvcr-
stands zu unterschreiben ist.-

(3) 'lach der Frcffnung der Wahlversammlung gibt der Vorsitzende
des V.'ahlVorstands die schriftlich eingegangenen .Vahlvorschl"~e
bci:annt und fordert die Yersai.nmlung auf, veitere Kandidaten
vorzuschlagen. Zin Kandidat kr.rui' nur aus der Gruppe vorge rchla-
gcr. werde«, der er selbst angehört. Er kann nur denr. gev'rü.-t
v.-rrden, venn er in der Wahlversammlung schriftlich oc'.rr rund¬
lich seine Bereitschaft zur Annahme der Kandidatur erkl.'.rt.

(£■) Die Kandidaten können sich vorstellen. Mach der Vorstellung
wird die Kandidatenliste geschlossen. Die Karren der Bewerber
v.-erder. nach Gruppen getrennt in './ahllokal durch Aushang be¬
kanntgegeben.

§ 6
V/ahlgang

Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, daß der Wähler die Stimm¬
zettel im Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen und in den Wahl-
uaschlag legen kann; Der Stimmzettel ist in eine Wahlurne zu
verfen. Eine Briefvrahl findet nicht statt.



.'I 7
Stimsic b/rabe

(*!) Air Ctinranettel dienen nur uit eine- Ste-pel der Gc—
össtheefc:chule ?r.corbc:r. verrrh'er.c Zettel. Für die drei Grr
pen vor. ' ahlbere cht igten cir.f verschiedenfr-rbige Zettel zu
ver..'cni e:..

(2) Jeder Wahlberechtigte hst so viele Stinnen, wie reiner
Gruppe Zitze zustehen und L.rsatz:uitglieder zu v.-ählen zir.d.
Stimncrdiunulation (d.h. Abjr.bc von r^ehr als einer 2ti.v_-e ff!:
denselben Kandidaten) ist unzulässig. Der Wahlberechtigte
nu!J nicht von allen ihr.i zustehenden Stiaiaen Gebrauch rächen.

(3) Die itinnabgabe erfolgt durch Angabe des I'anen: des han-
dideten, für den die Ctir.ce abgegeben wird, au_" der. Ztirz-
zettel.

Gülticheit der Stixnen

C-Ultig sind nur die Stieren, die Tür Bewerber abgegeben
werden, die auf der Kandidatenliste (5 5 Abs. 4) genannt
sind. Die Ungültigkeit einzelner Stiizr.cn er'ncs "..'ahrberech¬
tigten steht der Gültigkeit seiner übrigen Stiazien nicht eni
cerren.

Feststellung des Wahlergebnisses
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(1) Der V.'ahlvorstand stellt unmittelbar nach der Uahl fest,
■..er in die FaChbcföifchcvercaraüiluns rgeVSihlt ist.

(2) Gewühlt sin;."; In der Reihenfolge der- auf sie entfallenden
etilen covielc Kandidaten aus jeder Gruppe, wie dieser 3rup-
pe Sitze einschließlich der der ErcatZmitglieder zustehen.
T i Stisjncacleichheit entscheidet das Los.

.(3) Srsats'nitslieder sind in jeder Gruppe diejenigen u
wühlten Kandidaten, die dir geringste StinuGazn].] errei
haben.

(4) Der 1/tfclvorstnnd ci°t das abschließende Sröcbni:
c'.u:'ch /.ushenp. i~, Fachbereich bekannt und teilt es de
r-v.'ie den G r>' ir.G ung s r e': t c-it. t nit. Die gewählten L'shJi
•..■erden benachrichtigt und aufgefordert, binnen 7 :
de.n '..'ahlvorstand au ci ,';l"»rwi-, cb sie die h'ahl a:.:.chi

•; 10

Gültigkeit der "./ahl

(1) Zur .Gültigkeit der V ö l;3 in der jc-.;ci:3 g::. Gruppe
eine Vohlbcic11i£Uü„" vo;i nclir 'aln eine:;'. Drittel dar
rechtißten Gruppenangehörigen erforderlich. V.'ird diese '.'•'.]-
beteiligung nicht erreicht, so findet binnen einer Woche ein
neuer '..'ahlcans statt. 7ird die erforderliche Vahlbctciiigah-;
auch in die-eii k'ahlgans nicht erreicht, so verhindert sich
für die Dauer der '..'ahlperiede die Zahl der von dieser Gruppe
zu besetzenden Gitzc un die Ilülfte. In diese:.. Falle erfolgt
ein dritter Wohlgang, in dem ohne Rücksicht auf die Höhe der
Wahlbeteiligung gewählt wird.
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(2) ilstfcc-bcnc! für die Fretstellun- cor "ahlbc-tcili~ur.;j ist'
die Zahl der sbge^c-benen Etiler, und des Wühlervcrzei c:.ni s.

f 11

'..'ahiniederschrif t

Ee-r '.i'.ahlvorc.tnnd fer^i^t eine '..'-..hlr.iederschrif t, in der die
auf die r'.nn'didpten der rjeveiii^cn Gruppe entfallende;;
tijor. Ctianen, die Zahl der iassesaat ab-c 0 e"jcric:; 0 ';iti 0 c.-.
und u:; 0 ' : ltigeri Stimcen und die Heacn der jewHLlten 5cverte:
cirthcitcr: sind.

5 12 '

'..'ahlprüf un~

(1) Gejer. die GUltig'.ccit der '..'ahl J;r.:m i.-inerhclb der pr.is*.
ven 1 Vc-chc schriftlich bri:r. Echa:; Einspruch cri.ebc-n ycrC-'t.
Die Frist beginnt i.:it der:. Teje der Verdffpntlichur.-j dee '.'_>.
rr_reni rr "s. Der Einspruch ist nur mit der Ee^rPndur.g zu¬
lässig, z n dar '..'rd-.lcrjtbr.ii infclce eines Fchlz-rr vc-:f '.lec
'..'crdcu sei.

(?) l'Uer den Einspruch entscheidet die Fr.chberoichsvers.
auf der •C-rundlagc des Ecrichtr des '..'ahlvcrrtandcc. Eis
scheicu:., ist nicht anfocht!«:r.

Übergangsbestimmung

C 1 Abs. Z u. Abs. 4 S. 1 gelter, auch für die ".."ehl i:; Jah: -
'97''..
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Teil 2

Wahl des Vorsitzenden der Fachbcreichsversarxnlung

5 14

Y.'ahlvorstand und V/alil

(1) Die Fachbereichsversannlung v/ählt zu Beginn der crstcir^
Sitzung aus i^rer uitte in geheimer Abstimmung den Vorsitr.enden.

(2) Wahlvorstend ist das dem Lebensalter nach älteste Mit¬
glied der Fachbcreichsvcrscnmlung. Er führt über den w'ahl-
geng Protokoll und gibt das 'i.'nhlergobnis bekannt.

(3) Gewählt ist derjenige, der die ilehrheit der Stimmen der
Stimmberechtigten erhält. Bei Stimmengleichheit findet eine
Stichwahl statt. Bei nochmaliger Stimmengleichheit entschei¬
det das Los.

(4) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme.

5 15
Amtszeit

#

Die Amtszeit des Vorsitzenden bestimmt sich nach § 27
Abs. 4 VGrundO.

5 16

Geltung anderer Bestimmungen

Die Vorschriften der §§ 2 Abs. 4; 3 Abs. 3 S. 1, Abs..4; 6;. • '



7 Abs. 1 S. 1, Abs. 3; 9 Abs. k; 12 gelten entsprechend.

§ 17

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer VerkUndung in
Kraft.

Die obige Wahlordnung wird hiermit verkündet.

Paderborn, 24. Mai 1973 Der Gründungsrektor

(Prof. Dr. B. Carstensen)
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Der Hinister für Uissenschaft und Forschung
de3 Landes NU hat mit Erlass
vom TT. August 1973 - Az. I B 5 43-15/2/12 -
die vom Fachbereichsrat des Fachbereichs
Moturuiasenschoften in seiner B. Sitzung am
18.4.1973 beschlossene

Vorläufige Prüfungsordnung für den

welcher der Gründung3senat der Gesamthoch¬
schule Paderborn in seiner 22. Sitzung
am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zum Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Prüfungsordnung
wird hiermit gem. § 47 I UGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 1. Oktober 1973

integrierten Studiengang Physik

Der

(Prof. Dr. B. Carstensen)
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Vorläufige Prüfungsordnung
für den

integrierten Studiengang Physik

I. Allgemeine Vorschriften
II. Zwischenprüfung

III. Abschlußprüfung I
IV. Abschlußprüfung II

V. Schlußbestimmungen



Allgemeine Vorschriften

§ 1

Gliederung und Zweck_der_Prüfung

Das Studium der Physik kann mit der Abschlußprüfung I
(Diplom-Physik-Ingenieur) oder mit der Abschlußprüfung II
(Diplom-Physiker) abgeschlossen uerden. Den AbschlußprL"-^
fungen geht die Zuischenprüfung voraus, mit der das ™
Grundstudium abgeschlossen uird.

Durch die Zwischenprüfung sei. 1, der Kandidat nachueisen,
daß er grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der Physik
eruorben hat und befähigt ist, das weitere Studium im
Hinblick auf dessen spezifische Anforderungen mit Erfolg
durchzuführen.

Durch die Abschlußprüfungen soll festgestellt uerden, ob
der Kandidat gründliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Phy¬
sik eruorben hat. Die Abschlußprüfung I soll darüberhinaus
den Nachweis erbringen, daß der Kandidat breite Kenntnisse
im anuendungsorientierten Bereich der Physik besitzt und
in der tage ist,- auf der Grundlage wissenschaftlicher Me¬
thoden selbständig zu arbeiten. In der Abschlußprüfung II
soll der Kandidat nachueisen, daß er vertiefte Kenntnisse

in einem Teilgebiet der Physik eruorben hat und in cier^
Lage ist, wissenschaftlich und selbständig zu arbeiten.

§ 2 '

Akademische Grade

Aufgrund der bestandenen Zwischenprüfung wird kein aka-
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demischer Grad verliehen.

2. Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung I uird der
akademische Grad "Oiplofn-Physik-Ingenieur" (Dipl.-Phys.-ing.
verliehen..

3. Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung II uird der
akademische Grad "Diplom-Physiker" (Dipl.-Phys.) ver¬
liehen .

§ 3

Prüfungen und Studiendauer

1. Die Zwischenprüfung ist in der R e gel nach dem 4. Fach¬
semester abzuschließen.

2. Die Abschlußprüfung I ist in der Regel nach dein 6. Fach¬
semester abzuschließen.

3. Die Abschlußprüfung II ist in der Regel zum Ende des
8. Fachsemesters abzuschließen.

4. Die Zwischenprüfung bzu. die Abschlußprüfungen können
vor den in Absatz 1-3 festgelegten Terminen abgeschlos¬
sen uerden, sofern die erforderlichen Voraussetzungen er¬
bracht sind.

5. Für den integrierten Studiengang Physik sind in der Stu¬
dienordnung exemplarische Studien verlaufe zusammengestellt,
die den Abschluß des Studiums in der vorgesehenen Regel¬
studienzeit ermöglichen.

§ 4

Prüfungsausschuß

1. Der Prüfungsausschuß hat insbesondere folgende Aufgaben:

4
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a) Organisation der Prüfung,
b) Überwachung der Einhaltung der Prüfungs¬

ordnung bei Durchführung dar Prüfungen,
c) Entscheidung über Widersprüche gegen im

Prüfungsverfahren getroffene Entschei¬
dungen ,

d) Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
li3if.tungen.

Darüberhinaus hat der Prüfungsausschuß jährlich dem

Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen und ^
Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Re¬
form der Prüfungen und der Studienpläne. Der Prüfungs¬
ausschuß überträgt die Erledigung seiner Aufgaben für
alle Regelfälle dem Vorsitzenden; dies gilt nicht für
die Entscheidung über Uidersprüche.

2. Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Vorsitzenden, seinem
Stellvertreter und fünf ueiteren Mitgliedern. Der Vor¬
sitzende, sein Stellvertreter und zuei weitere.Mitglieder
werden aus dem Kreis der hauptamtlichen oder hauptberuf¬
lichen Hochschullehrer im Sinne von § 10 GHEG auf Vor¬
schlag der Vertreter des Faches Physik vom Fachbereichs¬
rat bestellt. Zuei der ueiteren Mitglieder werden aus dem
Kreis der Studenten und ein weiteres Mitglied aus dem
Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter auf Vorschlag
der Vertreter des Faches Physik vom Fachbereichsrat be¬
stellt. Entsprechendes gilt für die Bestellung von einem
hauptamtlich oder hauptberuflich Lehrenden und einem St^
denten als Stellvertreter. Die hauptamtlich oder hauptbe¬
ruflich Lehrenden und der. ui saenschaf t Ii che Mitarbeiter
werden für 3 Jahre, die studentischen 'Mitglieder des
Prüfungsausschusses für 1 Jahr gewählt. Wiederwahl ist
möglich.

- S -
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3. Die studentischen Mitglieder können nicht bei pädago¬
gisch-wissenschaftlichen Entscheidungen mituirken. Als
solche gelten insbesondere die Beurteilung oder Anrech¬
nung von Prüfungsleistungen oder Studienleistungen, die
Bestimmung der Prüfungsaufgaben und die Bestimmung der
Prüfer. Die Regelung berührt nicht das Recht auf Mitbe-
ratung.

4. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stell¬
vertreter unterliegen der Amtsverschuiegenheit. Sofern
sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch
den Vorsitzenden zur Verschuiegenheit zu verpflichten.

5. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht,
den Prüfungen beizuuohnen.

6. Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, uenn ordnungsge¬
mäß eingeladen ist und außer dem Vorsitzenden mindestens
drei weitere Mitglieder anuesend sind, uovon eines Hoch¬
schullehrer sein muß.

§ 5

Prüfer^ Beisitzer

1. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prü¬
fer unter Berücksichtigung der Vorschläge des Kandidaten.
Prüfer kann grundsätzlich uerden, uer den entsprechenden
Prüfungsstoff eigenverantwortlich gelehrt hat.
§ 26 Abs. 2 HSchG ist zu beachten.

2. Bei mündlichen Fachprüfungen, die nicht von mehreren Prü¬
fern gemeinsam abgenommen uerden, muß ein vom Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses bestellter Beisitzer zugegen sein,
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der ein Protokoll über den Prüfungsablauf erstellt.
Beisitzer müssen grundsätzlich mindestens die persön¬
lichen Voraussetzungen gemäß § 26, Abs. 2 HSchG auf-
ueisen.

3. Die Namen der Prüfer werden dem Kandidaten mit dem Zu¬
lassungsbescheid bekanntgegeben. Abweichungen sind
schriftlich zu begründen und dem Kandidaten vier Uochen
vor der Prüfung mitzuteilen, der binnen einer Uoche Ga¬
genvorstellungen erheben kann.

§ 6

Mündliche Prüfungen

1. Mündliche Prüfungen können Einzel- oder Gruppenprüfungen
sein. Gruppenprüfungen uerden unter entsprechender Ver¬
längerung der Prüfungsdauer durchgeführt.

2. Die Hauptgegenstände und Ergebnisse mündlicher Prüfungen
sind in einem Protokoll festzuhalten, das von den Prü¬
fern und ggfs. vom Beisitzer abzuzeichnen ist.

3. Das Prüfungsergebnis ist dem Kandidaten im Anschluß an
die Prüfung mitzuteilen und auf Wunsch des Kandidaten
zu begründen. Die Begründung muß sich auf das Protokoll
der Prüfung stützen.

4. Bei mündlichen Prüfungen sind Studenten, die sich zur
gleichen Prüfung gemeldet heben, als Zuhörer zuzulassen,
sofern- der Kandidat bei der Meldung zur Prüfung nicht
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Kandidaten.

7
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§ 7

Studienbegleitende Leistungsnachweise

1. Studienbegleitende Leistungsnachueise sind benotete
Bescheinigungen über die erfolgreiche Teilnahme an
Übungen, Praktika und Seminaren.

2. Es uerden obligatorische und nicht-obligatorische stu¬
dienbegleitende Leistungsnachweise unterschieden. Nicht
-obligatorische studienbegleitende Leistungsnachueise
ersetzen den ihnen entsprechenden Anteil der Prüfungs¬
forderungen in mündlichen Fachprüfungen.

3. Für die Benotung der studienbegleitenden Leistungs¬
nachweise gilt § 14 Abs. 2 entsprechend.

4. Erfolgt die Bsnotung aufgrund einer Klausur, so ist
bei nicht ausreichender Leistung die Möglichkeit der
Wiederholung (Nachklausur) nach angemessener Zeit ein-
zuräumsn. Bei nicht ausreichender Leistung auch in der
Nachklausur ist im Falle obligatorischer-studienbeglei-
tender Leistungsnachweise ein Kolloquium vorzusehen.

II Zwischenprüfungen

§ 8

Zugano^zum Haugtstudium

Der Zugang zum Hauptstudium ist abhängig vom Bestehen
der Zwischenprüfung.

- 8
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§ 9

Zulassung_zur_Zuischengrüfung

1. Oer Antrag auf Zulassung zur Zuischenprüfung ist schrift
lieh beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stel¬
len. Oas Uahlfach kann gemäß § 13, Abs. 2 als Teilprü¬
fung vorgezogen uerden. überachreitungen von der in
§ 3 Abs. 1 festgelegten Frist sind zu begründen.

2. Ü8m Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern
sie nicht schon beim Prüfungsausschuß vorliegen.

1. die Immatrikulation.
2. eine Erklärung über den angestrebten

Studienabschluß,
3. die Benennung des Uahlpflichtfaches (§13, Abs.1)
4. die obligatorischen studienbegleitenden

Leistungsnachweise (§ 12, Abs. 3 und 6),
5. die nicht-obligatorischen studienbegleitenden

Leistungsnachweise, sofern sie als Ersatz von
Prüfungsleistungen geuertet uerden sollen
(§ 12, Abs. 4 und 7),

6. ein Vorschlag für jeden Prüfer in den mund¬
lichen Fachprüfungen,

7. eine Erklärung, ob und ggfs. bei welchen
mündlichen Fachprüfungen einer Zulassung von
Zuhörern uidersprochen uird,

8. Lebenslauf,
9. Zeugnis der

1. allgemeinen Hochschulreife oder
2. Fachhochschulreife oder
3. ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis

9 -



1D. eine Erklärung darüber, ob bereits eine
Zuischenprüfung oder ihr Äquivalent cder
eine Studienabschlußprüfung an einer uis-
senschaftlichen Hochschule bzu. Gesamt¬
hochschule nicht bestanden uurde,

11. von Inhabern der Fachhochschulreife der
Nachueis über die erfolgreiche Teilnahme
an Brückenkursen, sofern die Qualifizie¬
rung für das Hauptstudium II erfolgen soll.

Kann ein Kandidat ohne sein Verschulden die erforder¬
lichen Unterlagen nicht in der in Abs. 2 vorgeschrie¬
benen Ueise beibringen, so kann der Prüfungsausschuß
ihm gestatten, die Nachweise auf andere Art zu führen.

§ 10

Anerkennung von Studien- und Prüfungs1 eistunqen zur
Zuischenprüfung

Gl eichuertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in
Studiengängen gleicher oder verwandter Fachrichtungen
erbracht worden sind, werden anerkannt. Bei Zueifeln
an der Gleichwertigkeit bei ausländiscnen Hochschulen
ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungsuesen
zu hören.

Über die Anrechnung von Fernstudien entscheidet der
Prüf ungsausschuß.

§ 11

Entscheidung über die Zulassung zur Zwischenprüfung

Aufgrund der eingereichten Unterlagen entscheidet der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses über die Zulassung

10



zur Zwischenprüfung, sofern diese Ordnung nichts
anderes bestimmt. Die Entscheidung ist dem Beuerber
schriftlich mitzuteilen.

Im Falle der Zulassung enthält die Mitteilung die Liste
der Prüfer. Uird von den Vorschlägen des Kandidaten ab¬
gewichen, so gilt § 5, Abs. 3.

Die Zulescung ist zu versagen, wenn

1. die Unterlagen ni;ht vollständig sind, oder
die geforderten Voraussetzungen nicht erfüllt
sind,

2. die Zwischenprüfung oder ihr Äquivalent an
einer wissenschaftlichen Hochschule bzw. Ge¬
samthochschule endgültig nicht bestanden wurde,

3. eine StudienabschluOprüfung an einer wissen¬
schaftlichen Hochschule bzw. Gesamthochschule
in derselben Fachrichtung endgültig nicht be¬
standen wurde.

Im Falle der Ablehnung ist die Entscheidung angemessen
zu begründen.

§ 12

Umfang der Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung besteht aus vier Fachprüfungen.

Im Hinblick auf die Qualifikation zum Hauptstudium I
erstreckt sich die Zuischenprüfung auf folgende
Fächert
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1. Experimentalphysik
2. Mathematik: Kalkül
3. Mathematik: Numerische Methoden und EDV
4. Uahlpflichtfach

3. Obligatorische studienbegleitende Leistungsnachueise
sind hierbei:

1. Experimentalphysik: 3 benotete Scheine über das
physikalische Praktikum I und II
und das Elektronikpraktikum;

Geuichtsfaktor (§ 14, Abs. 4):
insgesamt 15 %

2. Mathematik:
Numerische Methoden
und EDV: 1 benoteter Schein zu einer

Übung;

Geuichtsfaktor (§ 14, Abs. 4):
25 %

3. Uahlpflichtfach: 2 benotete Scheine über Übungen
oder Praktika ucn mindestens
4 Stunden j
Geuichtsfaktor (§.14, Abs. 4):
30 %

4. Nicht-obligatorische studienbegleitende Leistungsnach¬
ueise sind hierbei:

1. Experimentalphysik: 2 benotete Scheine zu Übungen
zur Physik I und II;
Geuichtsfaktor (§ 14, Abs. 4):
je 10 %
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2. Mathematik-Kalkül ; 2 benotete Scheine zu Übungen
Kalkül I und Kalkül II;
Geuichtsfaktor (§ 14 Abs. 4):
je 15 %

Im Hinblick auf die Qualifikation zum Hauptstudium II
erstreckt sich die Zuischenprüfung auf folgende Fächer!

1. Experimentalphysik

2. Theoretische Physik
3. reine Mathematik

4. Uahlpflichtfach

Obligatorische studienbegleitende Leistungsnachweise
sind hierbei:

1 . Experimentalphysik:

2. Theoretische Physik;

3. Reine Mathematik:

3 benotete Scheine über das
physikalische Praktikum I und II
und das Elektronikpraktikum;
Geuichtsfaktor (§ 14 Abs. 4):
insgesamt 15 %

1 benoteter Schein zu Übungen zur
Theoretischen Physik I oder II
Geuichtsfaktor (§ 14 Abs. 4):
30 %
2 benotete Scheine zu Übungen zu
2 je 4-stündigen Grundvorlesungen
der reinen Mathematik (z.B. Ana- f
lysis I und II);
Geuichtsfaktor C§ 14 Abs. 4):
30 %
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4. Uahlpflichtfach: 1 benoteter Schein über eine
Übung oder ein Praktikum;

Geuichtsfaktor (§ 14 Abs. 4):
30 %

?. Nicht-obligatorische studisnbegleitende Leistungsnach-
ueise sind hierbei:

8. Die Abgrenzung der Stoffgebiete richtet sich nach dem
Stoff der in der Studienordnung angegebenen Lehrveran¬
staltungen aus. Bei Vorlage von nicht obligatorischen
studienbegleitendon Leistungsnachueisen gilt das ent¬
sprechende Teilgebiet des Fachgebietes als behandelt.
Dia Prüfungsdauer ist anteilig zu reduzieren.

9. Oede Fichprüfung besteht aus einer Klausur von 150 Minu¬
ten Dauer. Eine nicht bestandene- Klausur kann auf Uunsch
des Kandidaten durch eine mündliche Prüfung in demsel¬
ben Prüfungszeitraum ergänzt u erden. Die aus den Noten
der Klausur und der.mündlichen Prüfung gemittelte Note
ist die Note der Fachprüfung.

Teilprüfungen im_Uahlgflachtfach

1. Als Uahlpflichtfächer können-, soweit ein vollständiges
Grundstudium dieser Fachrichtung an der Gesamthochschule

1. Experimentalphysik: 2 benotete
zur Physik
Geui chtsfa

Scheine zu Übungen
I und II;

ktor (§ 14 Abs 4): je
10 %

§ 13

14
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angeboten uird, geuählt uerden:

Chemi e
Numerische Mathematik und Informatik
(nicht für zum Hauptstudium I qualifizierende
Zwischenprüfung)
Elektrotechnik
Maschinentechnik
Kerntechnik
Didaktik der Physik

Die Teilprüfung im Uahlpflichtfach kann als vorgezogene
Teilprüfung nach Erbringen des obligatorischen studien¬
begleitenden Leistungsnachweises abgelegt uerden.
§ 9 und § 11 gelten sinngemäß.

DiB vorgezogene Teilprüfung im Uahlpflichtfach bedingt
einen ergänzenden Antrag auf Zulassung zu den restlichen
Teilprüfungen der Zwischenprüfung.

§ 14

Bewertung der Leistungen

Der Prüfer lagt die Noten der Fachprüfungen fest.

Tür die Benotung sind zu verwenden:

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 s ausreichend
5 = nicht auareichend

■r 15 "
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Um eine diff□rensierters Bewertung der Leistungen zu
ermöglichen, können die Ziffern um 0,3 erniedrigt oder
erhöht uerden und sind in dieser Form zur Berechnung
der Fachnote heranzuziehen.

Die Teilprüfung in einem Fach ist nicht bestanden, uenn
die mündliche Fachprüfung nicht mindestens mit aus¬
reichend (bis 4,3) benotet worden ist.

Die Fachnote errechnet sich als gewichtetes Mittel der
Note der Fachprüfung und der zugeordneten studienbe¬
gleitenden Leistungsnachweise. Die Geuichtungsfaktoren
der unterschiedlichen studienbegleitenden Leistungsnach¬
weise für die Berechnung der Fachnote sind im § 12
zusammengestellt.

Die Fachnote lautet:

bei einem Durchschnitt bis 1,5
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,3

sehr gut
gut
bef riedigend
ausreichend

Die Gesamtnote berechnet sich als arithmetisches Mittel
der nicht gerundeten Fachnoten.

Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Teil¬
prüfungen in den Fächern bestanden sind.

Die Gesamtnote einer bestanden Prüfung lautet:
bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,3 bestanden
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§ 15

Versäumnis,_Rücktritt z Täuschung

Die Zuischenprüfung gilt als nicht bestanden, uenn der Kandi¬
dat nach der Meldung zur Prüfung ohne triftige Gründe
von der Prüfung oder einer Teilprüfung zurücktritt oder
zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht er-
scheint. ™

Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge¬
machten Gründe müssen dem Vorsitzenden des Prüfungsaus¬
schusses unverzüglich schriftlich angezeigt und glaub¬
haft gemacht uerden. Bei Krankheit des Kandidaten kann
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorlage eines
ärztlichen Attestes verlangen. Erkennt der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses die Gründe an, so uird ein neuer
Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungser¬
gebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

Die Prüfung kann vom Prüfungsausschuss ganz oder teil-
ueiss als nicht bestanden erklärt uerden, uenn der Kandi¬
dat eine Täuschungshandlung begangen hat oder sich eines
Verstoßes gegon die Ordnung uährend der Prüfung schul¬
dig gemacht hat.

Ablehnende Entscheidungen sind dem Kandidaten unverzüg¬
lich mitzuteilen und zu begründen.

§ 16 •

Uiederholung v'2n_E£ü£ü n 35''- e iSiü n S 8n

Die Zuischenprüfung kann in den Fächern mit nicht be-

#
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standener Teilprüfung zweimal wiederholt uerden.

2. Die zueite Wiederholungsprüfung im Uahlpflichtfach
kann nicht als vorgezogene Teilprüfung abgelegt uer¬
den .

3. Gilt die Prüfung gemäß § 15, Abs. 1 oder Abs. 3 als
nicht bestanden, so entscheidet der Prüfungsausschuß,
in welchem Umfang und zu welchem Termin die Prüfung
zu wiedarro." an ist.

4. Auf Antrag können bei der Uiederholungsprüfung studien¬
begleitende Leistungsnachweise Berücksichtigung finden,
die bei der vorangegangenen Prüfung nicht vorlagen.

§ 17

Zeu2nis_über_die Zwischenprüfung

*. Über die bestandene Zwischenprüfung ist innerhalb von
4 (Jochen ein Zeugnis auszustellen.

2. Das Zeugnis über die Zwischenprüfung enthält die Fach¬
noten, aufgeschlüsselt nach den Noten der mündlichen
Fachprüfung und der studienbegleitenden Leistungsnach¬
weise, sowie die Gesamtnote. Das Zeugnis ist vom Vor¬
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Als
Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem alle
Prüfungsleistungen erbracht sind.

3. Ist die Zwischenprüfung nicht bestanden oder gilt sie
als nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prü¬
fungs-ausschusses dem Kandidaten^hierüber einen schrift¬
lichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, obj und
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in uelchem Umfang,ggfs. innerhalb welcher Frist die
Zuischenprüfung uiederholt uerden kann.

4. Der Bescheid über die BndgüJtig nicht bestandene Prü¬
fung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

§ 18

^DSüi*• ^Sb!!* r ^ u:"-2Et!SnE£ÜlyD2

1. Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und uird
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeug -
nisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß nachträg¬
lich die Prüfung für nicht bestanden erklären.

2. Uaren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer
Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierüber
täuschen uollte, und uird diese Tatsache erst nach Be¬
stehen der Prüfung bekannt, so uird dieser Mangel durch
das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die
Zulassung zu Unrecht eruirkt, so entscheidet der Prüfungs
ausschuß unter Beachtung der allgemeinen verualtungs-
rechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger
Verualtungsakte.

3.. Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt, so ist
das unrichtige Prüfungszeugnis einzuziehen. Eine Entschei
düng nach Abs. 1 und Abs. 7, Satz 2 ist nach einer Frist
von 5 Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses
ausgeschlossen.
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III Abschlußprüfung I

§ 19

Zulassung zur Abschlußprüfung I

1. Für die Zulassung zur AbschluGprüfung I gelten § 9
und § 11 entsprechend.

2. Dem Antrag auf Zulassung ist zusätzlich beizufügen:

1. Das Zeugnis über die bestandene für das
Hauptatudium I qualifizierende Zuischenprüfung,

2. Gegebenenfalls die Bestätigung der Anmeldung
zur Diplomarbeit durch den Betreuer.

3. Die obligatorischen studienbegleitenden Leistungs¬
nachweise (§ 21, Abs. 3)

§ 20

Anerkennung^ von 5tudien-_uhd Prü f uhsjs 1 ei f t uncj en_zur

AbschluOprü f ung, I

T. § 10 gilt entsprechend.

2. Hat ein Kandidat die für das Kauptstudium II quali¬
fizierende Zuischenprüfung bestanden, so müssen für
die Anrechnung in bezug au f die Abschlußprüfung I
folgende Unterlagen eingereicht uerden:

1. Ein Übungsechein aus dam Bereich Numerische Mathematik

2. eine benotete Bescheinigung über eine bestandene
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mündliche Fachprüfung in "Mathematik: Numerische
Methoden undEDU" gemäß § 12, Abs. 2

§ 21

Umfang der Abschlußprüfung I

Die Abschlußprüfung besteht, aus zuei mündlichen Fach¬
prüfungen von in d9r Regel 30 Minuten Dauer und der
Anfertigung der Diplomarbeit mit abschließendem Kol¬
loquium.

DiB mündlichen Prüfungen erstrecken sich auf zuei Ge¬
biete der Angeuandten Physik.

Oie obligatorischen studienbegleitenden Leistungs¬
nachweise sind hierbei:

1. Angewandte Physik;

2. Uahlpflichtfach;

2 Scheine über die erfolg¬
reiche Teilnahme zu den Übungen
der angeuandten Methoden der
Physik I und II

2 Scheine über die erfolgreiche
Teilnahme zum Praktikum und Semi¬
nar zu den angeuandten Methoden
der Physik I und II;
1 Schein über die erfolgreiche
Teilnahme zu einer Übung.

§ 22

Diplomarbeit zum Hauptstudium I

Die Anfertigung dar Diplomarbeit ist zugleich Bestand¬
teil dar uissenachaftlichen Ausbildung. In der Diplom¬
arbeit aoll der Kandidat zeigen, daß er in der Lage ist,
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eine einfache experimentelle und/oder theoretische
Aufgabe aus dem Gebiet der Angeuandten Physik unter
Veruendung von bekannten Verfahren und Erkenntnissen
nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu be¬
arbeiten und die Aufgabenstellung, die Mittel zur
Lösung, souie die Lösung verständlich und folge¬
richtig darzustellen und zu interpretieren.

2. Das Thema der Diplomarbeit kann von jedem hauptamt¬
lich oder hauptberuflich Lehrenden des Faches Phy6ik
gestellt 'je-den, der die Qualifikation .zum Prüfer
gemäß § 5, Abs. 1 besitzt.

3. Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt über
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Termin
ist aktenkundig zu machen.

4. Die Diplomarbeit ist in der Regel 3 Monate nach der
Ausgabe beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ab¬
zulief ern , bei experimentellen Arbeiten in der Regel
nach 5 Monaten.

5. Erhält der Kandidat aufgrund eigener Initiative kein
Thema, so sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschus¬
ses dafür, daß der Kandidat rechtzeitig ein Thema er¬
hält.

6. Die Diplomarbeit ist mit einer Erklärung des Kandidaten
zu versehen, daß er die Arbeit selbständig verfaßt und
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmit¬
tel benutzt hat.

fr 23

Bewertung der Diplomarbeit

1. Die Diplomarbeit ist vom Aufgabensteiler und von einem.
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zueiten, vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu be¬
stimmenden Gutachter unter Berücksichtigung eines Kol¬
loquium mit dem Beuerber zu beurteilen. Für das Kol¬
loquium gilt § 6, Abs. 4 entsprechend.

2. Ueicht die Beurteilung der beiden Gutachter um 2 Noten
und mehr voneinander ab, so entscheidet der Prüfungs¬
ausschuß über die endgültige Bewertung. In besonderen
Fällen kann der Prüfungsausschuß einen dritten Gut¬
achter hinzuzuziehen.

§ 24

Bewertung der Leistungen

1. Für die Beuertung der Leistungen in der Abschlußprü¬
fung I gilt § 14 entsprechend.

2. Bei Berechnung der Gesamtnote der Abschlußprüfung I
sind zu gleichen Teilen beide Fachnoten in Ange¬
wandter Physik und die Gesamtnote der Zwischenprüfung,
souie die Note der Diplomarbeit mit doppeltem Gewicht
zu berücksichtigen.

3. In den Fällen des § 20, Abs. 2 wird die Gesamtnote der
Zwischenprüfung gemäß den Uorschriftsn für die Berech¬
nung- der Gesamtnote der für das Hauptstudium II qualifi¬
zierenden Zwischenprüfung aus den eingereichten Unter¬
lagen berechnet.

4. Uird die Diplomarbeit ohne Angabe von triftigen Gründen
nicht innerhalb der Regel-frist abgeliefert, so gilt sie
als nicht ausreichend.

5. Ist die Diplomarbeit mit der Note "nicht ausreichend"
heuertet, so ist die Abschlußprüfung I nicht bestanden.
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§ 25

UiBderholunq von Prüfunqsleistunoen

1. Ist die Diplomarbeit mit der Note "nicht ausreichend"
heuertet uorden, so ist dem Kandidaten auf Antrag ein
neues Thema zu stellen. § 22 und § 23 gelten ent¬
sprechend. Uird auch die zueite Diplomarbeit mit
"nicht ausreichend" beuertet, so ist die Abschlußprü¬
fung I endgültig nicht bestanden und kann nicht uieder-
holt uarden.

2. Für die Uiederholung der mündlichen Fachprüfung gilt § 16
entsprechend.

§ 26

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung

§ 15 gilt sinngemäß.

§ 27

Zeugnis

Hat der Kandidat die Abschlußprüfung I bestanden, so er¬
hält er über die Ergebnisse ein Zeugnis. § 17 gilt ent¬
sprechend .

. § 28

Verleihung des akademischen Grades

1. Gleichzeitig mit dem Zeugnis uird dem Kandidaten ein
Diplom ausgehändigt, in dem die Verleihung des akade¬
mischen Grades "Diplom-Physik-Ingenieur" beurkundet
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uird. Als Datum ist der Tag anzugeben, an dem alle
Prüfungsleistungen erfüllt sind.

2. Das Diplom und das Zeugnis enthalten eine Angabe über
die Regelstudienzeit.

3. Das Diplom uird vom Dekan unterzeichnet und mit dBm
Siegel des Fachbereiches versehen.

§ 29

Ungültigkeit der AbschluOprüfunq Z

§ 18 gilt entsprechend.

IV AbschluSprüfunq II

§ 3D

Zulassung zur AbschluOprüfunq II

1. Für die Zulassung zur Abschlußprüfung II gelten § 9
und § 11 entsprechend.

2. Dem Antrag auf Zulassung ist zusätzlich beizufügen:

1. Das Zeugnis über die bestandene für das
Hauptstudium II qualifizierende Zuischen-
prüfung;

2. gegebenenfalls die Bestätigung zur Anmel¬
dung Z'ur Diplomarbeit durch den Betreuer;

3-. die obligatorischen studienbegleitenden
Leistungsnachueise (§ 32, Abs. 3)

- 25
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§ 31

Anerkennung uon Studien- und Prüfunqsleistunoen
zur AbschluGprüfunq II

§ 1G gilt entsprechend.

Hat ein Kandidat die für das Hauptstudium I qualifi¬
zierende Zuischenprüfung bestanden, so müssen für die
Anerkennung in bezug auf die Abschlußprüfung II folgen¬
de Unterlagen eingereicht uerden (§ 12/ Abs. 5):

1. ' ein Übungsschein der Theoretischen
Physik I bzu. II

2. eine benotete Bescheinigung über eine
bestandene mündliche Fachprüfung in
"Theoretischer Physik";

3. ein studienbegleitender Leistungsnach-
ueis aus dem Gebiet der reinen Mathematik.

§ 32

Gliederung und Umfang der AbschluGprüfunq II

Die Abschlußprüfung II besteht aus 4 mündlichen Fach¬
prüfungen von in der Regel je 30 Minuten Dauer und der
Anfertigung der Diplomarbeit.

Die mündlichen Teilprüfungen erstrecken sich auf folgen¬
de Gebiete:

1. Experimentalphysik
2. Theoretische Physik
3. Uahlgebiet aus der Physik gemäß Abs. 4
4. - Uahlpflichtfach
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3. Die obligatorischen studienbegleitenden Leistungs¬
nachweise sind hierbei:

1. Experimentalphysik:

2. Theoretische Physik:

3. Uahlpflichtfach:

4. Das Uahlgabiet entspricht in
dem die Diplomarbeit entstammt: beispielsueise Kernphy¬
sik, Plasmaphysik, Festkörperphysik, Statistische Mecha¬
nik. Der Stoff entspricht SpezialVorlesungen, Seminaren
und Graduiertenkursen.

5. Die mündlichen Fachprüfungen auf dem fTebiet des Uahl¬
pf lichtfaches und bei einer theoretischen (experimentel¬
len) Diplomarbeit, auf dem Gebiet der Experimental¬
physik (Theoretischen Physik) sollen vor der Anfertigung
der Diplomarbeit abgelegt uerden, die beiden anderen
mündlichen Fachprüfungen danach.

§ 33

Diplomarbeit zum Hauptstudium II

1. Die Anfertigung der Diplomarbeit ist zugleich Bestand¬
teil der uieeenschaftlichen Ausbildung. In der Diplom-

2 benotete Scheine über
das Fortgeschrittenen-
praktikum und -seminar;
Geuichtsfaktor (§ 35, Abs. 1)

30 %

2 benotete Scheine über ^
Übungen, die nixht bereits
bei der Diplom-Uorprüfung
vorgelegt uurden;
Geuichtsfaktor (§ 35, Abs.1)
30 %

1 Schein über die erfolg¬
reiche Teilnahme über ein
Seminar oder ein Praktikum.

der Regel dem Gebiet, aus

17 -
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arbeit soll der Kandidat zeigen, daß er in der Lage
ist, eine dem Bearbeitungszeiträum angemessene ein¬
fache wissenschaftliche Arbeit aus dem gewählten
Hauptfachgebiet der Theoretischen Physik oder Experi¬
mentalphysik nach bekannten Verfahren selbständig zu
bearbeiten und die Aufgabenstellung, die ClittBl zur
Lösung, souie die Lösung verständlich und folgerich¬
tig darzustellen und zu interpretieren.

Das Theme c'er Diplomarbeit kann von jedem hauptamt¬
lich oder hauptberuflich Lehrenden des Faches Physik
ausgegeben uerden, der im Hauptstudium II eine eigen¬
verantwortliche Lehrtätigkeit ausgeübt hat. § 5, Abs. 1
gilt entsprechend. Der Aufgabensteiler ist Betreuer der
Diplomarbeit und kann nur mit Genehmigung des Prüfungs¬
ausschusses in dieser Funktion vertreten uerden.

3. Der Aufgabensteiler hat dem Vorsitzenden des Prüfungs¬
ausschusses neben der Angabs des Themas kurze Angaben
uie etua den gegenwärtigen Erkenntnisstand, die Bedeutung
der zu erwartenden Lösung, die zur Lösung zu verwenden¬
den Methoden und Hilfsmittel, souie die apparativen Vor¬
aussetzungen und Gegebenheiten in bezug auf das Thema
der Diplomarbeit zu machen. Die Ausgabe des Themas er¬
folgt über den Vorsitz-enden des Prüfungsausschusses.
Dar Termin ist aktenkundig zu machen.

4. Über die Fortschritte der Diplomarbeit ist mindestens
im Abstand von 3 Monaten in einem kurzen Gutachten
vom Betreuer dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
zu berichten.

5. Die Diplomarbeit ist in der Regel 6 Donata, bei experi¬
mentellen Arbeiten 9 IHonate nach der Themenstellung beim
Vorsitzenden des Prüfungausschusses abzugeben.

6. Im übrigen gelten § 22, Abs. 5 und 6 entsprechend.

- 2B -
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§ 34

Bewertung der Oiplomarbeit

1. Die Diplomarbeit ist von einem Betreuer und von einem
zueiten.vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu
bestimmenden Gutachter, der die persönlichen Uoraus-
setzungun dos § 33, Abs. 2 aufweisen muß, zu beurteilen.

Bewertung der Leistungen

1. Für die Bewertung der Leistungen in der Abschlußprüfung
II gilt § 14 entsprechend.

2. Bei Berechnung der Gesamtnote der Abschlußprüfung II
uird die Diplomarbeit mit doppeltem Gewicht geuertet.

3. Uird die Diplomarbeit ohne triftigen Grund nicht inner¬
halb der Regelfrist abgeliefert oder mit der Note
"nicht ausreichend" bewertet, so ist die Abschlußprüfung
II nicht bestanden.

2 Im übrigen gilt § 23 entsprechend.

§ 35

§ 36 •

'Jiederholunq von Prüf unqsl ei stunqen

§ 25 und § 16 gelten entsprechend.

§ 37

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung

§ 15 gilt entsprechend

29
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§' 38

2 e u q n i s

Hat der Kandidat die AbochluGprüfung II bestanden, so
erhält er über die Ergebnisse ein Zeugnis. § 17 gilt
entsprechend.

§ 39

Verleihung d c s skadpnischgn- G r = d e s

1. Gleichzeitig mit dem Zeugnis u;ird dam Kandidaten ein
Diplom ausgehändigt. Darin uird die Verleihung aes
akademischen Grades "Diplom-Physiker" beurkundet. Als
Datum des Diploms ist der Tag anzugeben, an dem alle
Pj-Üfungsieistungen erfüllt sind.

2. Die Urkunde und das Zeugnis enthalten eine Angabe über
die. Rcgelstudienzsit.

3. Das Diplom uird von Dekan unterzeichnet und mit dem Siege
des Fachbereiches versehen.

§ 40

Ungültigkeit rinr Abschlu3orüfun^ II

§ 18 gilt entsprechend.
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1/ SchluQbe3timmunqen

§ 41

Rechtsbehelfo

Gegen Entscheidungen im Prüfungsverfahren ist der
Uiderspiui.h nuch dan Bestimmungen der Verualtungsge-
richtBordnung möglich. Er ist innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe der EnvScheidung beim Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses einzulegen.

§ 42

Aberkennung akademischer Grade

Oie Entziehung der akademischen Grade "Oiplom-Physik-
Ingenieur" bzu. "Diplom-Physiker" richtet sich nach
den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 43

Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt mit der Genehmigung
durch den Minister für Uissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Uestfalen in Kraft.

Oie vorläufige Genehmigung (bis zum Ende des SS 1975) uurde
vom Minister für Uissenschaft und Forschung durch Erlaß vom
11.8.1973, Aktenzeichen I B 5 43-15/2/12 erteilt.
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Oer Minister für Uissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlass
vom 24. August 1973 - Hz. I 8 5 43-15/2/12 -
die vom Fachbereichsrat des Fachbereichs
Naturuissenschaften beschlossene

Vorläufige Studienordnung für den
integrierten Studiengang Physik

welcher der Gründungssenat der Gesamthoch¬
schule Paderborn in seiner 22. Sitzüng
am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zum Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung
wird hiermit gem. § 47 I VGrundo veröffentlicht.

Paderborn, 30. Oktober 1973

Oer Gründungsrektor
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I. Einleitung

Die Studienordnung soll dem Studenten des Faches Physik eine
Anleitung zur sinnvollen Gestaltung des Studiums geben. Hier¬
zu uerden die Struktur des Studiums beschrieben und Vorschlags¬
studienverläufe aufgeführt, die exemplarisch eine mögliche
Realisierung eines bestimmten Studienganges zeigen.

In den Vorschlagsstudiangängen uerden spezielle Lehrveranstal¬
tungen angegeben (z.B. für die mathematisch-physikalische
Grundausbildung die Veranstaltungen Physik I - IV, Kalkül
I - IV etc). Dies bedeutet, daß in der anschließenden Prü¬
fung die Beherrschung des Stoffes dieser Lehrveranstaltungen
und gegebenenfalls die Vorlage einiger Übungsscheine voraus¬
gesetzt uerden. Der Student kann jedoch den Ueg und die zeit¬
liche Reihenfolge, in der er diese Prüfungsvoraussetzungen
eruirbt, uählen.

Im Fach Physik uerden folgende Studiengänge und Studienab-
schlüsse angeboten:

1 . Integrierter Studienoanq Physik
Abschluß I: Diplom-Physikingenieur (Dipl.-Phys.ing.)
Abschluß II: Diplom-Physiker (Dipl.-Phys.)

2. Lehramt an Gymnasien
Physik als erstes Fach
Physik als zueites Fach

3. Lehramt an Realschulen für das Fach Physik

Für jeden Studiengang regelt eine Prüfungsordnung Verlauf und
Voraussetzung der Prüfung. Ein Teil der Prüfungsleistung kann
nach Uahl des Studenten studienbegleitend erbracht uerden.

- 3 -
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In der vorlesungsfraien Zeit finden i/o: Beginn des erster,
und zweiten Semesters vieruöchi ge "Srückenkurse *)" statt,
in denen durch intensive Betreuung grundlegende mathena-
tische Kenntnisse und eine Übersicht Uber die Grundphäno-
mene der Physik vermittelt uerrien sollen. In dem ersten
Brückenkursus werden mathematische und physikalische Grund¬
lagen aus den Lehrplänen der Sekundarstufe II tehandelt;
der zweite Brückenkursus beinhaltet susgeuähite Thymen
aus den Lehrplänen der Sekundarstufe II und aus dem Stoff¬
plan des ersten Semesters.

* "1Beide Brückenkurse 1 schlieCen mit E'.nea nichtobligatori¬
schen Test ab, der es dem Studienanfänger gestatten soll,
sein eigenes Leistungsniveau bezüglich der gestellten An¬
forderungen realistisch einzuschätzen.

Die Physikausbildung in den einzelnen Studiengängen ist in
den ersten Semestern ueitgehend gemeinsam. Erst durch die
Zwischenprüfung ergibt sich eine Entscheidung für einen
speziellen Studiengang. Durch zusätzliche mündliche Prüfungen
bzu. Praktika ist ein Uechsel •Mich nach dor Zwischenprü¬
fung noch möglich.

Das Physikstudium gliedert sich

m
-f - Grundstudium (4 Semester)

, - Zwischenprüfung
- Hauptstudium (2-4 Semester je nach Studiengang)
- Abschlußprüfung I oder II

Im Grundstudiuni uidmet sich der Student oen Grundlagen der
Physik und der notwendigen mathematischen Grundausbildung.
Zusätzlich leitet er durch Besuch weitere- Lehrver2nstaltun-

*) Nach § 11 GHEG bleiben MaOgabon dem Minister für Uissen-
schaft und Forschung uorbenalten.

- 4 -
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gen in diesen Fächern die Ausrichtung mit einem speziel¬
len Studiengang ein. Hinzu kommen die individuell gewähl¬
ten Lehrveranstaltungen im Uahlpflichtfach.

Die Gestaltung des Hauptstudiums ist wesentlich von dem
gewählten Studiengang bestimmt.

Der Student sollte sein Studium durch Hinzunahme von Wahl¬
fächern ergänzen.

II. Studium zum Diplom-Physik-Inqenieur

Der Diplom-Physik-Ingenieur uird seinen Tätigkeitsbereich
in Forschungs- und Entuicklungslaboratorien des In- und
Auslendes und vielfältigen Stellungen im gesamten Bereich
der Industrie finden. Er uird voruiegend dort eingesetzt
werden, wo mehrere Spezialgebiete in der Anwendung der
Physik auftreten.

Im Grundstudium wird von ihm daher erwartet, daß er umfang¬
reiche Kenntnisse in den Grundlagen der Physik erwirbt so¬
wie die erforderlichen mathematischen Kenntnisse einschließ¬
lich numerischer Verfahren.

Der erste Studienabschnitt bis zur Zwischenprüfung stimmt
weitgehend mit dem für den Diplom-Physiker überein. Im Unter
schiBd zum Studenten mit Studienziel Diplom-Physiker soll
sich der Student mit Studienziel Diplom-Physik-Ingenieur an
Lehrveranstaltungen über numerische Uerfahren und elektroni¬
sche Datenverarbeitung beteiligen, während eine Beteiligung
an Lehrveranstaltungen Theoretischer Physik für das Ablegen
der Zwischenprüfung nicht erforderlich ist. Auf das Belegen
von Uahlpflichtfächern, z.B. aus dem Bereich der Chemie, der
technischen Disziplinen, der Betriebswirtschaft usw. wird
starkes Gewicht gelegt.

- 5 -
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Die Einzelheiten der Zwischenprüfur.g'sind in der' Prüfungs¬
ordnung für den integrierten Siüdiengang Physik Festgelegt.

Nach Abschluß der Zwischenprüfung (Regelfall: nach den
vierten Semester) beginnt das Hauptstucium. Verschiedene
Gebiete angewandter Physik und nunerische mathematische
Verfahren stehen im Vordergrund. Die u'ahi des Schuerpunktes
sollte der wachsenden Bedeutung oder sich ändernder Be¬
deutung in Forschung, Entwicklung und Technik verschiedener
Gebiete Rechnung tragen. Die Uohl des Schwerpunktes bestinr.
das Gebiet, auf welchem die Diplomarbeit angefertigt wer¬
den soll. Hier ist bosonders an die elektronische Datenver¬
arbeitung, Kerntechnik, Meßtechnik, optisene Verfahren (La¬
ser, Holographie) oder andere Gebiete zu cenken.

Das Hauptstudium soll im Hegelfell am Ende des 6. Semesters
mit der Diplomprüfung abgeschlossen werden. Die Zwischen¬
prüfung ist hier Teil der Diplomprüfung und geht mit einem
Gewicht von 20 % in die Gesamtnote der Diplomprüfung ein.

Nach Abschluß dar mündlichen Fachprüfungon beginnt der Stu¬
dierende unter Anleitung mit einer Diploinai bei t. Die Arbeit
sollte im Regelfall nach drei l'".onaten, bzw. bei experimen¬
teller Aufgabe nach fünf Monaten, abgeschlossen sein. Es
wird empfohlen, nach Abschluß der Zwischenprüfung im Hin¬
blick auf die Diplomarbeit mit einem zuständigen Fachvertre
ter rechtzeitig Kontakt aufzunehmen.

III. Studium zum Diplom-Physiker

Der Diplom-Physiker findet Einsatz in Forschung, Entuicklun
und Lehre. Von ihm wird erwartet, deu er gründliche Kennt¬
nisse auf dem Gebiet der Physik besitzt und mit den Ideen

- 5
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und Kathoden der modernen Mathematik vertraut ist. Er
soll die Fähigkeit besitzen, selbständig uissenschaftliche
Probleme der Physik zu erkennen und zu bearbeiten.

Das viersemestrige Grundstudium stimmt ueitgehend mit dem
für den Diplom-Physik-Ingenieur überein. Besondere Kenn¬
zeichen für den Studiengang zum Diplom-Physiker sind je¬
doch die Vorlesungen in theoretischer Physik und in rei¬
ner Piathematik.

Nach Abschluß der Zuischenprüfung beginnt das Hauptstudium,
das wesentlich speziellen Kapiteln der Physik geuidmet ist.
Hierbei uerden das Verhältnis der Atome und Elementarteil¬
chen und Grundkenntnisse über den Aufbau des festen Körpers
eruorben.

Die Lehrveranstaltungen in der theoretischen Physik bringen
Grundlagen und Methoden der Quantentheorie und der Physik.
Die Kenntnisse im Uahlfach uerden vertieft.

fJach der Regelzeit von 6 Semestern uird das Studium je nach
Jahl der Art der Diplomarbeit mit theoretischem bzu. ex¬
perimentellem Schwerpunkt durch Prüfung in experimenteller
bzu. theoretischer Physik und durch Prüfung des Uahlfaches
als Teilprüfung der Diplomprüfung abgeschlossen.

Gleichzeitig bemüht sich der Student in Kontakten mit Do¬
zenten der Physik um eine Diplomarbeit.

In den Semestern7 - B- spezialisiert sich der Student auf
ein bestimmtes Teilgebiet der Physik. Parallel zu seiner Di¬
plomarbeit besucht er SpezialVorlesungen. (Jährend der Diplom¬
arbeit soll der Student lernen, selbständig uissenschaftliche

•
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Probleme zu erkennen und zu bearbeiten. Die Diplomarbeit
ist daher wesentlicher Teil der Physikausbildung. Das Stu¬
dium uird abgeschlossen mit den noch Fehlenden Teilprüfun¬
gen in theoretischer bzu. experimenteller Physik und im
Spezialf ach.

IV. Studiengang für Kandidaten des höheren Lehramtes und
_ des Lehramtes an Realschulen _

Das Studium des Lehramtes ist ein berufsfcldbezogenes Stu¬
dium, das sich aus folgenden Teilen zusammensetzt:

1. Fachuissenschaftliche und fachdidaktische
Studien (im ersten und zueiten Fsch)

2. Erziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche
Studien

3. Schulpraktischa Übungen

Für das Lehramt Physik gliedert sich das Studium in
zuei Blöcke:

Grundblock (ungefähr 1. - 4. Semester)
Aufbaublock (ungefähr 5. - 8. Semes-er)

Der Grundblock entspricht den Anforderungen des Lehramtes
an Realschulen und des Zueitfaches an Gyrr.nasien. Der Grund¬
block kann in etua 4 aufeinandErfolgenden Semestern belegt
uerden.

Der Aufbaublock entspricht den zusätzlichen Anforderungen
im Erstfach an Gymnasien. Der Aufbaublock kann in etua
3-4 aufeinanderfolgenden Semestern belegt uerden.

8 -
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An den Grundblock kann sich für Kandidaten des Lehramtes
an Realschulen die schriftliche Hausarbeit anschließen.
An den Aufbaublock schließt sich für Kandidaten des höheren
Lehramtes die-schriftliche Hausarbeit im ersten Fach an.

Zur ersten Staatsprüfung muß der Kandidat in jedem Fall
die erfolgreiche Teilnahme an mindestens einer Übung oder

einen Hauptseminar aus dem Grundbock und im Fall des ersten ^£
Faches an Gymnasien zusätzlich aus dem Aufbaubock nachwei¬
sen .

Die Aufrahme in das Fortgeschrittenen-Praktikum setzt das
Bestehen einer Prüfung (Physik I - III) voraus, die jeueils
vor Beginn des Praktikums stattfindet.

Darüberhinaus uird dringend empfohlen, die erfolgreiche Teil¬
nahme am physikalischen Praktikum, an den fachdidaktischen
Lehrveranstaltungen und schulpraktischen Übungen nachzuuei-
sen. Die Anrechnung dieser studienbegleitenden Leistungen
im 1. Staatsexamen uird durch das zu erwartende neue Lehrer¬
bildungsgesetz geregelt.

Es uird darauf hingewiesen, daß zum Verständnis der Physik¬
veranstaltungen vertiefte Kenntnisse der Mathematik benötigt
werden. Es ist daher günstig, die Fächorkombination Plahtema-
tik/Physik zu uählen. Außerdem ist es zu empfehlen, sich
mit Grundlagen der Chemie zu befassen, auch wenn Chemie nicht
ueiteres Lehrfach ist.

Über die im vorgeschlagenen Studi'enverlauf angegebenen Veranstal¬
tungen hinaus kann der Student je nach Interesse weitere Vor¬
lesungen besuchen. Besonders empfohlen werden die interdis¬
ziplinären Veranstaltungen von Fachdidaktik und Erziehungs¬
und Gesellschaftswissenschaften. Ueiter wird die Teilnahme

9 -



an einer Vorlesung über die Geschichte der Physik empfoh¬
len.

Folgende Praktika sind in allen Lehramtsstudiengängen
zu absolvieren:

a) ein "grund"wissenschaftliches Tacespraktikurr
(in der Regel als Einführungspraktikum, zu ver¬
anstalten von der Erziehungsuissenschaft, Psycno-
logie, Soziologie, Politologie, Philosophie);

b) ein fachdidaktisches Tagespraktikum (als Vorbe¬
reitung auf:)

c) ein fünfuöchiges Slockpraktikuni (unter beson¬
derer Berücksichtigung des ersten und gegebenen¬
falls zueiten Schulfaches und der angestrebten
Schulstufe).

Die Praktika b) und c) uerden in der Regel von Fachuissen-
schaftlern und Fachdidaktikern des jeueiligen Schulfaches
betreut. An der Vorbereitung, Durchführung und gegebenen¬
falls Auswertung des Blockpraktikums uerden im Rehmen des
Möglichen auch die Erziehungs- und Gesellschaftsuissen-
schaften beteiligt.

Im übrigen gelten die Prüfungsordnungen für die erste
Staatsprüfung.

V. Überqanqsmöqlichkeiten

In der Prüfungsordnung ist festgelegt, ueiche zusätzlichen
Fachprüfungen und Scheine erbracht uerden müssen, u- einen
Uechsel vom Studium das Diplom-Physik-Ingenisurs zum Studie
des Diplom-Physikers und umgekehrt zu ermöglichen.

Auch ein Uechsel von und in die Studiengsnge des Lehramtes

- 1D
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an Gymnasien und Realschulen ist durch zusätzliche
Leistungen gegeben.

Dabei können, die fehlenden Ergänzungsprüfungen und -scheine
studienbegieitend erbracht uerden.

Für die Absolventen der Fachoberschule ist es möglich, durch
das Ablegen der für das Studium zum Diplom-Physiker qualifizi^
enden Zuischenprüfung den Ubergang in die Lehramtsstudiengänge
in derselben oder einer veruandten Fachrichtung zu errei¬
chen. *)

'./I. Abgrenzung der Stoffgebiete

Zuischengrufung

Experimentalphysik;

Theoretische Physik:

reine Mathematik:

Mathematik-Kalküls

Mathematik — Numeri:
Verfahren und EDV:

Uahlpflichtfach:

Ob nach Uahl des fol
aufgeführten Fächer

Stoffplan der Vorlesung Physik I-IV

Uahlueise Stoffplan der Vorlesungen
Theoretische Physik I bzu. Theore¬
tische Physik II

Stoff von zuei 4-stündigen Vorlesungen
im Bereich der reinen Mathematik und
Kalkül I-IV

Stoffplan der Vorlesungen Kalkül I-IV
mit Ergänzungen m
Stoff der Vorlesungen Numerische Ver¬
fahren und EDV I

Stoff aus einer bzu. zuei 4-stündigen
Vorlesungen des Grundstudiums.

g,enden Studionganges uird ein Teil der
in der Zuischenprüfung geprüft.

che

- 11 -
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Fu3note: Laut Genehmigung des Ministers f. Uissenschaft ünd
Forschung I B5 43-15/2/12 vom 24.8.1973 gilt diese
Regelung noch nicht . Klärung bleibt vorbehalten.
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Experimentalphysik;

Theoretische Physik

Anqeuandte Physik:

Uahlpflichtfach:

Stoffplan dir U^ilcsunoen
Physik U und Ml

Stoffplan cor Uorlee-unoen Theo¬
retische Physik II bzu~ I, III und IV

Stoff plan dar Vorlesungen fnssus.-icte
Methoden der Phycik I und II

Stoff einer C-stündigen Feitgeschrit-
tenen-Ucrlesung aus den Grundstudium
mit Übungen

3e nach Uahl des Studienabschlusses uird ein Teil der aufge¬
führten Fächer in der Hauptprüfung geprüft.
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VORSCHLÄCSSTL'DIEf!VERLAUF
INTEGRIERTER STUDIEN-GANG PHYSIK

Abschluß I: Diplom-Physik-Ingenieur

Praktika Mathematik 'Jahlpflichtfach

Brückankurse

Pnysi*- I
(r.echa-ni'M

Kalkül I mit
E r" '-"izuncen
(V2,Ü4)

Vorlesung
V4,£|)

Srückenkurse

rr.ys. II (E1 sk-
trizität.han-
rss-tisn* pu'i>€2-)

-. h y s . Prakti¬
kum I (£4)

Kalkül II mit
Ergänzungen
(.■J2,Ü±)

Vorlesung
(V4,Ü2)

r r. y 5 • Iii, { -<u a n

'Vi-, L 3;

r.hys. Prnkti-
kuftil (£_£)

Kalkül III mit
Ergänzungen
(U2..Ü4)

.turnerische
Verfahren I
(\M,Ü2)

Pr.y = . I'J , (phys .
"e 53 =r,)

L3)

Elokt roni k-
Praktikum

(££)

Kalkül IV mit
Ergänzungen
(U2.Ü4)

EDV I
(U3)

Zuischenprüfung

Anseu-.EfiSiStMBB

(ü&.Lhl"
Prak ti kurr. zur
3R-JC".. F h Vs . I
(p- ; ,:s7) •

turnerische
Verfahren II

(V2)

Vorlesung
(V4, Ü2)

An reu. [•letnac'a.r.
der Physik II

Praktikum zur
annu. Phyo-. 11
(P6. 52)

EDV II
(V2)

Diplomprüf ung
(23 £ Zuischenprüfung, 60^ Anguandte Physik, 40% Diplomarbeit)

Diplomarbeit (3 Monate')
1-!-,_

Vt Vorlesung
Ü: Übungen
S: Seminar
P: Praktikum
_:. nicht obligatorisch (kann Teil dar mündl.Prüfung ersetzen)

'• obligatorisch
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VORSCHL AGS STUDIE NVEfiL AUF
INTEGf»! EHTER STUDIEIJGAKG PHYSIK

AbschluG II: Dl p : Q"-p:i ' >. r :

Experimental¬
physik

Theoretische
Physi k

Praktika u.
selbst.Arb. •lathnnaTik

Srückenkurse

1
Physik I
(Mechanik)
V 4, Ü_S )

Kalkül I
(V 2, Ü 1)

: e i n e V.v 1 n e -
-:*t.ik (y-'-.Ii) *

Brücken !<u rsc

2 Physik II,(E-
lektrizi tat,
Wagnet.(U4,Ü2 )

Phys.Prakti¬
kum I , (P 4)

Kalkül II
CV 2, Ü 1)

i rig ^ £ ^ g _

natik (V* f £|)
'•J£" p. J - T - > - '-" ?\L.

3
Phys. III
(Quantenphys.)
(V 4, Ü 3)

Theor.Phys. I
Mechanik
(U4,Ö2)*

Phys.Prakti¬
kum II
(P 4 )

Kalkül III
(V 2, Ü 1)

4
Phys. IV,
(phys.Messen )
(V 4, Ü 3)

Theor. Phys .II
(Elektrodyn.
(V4,Ü2)*

Elektroni k-
praktikun
(p i)

Kalkül IV
(J2, Li i)

f
Z u i. s c h e n p r c f u-n g

5
Physik V,
(Festkörper-
phyS.) (V4)

Theor. Phys.II
(Quantenmech .1
(V4.Ü2)*

F- P r e k t i k ü I
(Atome, i'ioie-
küls(P4,S?)

Verl 6£LT
(V-.Ü2) :

6
Phys.VI,(Kern-
u. Elementar-
teilchenphysO
(V 4)

Theo r . Ph ys.IJ
(Quantenmech.I
Dd.Stat.Thei>-
modyn. (V4 , L;2)

F -Praktikum II
Festi;orpj\Qrno
Elementar teü.-

Beginn ri&r Di olomprü f unr.
7

E

-pezialuor-
icsunAengeu.
Physj^F

(U4)
F achbereich
Graduierten

Spezi aluo r-
lesunq

(V4)

sseminar (S4)
<urs (V4, S4)

üiplomarbeit
Diplomarbeit

AbschluG c>r Diploniofüfuro,

* Zwischenprüfung: Stoff und Überungssc h.:in einer thsor.Vorlesung
Diplomprüfung: Stoff u.Übungsschoine zu.eiar ueiteror theor.Vorlesunge

V: Vorlesung
Ü: Übung
S: Seminar
P: Praktikum

_: nicht obligatorisch (kann Teil d.mündi. Prüfung ersetzen)
_: obligatorisch



UORSCHLAGSSTUDIE'JABLAURINTEGRIERTER
STuOIE.".'3Aßß PHYSIK, Abschlußs STAA", 5-
EXAr.E?. (LEHRAfiTAK GYIiriASIEfJ, o:s:co
und zweites FACH; LEHRAMT AN REALSCHULEN

;x;ori~ental- Theoretische
■h / s i k Physik

Praktika Fachdidaktik Mathematik

Brückenkurse

(Mechanik)
(ü4)

Didaktik der
Physik I

(U2)

Kalkül I A
(V2, Ü1)

Brückenkurse

Physik II
Ele--rizität
tv. 2 z r, e t i s ß u s

Phys.Prakti¬
kum I

(P4)

Didaktik der
Pnysik II

(V 2)

Kalkül II
(V2, Ü1)

|.Physik III,
{'- -j a n t e n c h y s . )
! (■< 4)i *

Phys.Prakti¬
kum I I

(P 4)

Didaktik der
Physik III

(U 2)

Kalkül III
(U2, Ü1)*

Phys.Prakti¬
kum III

(P 4)

Schulprakt.
Übungen I

(U 4)

Kalkül I'J
(V 2, Ü1)*

Phys: k V,Fsst-
'•:«r?3rphyo.)

(V

Vorlesung
(4, 2)*

F-Praktikum +
(P4)*

Didaktik der
Physik IV

(U2)

Physik VI.Kern-
L.. Elcre n t er talLhcn
Physik (Vi)*

Ucriesung
( 4, 2)*

Schulprakt.
Übungen II

(Ü 4)

Seninar (S4)*
Schriftliche Hausarbeit

•r das Staatsexamen uerden 2*(l) Leistungsnachueise im Fach Physik
; f o r d e r t.

nur für Lohrarat an Gymnasien, Erstfach
Zugangs vji au-jsetzunrj: nündl.Prüfung (3ü Min.) in Physik I - III

und erfolgreiche Teilnahme an phy3.Prakti¬
ka I - III

Vorlesung
L s u n g e n
Sa^.inar
Praktikum
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Dar Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlass
von 11. August 1973 - Az. 18 5 43-15/2/12 -
die von Fachbereichsrat des Fachbereichs
Uirtschaftsuissenachaft - Rechtswissenschaft
am 18.4.1973 beschlossene

Vorläufige Prüfungsordnung für das
integrierte Studium der Wirtschafts¬
wissenschaften

uelcher der Gründungssenat der Gesamthoch¬
schule Paderborn in seiner 22. Sitzung
am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zum Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Prüfungsordnung
wird hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 30. Oktober 1973

Dar

(Prof. Dr. B. Carstensen)



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Fachbereich S

Uirtschaftsuissanschaft - Rechtsuissenschaft

Vorläufige Prüfungsordnung

für das integrierte Studium der Uirtschaftauisaenachaften

an der
Gesamthochschule Paderborn

Oktober 1973



Diese vorläufig» Prüfungsordnung ist an 11.8.1973 vom Minister
für Uiasenschaft und Forschung mit folgender Maßgabe bis zun
Ende dss Sonnarsenestars 1975 genehmigt worden >

"Die übargangsragalung in § 37 Abs. 1 der vorgelegten
Fassung ist nicht ausreichend. Ich bitte, eine um¬
fassende und abschließende Regelung zu treffen und
nir diese bis zun 1.11.1973 zur Genehnigung vorzu¬
legen. In diesen Übergangsregelungen bitte ich unter
anderen vorzusehen, daO die Studenten, auf welche
die Übergangsvorschrift das § 7 FHEG zutrifft, in »
den intagriartan Studiengang Ubaruschsaln können
und aich zu dar für das Hauptstudiuni I qualifizieren¬
den Zwischenprüfung naldan können."

A. Allgemeine Vorschriften

S lt Gliederung und Zweck der Prüfungen

(1) Das Studiun dar Uirtschaftawiaaanschaftan gliedert aich
in ein Grundatudiun und Hauptstudien.

(2) Das Grundatudiun wird nit der Zwischenprüfung abgeschlossen.
Die Hauptatudien können nit der Abschlußprüfung I oder nit
der Abschlußprüfung II abgeechloeeen werden.

(3) Durch die Zwiachenprüfung aoll der Kandidat nachweisen,
daß ar die Grundlagen dea Fachstudiums erworben hat und
befähigt ist, dia weiteren Studien im Hinblick auf deren
epezifische Anforderungen nit Erfolg durchzuführen.

(4) Durch dia Abschlußprüfung I soll der Kandidat den Nach¬
weis arbringsn, daß sr gründliche Fachkenntnisse erworben
hat und dia Fähigkeit besitzt, wissenechaftlicha Methoden
in aainen Fachgebiet selbständig anzuwenden.

- 2 -
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(5? Durch die Abschlußprüfung II soll der Kandidat den
Nachweis erbringen, daß er gründliche Fachkenntnisse
erworben hat und die Fähigkeit besitzt, nach wissen¬
schaftlichen Methoden selbständig zu arbeiten.

§ 2: Akademische Grade

(1) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung I wird der
akademische Grad Diplom-Betriebswirt verliehen.

(2) Aufgrund der bestandenen Abschlußprüfung II wird
der akademische Grad Diplom-Kaufmann oder Diplom-
VoDcswirt verliehen.

§ 3: Prüfungen und Studiendauer

(1) Die Zwischenprüfung ist in der Regel zum Ende des
4. Fachsemesters abzuschließen.

(2) Die Abschlußprüfung X ist in der Regel zum Ende
des 6« Fachsemesters abzuschließen.

(3) Die Abschlußprüfung II ist in der Regel zum Ende
des 8. Fachsemesters abzuschließen.

& 4-; | FrüfunqsnusKchuß

(1) Der Prüfungsaus-schuß hat insbesondere folgende
Aufgaben:

a) die Prüfungen zu organisieren,
b) die Einhaltung der Prüfungsordnung bei der

Durchführung der Prüfungen zu überwachen,
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c) über Widersprüche gegen Entscheidungen zu be¬
finden, die im Prüfungsverfahren getroffen

- worden sind.

Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß jährlich
dem Fachbereichsrat Uber die Entwicklung der Prü¬
fungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt
Anregungen zur Reform der Prüfungen und der Studien- '
pläne. Der Prüfungsausschuß kann die Erledigung -
seiner Aufgaben für alle Regelfälle dem'Vorsitzen¬
den Übertragen; dies gilt nicht für die Entschei- |
dung über Widersprüche.

(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus . 4 Hochschullehrern,
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei -Stu¬
denten. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und
zwei der weiteren Mitglieder werden aus dem Kreis
der hauptamtlichen oder hauptberuflichen- Hochschul¬
lehrer im Sinne von § lo GHEG vom zuständigen Fach¬
bereichsrat bestellt. Die vetteren Mitglieder wer¬
den von ihren Gruppen vorgeschlagen und vom- zustän¬
digen Fachbereichsrat bestellt. Entsprechendes giltoder hauotbaruflieh
für die Bestellung von zwei hauptamtlicnvxehrenaen,
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem
Studenten als Stellvertreter. Die hauptamtlich o.hauptberu
Lehrenden werden für 3 Jahre, die Vertreter ..der
übrigen Gruppen für 1 Jahr gewählt. Wiederwahl ist

möglich. ^
(3) Die studentischen Mitglieder können nicht bei päda¬

gogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen mitwirken.
Als solche gelten insbesondere die-Beurteilung oder
Anrechnung von Prüfungsleistungen oder Studien¬
leistungen, die Bestimmung, der Prüfungsaufgaben und
die Bestimmung der Prüfer. Diese Regelung berührt nicht
da* Recht auf Hitberatung.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und- deren
Stellvertreter haben Amtsverschwiegenheit zu wahren.
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen,
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sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegen¬
heit zu verpflichten.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das
Recht, den Prüfungen beizuwohnen.

(6) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn außer
dem Vorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter min¬
destens 4 Mitglieder anwesend sind.

§ 5: Prüfer

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die
Prüfer. Prüfer kann grundsätzlich werden, wer in dem
der Prüfung vorausgehenden Studienabschnitt {min¬
destens ein Semester)- eine eigenverantwortliche Lehr¬
tätigkeit ausgeübt hat. § 26 Abs. 2 HSchG ist zu be¬
achten.

(2} Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüfern
abgenommen, von denen einer"Protokoll führt. Bei der
Auswahl der Prüfer soll einem Vorschlag des Kandidaten
nach Möglichkeit entsprochen werden.

(3> Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür,
daß dem Kandidaten die Namen der Prüfer

mindestens 14 Tage vor der Trüfung bekannt¬
gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang
ist ausreichend.

§ 6; Öffentlichkeit der mündlichen Prüfung

Bei mündlichen Prüfungen sind Studenten, die sich zur
gleichen Prüfung gemeldet haben, als Zuhörer zuzulassen.
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Dies gilt nicht, wenn ein Kandidat bei der Meldung zur Prüfung
widerspricht. Bai der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist
die öffentlichkeit auezuschließen. Oer Prüfungsausschuß kann
dia Zahl dar öffentlichen Zuhörer begrenzen.

B. Zwischenprüfung

$ 7i Gegenstand der Zwischenprüfung

(1) Oie Zwischenprüfung erstreckt sich auf
a) die geaeinsanen Grundfächer

- Betriebswirtschaftslehre
- Volkswirtschaftslehre
- Statistik
- Rechtswissenschaft
und

b) ein für das Hauptstudium I oder die Hauptatudien II
qualifizierendes Orientierungsfach.

(2) Für den StudienabschluO Oiplon-Uolksuirt ist das Orientie¬
rungsfach Dogaengeachichte.

(3) für die StudienabschlGsse Diplom-Betriebsuirt und Diplora-
Kaufaann erfolgt die Qualifizierung je nach Schuerpunkt-
gebiet in den folgenden OrientierungsfSchernt

Orientierungsfächer

Schwerpunktgebiete Hauptatudium I Hauptstudium II

Bilanzen, Finanzen,
Stauern
Management alt EDV/

Marketing
Psrsonalwesan

Finanzmanagenent

Leistungs- und.
Planungsrechnung
ait Betriebs¬
modellen
Absatzplanung
Aufgaben des
Paraonalwaaene

Finanzierungs¬
theorie
Leistungs- und.
Planungsrechnurig
in Betriebs¬
systemen
Marketing-Theorie
Theorie der be¬
trieblichen Kom¬
munikation

#

#
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§ S: Anmeldung :ur Zuischenprüfunq

(1) Die Zulassung zu den studienbegleitenden Teilen der
Zuischenprüfung muß schriftlich zu dem vom Prüfungs¬
ausschuß bekanntgegebenen Termin beim Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses beantragt werden.

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur für den Studenten je¬
weils ersten Prüfungsleistung der Zwischenprüfung
sind beizufügen:
a) der Immatrikulationsnachweis der Gesamthochschule

Paderborn
b) das zum Studium berechtigende Zeugnis, und zwar

entweder ein Zeugnis über die allgemeine Hochschul¬
reife, ein anderes Zeugnis, das den Zugeng zu einer
wissenschaftlichen Hochschule eröffnet oder ein
Zeugnis über die Fachhochschulreife oder ein als
gleichwertig anerkanntes Zeugnis

c) sin Lebenslauf (tabellarische Übersicht)
d) eine Erklärung über bisherige Versuche zum Ablegen

entsprechender Prüfungen.

(3) Spätestens dem Antrag auf Zulassung zur letzten Prüfungs¬
leistung ist der Nachweis der erfolgreichen Teilnahme
an den Klausuren in Buchführung und Mathematik für Wirt¬
schaftswissenschaftler beizufügen.

(4) Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung im Orientierungs-
fach haben Inhaber der Fachhochschulreife den Nachweis
der erfolgreichen Teilnahme an Brückenkursen beizufügen,
sofern die Qualifizierung für ein Hauptstudium II erfol¬
gen soll.

§ 9i Ablauf der Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung ist studienbegleitend. In der Regel
gelten folgende Termine, zu denen die Prüfungsuorleistungen
und Prüfungsleistungen abgeschlossen sein sollen 1

a) Prüfungsvorleistungen:
Buchführung nach dem 2. Semester
Mathematik für Wirt¬
schaftswissenschaftler nach dem 2. Semester

b) Prüfungsleistungen:
Rechtswissenschaft nach dem 2. Semester
Allg. Betriebswirt¬
schaftslehre nach dem 3. Semester
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Allg. Volkswirtschafts¬
lehre nach dem 3. Semester
Statistik nach dem 4. Semester
Orientierungsfach zum
Hauptstudium gem. § 7 nach dem 4. Semester.

§ lo: Durchführung der Zwischenprüfung

(1) In den Zwischenprüfungsfächern sind unter Aufsicht
des Prüfungsausschusses entweder eine Klausurarbeit
von vierstündiger Dauer oder zwei Klausurarbeiten
von je zweistündiger Dauer zu schreiben. Die zwei
Klausurarbeiten sind in unmittelbarer zeitlicher
Abfolge zu schreiben.

(2) In jedem Fach, in dem die Leistung mit "nicht aus¬
reichend" bewertet worden ist, kann die Prüfung
wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist
zulässig. Die Wiederholungen werden in gleicher
Weise wie die erste Prüfung durchgeführt.

§ 11; Bewertung der Prüfunqsleistungen

(1) Für die Fachnoten, für einzelne Prüfungsleistungen
und Prüfungsvorleistungen gelten folgende Noten:

1 ■ sehr gut
2 « gut
3 ■ befriedigend
4 >• ausreichend
5 ■ nicht ausreichend

Zur differenzierandenBewertung können Zwischenwerte
dadurch gebildet werden, daß die Notenziffern um o,3
erniedrigt oder erhöht werden.
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(2) Die Fachnote errechnet sich aus den Durchschnitt
der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Fachnote
lautet:

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend

■bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,3 ausreichend

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten
mindestens "ausreichend" (bis 4,3) sind.

(4) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt
der Fachnoterv in den einzelnen Prüfungsfächern.

Für die
Bildung der Gesamtnote gilt Absatz 2, Satz 2 ent¬
sprechend.

§ 12: Ergebnis der Zwischenprüfung

(•1) Die Zwischenprüfung ist nicht bestanden,

a) wenn die Leistungen des Kandidaten* \n einem der
Fächer mit der Note "nicht ausreichend" bewertet

. x) unter Berücksichtigung
worden sind; des § lo (2 )

wenn der Prüfungsausschuß durch Beschluß feststellt,-
daß sich der Kandidat bei der Zwischenprüfung uner¬
laubter Hilfen bedient, eine Täuschung begangen
oder sich eines Verstoßes gegen die Ordnung während
der Prüfung schuldig gemacht hat. Der Prüfungsaus¬
schuß erklärt in diesem Fall die Leistungen des Kan¬
didaten für ungültig;
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wenn sich herausstellt, daß der Kandidat bei dem
Antrag zur Zwischenprüfung Uber Zulassungsvoraus¬
setzungen getäuscht hat;

b) wann der Kandidat ohne Zustimmung des Prüfungsaus¬
schusses der Prüfung fernbleibt oder sie abbricht.

[2) Die Zwischenprüfung kann vom Prüfungsausschuß ganz
oder teilweise als nicht bestanden erklärt werden,
wenn sich der Kandidat bei der Zwischenprüfung uner¬
laubter Hilfen bedient, eine Täuschung begangen oder
sich eines Verstosses gegen die Ordnung schuldig gemacht
hat oder wenn sich herausstellt, daß der Kandidat bei
dem Antrag zur Zwischenprüfung Uber Zulassungsvoraus¬
setzungen getäuscht hat.

i 13t Zeugnis und Bescheinigung über die Zuischenprüfuno

[l) über die bestandene Zwischenprüfung wird ein Zeugnis
ausgestellt, das neben der Gesamtnote die in den
einzelnen Fächern erzielten Noten enthält.

2) Hat dar Kandidat die Zwischenprüfung nicht bestanden,
so wird ihm auf Verlangen darüber eine entsprechende
Bescheinigung ausgestellt.

■ 14i Anrechnuno von Studlenlelstunoen und Prüfungsleistunoen

1) An anderen Hochschulen bestandene Zwischenprüfungen
in derselben Fachrichtung werden angerechnet, sofern
Gleichwertigkeit nachgewiesen wird.

2) Zwischenprüfungen, die ein Kandidat an Hochschulen
in vergleichbaren oder benachbarten Fachrichtungen
bestanden hat, sind anzurechnen, soweit gleichwer¬
tige Prüfungsleistungen nachgewiesen werden.

3) An anderen Hochschulen erbrachte einschlägige und
gleichwertige Studien- und PrUfungsleistungen werden
angerechnet.

4) Studiensanester, die ein Kandidat in vergleichbaren
Fachrichtungen absolviert hat, sind ganz oder teil¬
weise anzurechnen, wenn entsprechende Studienleistun¬
gen nachgewiesen werden.

5) Die Feststallungen und Entscheidungen zu Abs. 1 bis
4 trifft dar Prüfungsausschuß auf Antrag des Kandi¬
daten.

- lo -
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C. AbschluSprüfunpan

I. Abschlußprüfung I

§ 15» Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlußprüfung I

(1) Die Zulassung zur Abschlußprüfung I setzt voraus i

a) ein ordnungsgemäßes Studium von mindestens fünf
Fachsemestern; davon die beiden letzten Fach¬
semaster im Hauptstudiuo I an dar Gesamthochschule
Paderborn

b) den Nachweis über den erfolgreichen Abschluß der
für das Hauptstudium I qualifizierenden Zwischen¬
prüfung

c) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung
dieser oder entsprechender Prüfungen

d) das zum Studium berechtigende Zeugnis, und zuar ent¬
weder ein Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife,
ein anderes Zeugnis, das den Zugang zu einer wissen¬
schaftlichen Hochschule eröffnet oder ein Zeugnis über
die Fachhochschulreife oder ein als gleichwertig an¬
erkanntes Zougnis

a) eine Erklärung des Studenten über die Uahlfächei
gsm. § 1B, 1 d

f) den Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an zwei
Fortgeschrittenenübungen oder Seminaren in den Prü¬
fungsfächern gem. § 18. Die Nachueise sind für ver¬
schiedene Prüfungsfächer zu führen, darunter muß einer
dem Schwerpunktgebiet entnommen werden

g) die Vorlage eines Lebenslaufs (tabellarische Übersicht)

h) gegebenenfalls die Erklärung, daß der Kandidat einer
Zulassung von Zuhörern widerspricht.

(2) § 14 Abs. 3-5 gelten entsprechend.
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§ 16; Bestandteile der Abschlußprüfung I

(1) Die Abschlußprüfung I besteht aus folgenden Teilen:

a) der schriftlichen Hausarbeit (Diplomarbeit)
b) den schriftlichen Prüfungen (Klausurarbeiten)
c) den mündlichen Prüfungen.

(2) Die Zulassunc erfolgt für jeden Prüfungsteil >
gesondert. Die Zulassung zu den Teilen b) und c)
setzt das Bestehen des vorhergehenden Prüfungs¬
teils voraus.

§ 17: Schriftliche Hausarbeit (Diplomarbeit)

(1) In der schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat
zeigen, daß er in der Lage ist, ein Problem aus
dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften auf der
Grundlage wissenschaftlicher Methoden in vorgegebener
Zeit selbständig zu bearbeiten.

(2) Die schriftliche Hausarbeit kann von jedem haupt—
oder hauptberuflich

amtlichVLehrenden, der innerhalb des integrierten
Studienganges eigenverantwortlich Lehrveranstaltungen
abgehalten hat, ausgegeben und betreut werden.
Den Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema
Vorschläge zu aachen. Die Ausgabe der
schriftlichen Hausarbeit erfolgt Uber den Vorsitzen¬
den des Prüfungsausschusses. Das Thema kann nur
einmal und nur innerhalb einer Frist von 2 Wochen
nach der Themenstellung zurückgegeben werden.
Gruppenarbeiten sind möglich, soweit der Anteil x er¬
kennbar und bewertbar ist. x) eines jeden

Kandidaten
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(3) Die Bearbeitungszeit von der Themenstellung bis zur
Abgabe der Arbeit soll drei Monate nicht überschrei¬
ten. Das Thema muß so beschaffen sein, daß es inner¬
halb der vorgesehenen Frist bearbeitet werden kann.
Auf einen innerhalb der Frist nach Satz 1 gestellten
Antrag kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
die Bearbeitungsdauer in Ausnahnefällen um bis zu
zwei VJochen verlängern, wenn der Aufgabensteiler die
Verlängerung befürwortet.

(4) Die schriftliche Hausarbeit ist beim Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt
ist aktenkundig zu machen. Bei Zustellung der Arbeit
durch die Post ist der Zeitpunkt der Aufgabe bei der
Post maßgebend.

(5) Bei der Abgabe der schriftlichen Hausarbeit hat der
Kandidat schriftlich zu versichern, daß er

a) die Arbeit selbständig verfaßt hat,
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und

Hilfsmittel benutzt hat.

(6) Die schriftliche Hausarbeit ist von dem Lehrenden,
der das Thema ausgegeben hat, zu beurteilen.

Soll die Arbeit als "nicht ausreichend" beurteilt
werden, so ist sie auch von einem zweiten Gutachter
zu beurteilen, der vom Vorsitzenden des Prüfungs¬
ausschusses bestimmt wird.

Bei nicht übereinstimmender Beurteilung entscheidet
der Prüfungsausschuß.

(7) Eine nicht fristgerecht abgelieferte Abschlußarbeit
gilt als "nicht ausreichend" beurteilt.
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§ 16; Prüfungsfächer

(1) Die Prüfungen der Abschlußprüfung I erstrecken sich
auf die folgenden Fächer:

a) Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (schriftl. und
mündl. Prüfung)

b) Volkswirtschaftslehre ( » )
t

c) Schwerpunktgebiet. ( " )
d) Ein Uahlpflichtfach gea. Abs. 3 (mündliche Prüfung)

(2) Schwerpunktgebiete nach Wahl des Kandidaten sind:

- Bilanzen, Finanzen, Steuern
- Management mit EDV
- Marketing
- Personalwesen

(3) Wahlpflichtfächer sind, soweit hinreichend vertreten«

- Handslsbstriebslehre
- Internationales Marketing
- Ökonometrie
- Soziologie
- Spezialgebiete EDV
- Speziellss Recht
- Unternchmensorgonisation
- Wirtschaftsfremdsprachen
- Wirtschaftsgeographie
- Wirtschafts- und Sozialgeschichte

§ 19: Schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten)

(1) Zur schriftlichen Prüfung wird nur der-Prüfungskandidat
zugelassen, dessen Diplomarbeit mindestens mit der
Note"ausreichend" bewertet wurde.
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(2) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat nachwei¬
sen, daß er in begrenzter Zeit und mit begrenzten
Hilfsmitteln ein Problem mit geläufigen Methoden
der Wirtschaftswissenschaften erkennen und Wege
zu einer Lösung finden kann.

(3) Die schriftlichen Prüfungen sind unter Aufsicht
des Prüfungsausschusses als Klausurarbeiten von
je vierstündiger Dauer abzulegen.

(4) Dem Kandidaten werden in jedem Fall zwei Themen
zur Auswahl gestellt. Der Kandidat wählt aus den
Themenvorschlägen eine Aufgabe aus.

§ 2o; Mündliche Prüfungen

(1) Der Kandidat wird zur mündlichen Prüfung in den
Fächern a) bis d) gem. § 18,(l)zugelassen, wenn
er in mindestens zwei der schriftlichen Prü¬
fungen die Note "ausreichend" erhalten hat. Die
Noten aller schriftlichen Prüfungen sind vor Beginn
der mündlichen Prüfungen bekanntzugeben.

(2) Als Mindestzeit für eine mündliche Fachprüfung gel¬
ten 15 Minuten für jeden Kandidaten.

(3) Die Prüfer entscheiden über das Ergebnis der Prüfung
Bei abweichender Bewertung wird der Notendurch¬
schnitt gebildet.

unter entsprechender Verlängsrun
... _ ., _ A B T. Prüf ungsdauer14; Gruppenprüfungen sind^moglich, ^oXcrn die Einzel¬

leistung eines jeden Kandidaten erkennbar und be¬
wertbar ist.
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5 21« Errechnung dar Fachnoten und dar Gesamtnote

(1) Für die Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote
gilt § 11, (1) - (3) entsprechend.

(2) In den Fällen des § 18, (l) a) - c) gehen die Ergeb¬
nisse der schriftlichen und mündlichen Prüfungen gleich-
geuichtig in die Fachnote ein. Die Ergebnisse von
Vorleistungen werden, sofern die Ourchschnittsnota
aus schriftlicher und mündlicher Prüfung mindestens
"ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem gleichen Geuicht
einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung in die
Fachnote einbezogen, usnn sie die Fachnote anheben.
Allerdings darf der Anteil der Vorleistungen an der
Fachnote 33 l/3 % nicht überschreiten.

In Falle des § 18 (l) d) ist das Ergebnis der münd¬
lichen Prüfung die Fachnote. Das Ergebnis der Vor¬
leistung uird, sofern die Prüfungsleistung mindestens
"ausreichend" (bis 4,3) ist, mit dem halben Geuicht
der mündlichen Prüfung in die Fachnote einbezogen,
wenn es die Fachnote anhebt.

§ 22; Nichtbestehen der Abschlußprüfung I

(1) Die Abschlußprüfung I ist nicht bestanden, uenn

•) die schriftliche Hausarbeit mit "nicht ausreichend"
oder

b) zwei oder mehr Fächer gem. § 18 (l) a) - c) in dar
schriftlichen Prüfung (Klausurarbeiten) mit "nicht
ausreichend"
oder

c) ein oder mehrere Prüfungsfächer mit "nicht ausreichend"

bewertet wurden.

(2) Im übrigen gilt § 12 Abs. 2 entsprechend.
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§ 23: Wiederholung der Abschlußprüfung I

(1) Ist die Abschlußprüfung I nicht bestanden, kann der
Kandidat die Prüfung wiederholen. Eine zweite
Wiederholung ist zulässig.

Gilt die Prüfung als nicht bestanden, weil der Kan¬
didat sich unerlaubter Hilfen bedient, eine

.Täuschung begangen oder sich eines Verstoßes
gegen die Ordnung während der Prüfung schuldig
gemacht hat, so entscheidet der Prüfungsausschuß,
ob der Kandidat die Prüfung wiederholen kann.

(2) Ist die schriftliche Prüfung nicht bestanden oder
gilt diese als nicht bestanden, so entscheidet der
Prüfungsausschuß, in welchem Umfang die Prüfung
zu wiederholen ist.

(3) Die Note der schriftlichen Hausarbeit wird bei
Wiederholungen angerechnet.

II. Abschlußprüfung II

§ 24: Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschluß¬
prüfung II

(l) Die Zulassung zur Abschlußprüfung II setzt voraus:

a) ein ordnungsgemäßes Studium von mindestens sieben
Fachsemestern, davon die beiden letzten Fachse¬
mester an der Gesamthochschule Paderborn. Kandi¬
daten, die das Hauptstudium I erfolgreich abge¬
schlossen haben, erhalten 6 Semester angerechnet.

b) die Vorlage eines Lebenslaufs (tabellarische Über¬
sicht)
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c) den Nachweis über die für das Hauptstudium II
qualifizierende Zwischenprüfung.

d) den Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme
an Fortgeschrittenen-Übungen oder Seminaren
in jedem der Prüfungsfächer gemäß § 27,(1.) bz.v. (.!■)•

e) eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ab-r
legung dieser oder entsprechender Prüfungen.

f) § 8, (2)b)gilt entsprechend.
g) gegebenenfalls die Erklärung, daß der Kandidat

einer Zulassung von Zuhörern bei der mündlichen
Prüfung ulderspricht.

(2) § 15, (2) gilt entsprechend.

§ 25: Bestandteile der Abschlußprüfunq II

(1) Die Abschlußprüfung II besteht aus folgenden Teilen:

a) einer schriftlichen Hausarbeit (Diplomarbeit)
b) den schriftlichen Prüfungen (Klausurarbeiten)
c) den mündlichen Prüfungen.

(2) § 16, (2)gilt entsprechend.

§ 26: Schriftliche; Hau r.;<rhe 11 (Diplomarbeit)

(1) In der schriftlichen Hausarbeit soll der Kandidat
zeigen, daß er in der Lage ist, ein Problem aus dem
Bereich der Wirtschaftswissenschaften nach wissen¬
schaftlichen Methoden in vorgegebener Zeit selb¬
ständig zu bearbeiten.

(2) Die Bcorbcitunrjszeit von der Themenstellung bis zur Ab¬
gabe der Arbeit soll 6 Monate nirht übersteigen.

(3) Die schriftliche Hausarbeit kann von jedem hauptamtlichen
oder hauptberuflich Lehrenden, der innerhalb des Haupt¬
studiums II eigenverantuortlich Lehrveranstaltungen durch
geführt hat, ausgegeben und betreut werden.

(4) § 17, (2), (4) - (7) gelten entsprechend.
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§ 27: Prüfungsfächer

(1) 1. Die Prüfungen der Abschlußprüfung II für den
Diplom-Kaufmann erstrecken sich auf

a) Allg. Betriebswirtschaftslehre (schriftl. u.
mündl. Prüfung)

b) Volkswirtschaftslehre ( " )
c) Schwerpunktgebiet ( " )
d) ein spezielles Wahlpflichtfach ( " )
e) ein allgemeines Wahlfplichtfach (mündliche Prüfung)

2. Schwerpunktgebiete nach Wahl des Kandidaten sind
- Bilanzen, Finanzen, Steuern
- Management mit EDV
- Marketing
- Personalwesen

3. Spezielle Wahlpflichtfächer sind!
- Unternehmenspolitik
- Wirtschaftspolitik
- Sozial- und Verbraucherpolitik

4. Allgemeine Wahlpflichtfächer sind.soueit hinreichend
.... , , vertreten!- Untcrnchrrensorcijnisation

- Spezialgebiete der EDV
- Ökonometrie
- Wirtschafts- und Sozialgeschichte
- Wirtschaftseeographie
- Wirtschaftnfremdsprachen
- Internationales Marketing
- Spezielles Recht
- Handelsbetricbslehre
- Soziologie
- Operations Research
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(2) 1. Die Prüfungen der Abschlußprüfung II für den
Diplom-Volkswirt erstrecken sich auf:

a) Allg. Volkswirtschaftslehre (mündl. u.schriftl.
Prüfung)

b) Volkswirtschaftspolitik C " )
c) Finanzwissenschaft ( " ")
d) Allg. Betriebswirtschaftslehre ( " )
e) ein Wahlpflichtfach (mündl. Prüfung)

2. Wahlpflichtfächer sind, soweit hinreichend vertreten!

- Sozial- und Verbraucherpolitik
- Statistik und Ökonometrie
- Soziologie
- politische Wissenschaften
- Wirtschafts- und Sozialgeschichte
- Wirtschafts- und Sozialrecht
- Verfassungs- und Verwaltungsrecht
- Wirtschaftsgeographie

§ 28: Schriftliche Prüfungen (Klausurarbeiten)

§ 19 (l)bis(4)gelten entsprechend.

§ 29: Kündliche Prüfungen

(1) Der Kandidat wird zur mündlichen Prüfung zuge¬
lassen, wenn er in mindestens 3 Fächern gem.- § 27 (1) 1.
a)- d)bzw. (2) 1. a}- d)in den schriftlichen Prüfun¬
gen die Note "ausreichend" erhalten hat.
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Die Noten aller schriftlichen Prüfungen sind vor Beginn
der mündlichen Prüfungen bekanntzugeben.

Als Mindestzeit für eine mündliche Fachprüfung galten
15 Minuten für jeden Kandidaten.

Die Prüfer entscheiden über das Ergebnis der Prüfung.
Bei abweichender Bewertung wird der Notendurchschnitt
gebildet.

Gruppenprüfungen sind unter entsprechender Verlängerung
der Prüfungsdauer möglich, sofern die Einzelleistung
eines jeden Kandidaten erkennbar und bewertbar ist.

§ 3oi Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote

(1) Für die Errechnung der Fachnoten und der Gesamtnote
gilt § 11, (l) - (3) entsprechend.

(2) In den Fällen des § 27 (l) 1. a) - d) bzw. § 27 (2)
1. a) - d) gehen die Ergebnisse der schriftlichen
und mündlichen Prüfungen gleichgewichtig in die Fach¬
note ein. Die Ergebnisse von Vorleistungen werden,
sofern die Durchschnittsnote aus schriftlicher und
mündlicher Prüfung mindestens "ausreichend" (bis 4,3)
ist, mit dem gleichen Gewicht einer schriftlichen oder
mündlichen Prüfung in die Fachnote einbezogen, wenn
sie die Fachnote anheben. Allerdings darf der Anteil

} der Vorleistungen an der Fachnote 33 1/3 % nicht
überschreiten.

Im Falle des § 27 (l) 1. e) bzw. § 27 (2) 1. e) ist
das Ergebnis der mündlichen Prüfung die Fachnota. Das
Ergebnis der Vorleistung wird, sofern die Prüfungs¬
leistung mindestens "ausreichend" (bis 4,3) ist, mit
dem halben Gewicht der mündlichen Prüfung in die Fach¬
note einbezogen, wenn es die Fachnote anhebt.



- 21 -

§ 31: Nichtbestehen der Abschlußprüfunq II

§ 22 gilt entsprechend.

§ 32: Wiederholung der Abschlußprüfung II

(1) Ist die Abschlußprüfung II nicht bestanden, kann
der Kandidat die Prüfung wiederholen. Eine zweite
Wiederholung ist zulässig.

(2) § 23 (1) Satz 3 und (2) und (3) gelten entsprechend.

III. Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen

§ 33: Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen über
_ die Abschlußprüfungen I und II _

(1) Hat ein Kandidat eine Abschlußprüfung (Diplom¬
prüfung) bestanden, so erhält er darüber ein
Zeugnis, aus dem auch die Regelstudienzeit her¬
vorgeht. § 13(1) gilt entsprechend.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten
eine Urkunde ausgehändigt, in dar unter Angabe der
Regelstudienzeit die Verleihung das akademischen
Gradas beurkundet wird.

(3) Bei Nichtbestehen gilt § 13 (2) entsprechend.
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D. Allgemeine Schlußbestirnmuncen

§ 34: Ungültigkeit der Abschlußprüfung und der
Zwischenprüfung _

Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so kghn der Prüfungsäusschuß
nachträglich die Gesamtnote entsprechend berich¬
tigen oder die Prüfung für- nicht bestanden er¬
klären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu
1 einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der Kandi->

dat hierüber -täuschen wollte,-Und wird diese*
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so wird dieser '. Mangel durch das Bestehen
der Prüfung : gebeilt. Hat'der'Kandidat die" Zu¬
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so ent¬
scheidet der Prüf u-ngsausschuß unter Beachtung
der allgemeinen.verwaltungsrechtlichen -Grundsätze
über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte'.

(3) Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt, so
ist das unrichtige Prüfungnzeucjnis einzuziehen.
Eine Entscheidung nach -(l)und ' (2)Satz 2

, ist nach*einer■Frist'von~fünf Jahren, beginnend. " . ' - ..... - ; » ' '
mit dem Datum des Prüfungszeugnisses, ausgeschlossen.

§ -35: Rcchtsbc-holf e v '

Gegen Entscheidungen. im Prüfungsverfahren-ist der Wider¬
spruch nach den Bestimmungen der Vcrwaliui-.gsqerichts-
ordnüng möglich. Er ist innerhalb eines Monats nnen Be¬
kanntgabe der Entscheidung beim Vorsitzenden des Prü¬
fungsausschusses einzulegen.
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§ 36; Aberkennung des akademischen Grades

Die Aberkennung des akademischen Grades richtet sich
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 37 t Übergangsbestimmungen ►

Cl) Diese Prüfungsordnung gilt erstraals für die
Zwischenprüf.mgen nach des Vorlesungszeit des"
Wintersemesters 1973/74. Bis dahin erbrachte

(2) Graduierte Betriebswirte, die im Anschluß an
ein mindestens sechssemestriges ordentliches
Fachstudium die Abschlußprüfung nach der Staatlichen
Prüfungsordnung in Form, der Runderlasse des
Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein—Westfalen
—Geschäftsbereich Hoch-schulwesen- vom 3o.lo. und
22.12.1969 (H II B 1.72-15/o Nr. 4o42/&9 und. Nr.
474o/69 betr. Höhere Wirtschaftsfachschule) be¬
standen haben, werden ab Sommersemester 1975 zur
Abschlußprüfung II zugelassen, wenn abweichend von
§ 24 Abs. 1 Buchst, a) und b) folge-nde Voraus¬
setzungen bei der Zulassungcmeldung vorliegen:

a) ein- mindestens dreisemestriges Studium im Haupt¬
studium II an der Gesamthochschule Paderborn;

b) der Nachweis über den erfolgreichen Abschluß einer

gleichwertige Leistungen werdeiü's'Pig )PeW« a.u88chUSS

schriftlichen Prüfung

aus dem-Schwerpunktgebiot: im Frrch :

FInanzen r Bilanzen,Steuern
Marketing
Management mit EDV

Per sonalführung

Finanzierungstheorie-
Marketingtheoria-
Iroistunga- und Pla-nungc-
rechnungen in Betriebssyste
Theorie der betrieblichen
Kommunikation

Volkswirtschaftslehre Dogmengeschichte
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§ 38> Inkrafttreten

Die Prüfungsordnung tritt mit der Genehmigung durch
den Minister für Uissanschaft und Forschung in Kraft.



jr
L— ^0

Amtliche Hittailungan

der Gesamthochschule Paderborn

Jahrgang 1973 .Ausgegeben zu Paderborn Nr. 6
am S.11.1973

Inhalt Seite

Vorläufige Studienordnung für ias 1
integrierte Studium der Uirtschafts-
uissenschaft

Herausgegeben vom Gründungsrektcrat
der Gesamthochschule Paderborn
GeroldstraGe 32

- Afl GH.sch 6/73



Der Flinistar für Uissenschaft und Forschung
dee Landes NU hat mit Erlass
von 24. August 1973 - flz. I _B 5 43-15/2/12 -
die vom Fachbereichsrat des Fachbereiche
Wirtschaftswissenschaft - Rechtsuissanschaft
im flai 1973 beschlossene

Verläufige Studienordnung für das
integrierte Studium der Uirtschafts-
uissenschaft

uelcher dar Gründungssenat der Gesamthoch- '
schule Paderborn in seiner 22. Sitzung
am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zum Ende des Sommarsemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung
wird hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht

Paderborn, 5. November 1973

0 Gründungsrektor

(Prof. Dr. naen



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Fachbereich 5

Uirtschaftauissenschaft - Rechtswissenschaft

Vorläufige Studianordminq

für das integrierte Studium der Wirtschaftswissenschaft
an der

Gesamthochschule Paderborn

Oktober 1S73



Diese vorläufige Studienordnung ist am 24.8.1973 durch den
Minister für Uiesenschaft und Forschung mit folgenden Maß¬
gaben bis zum Ende des Sommeraemesters 1975 genehmigt wor-
dsnt

"a) Bei Unstimmigkeiten zwischen der Studienordnung
und der betreffenden Prüfungsordnung ist die
Prüfungsordnung maßgebend.

b) Die Genehmigung umfaßt alle Regelungen, die die
Gestaltung das Studiengangss betreffen. Gegen
die zusätzlich enthaltenen Hinweise und Erläu¬
terungen uerden keine Sedanker, erhoben."

I. Allgemeines

(1) Diese Studienordnung bietet dem Studierenden, der
sich auf die Abschlußprüfung des

Diplom-Setriebswirtes (Hauptstudium I)
und des

Diplom-Kaufmannes (Hauptstudium II)
und das

Diplom-Volksuirtes (Hauptstudium II)
vorbereitet, eine Hilfe für die sinnvolle Planung
und geordnete Durchführung seines Studiums. Sie
berücksichtigt die Bestimmungen der Vorläufigen
Prüfungsordnung für das integrierte Studium an
dar Gasamthochschule Paderborn vom 25.5.1973.

(2) Die Studienordnung wurde vom Fachbereichsrat des
Fachbereichs 5 (Uirtschaftswissenschaft - Rechts¬
wissenschaft) der Gesamthochschule Paderborn im
Hai 1973 beschlossen.

- 2 -
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(3) Diese Stucienordnung wird riuren spezielle öi-nweiTse
in den -einzelnen Fachrichtungen als weitere Orier.-
tierungshilfe ergänzt. Darüber hinaus wird der Stu¬
dent nachdrücklich airf die Studienberatungen hin¬
gewiesen.

<4) Joder Student gestaltet sein Studium in eigener
Verantwortung. Deshalb verzichtet die -Studienord¬
nung darauf, einen verbindlichen Studienplan vor¬
zulegen. Sie legt jedoch Leitlinien und Richtzahlen
für den Aufbau des Studiums fest.

Da die Prüfungsordnung ein orcnungsraßiges Studium
vorschreibt, empfiehlt es sich, von den Richtzahlen
möglichst nicht abzuweichen.

Der Studierende stellt seinen StuüienDlan selbst
zusammen. In der Studienberueung erhält er Hinweise
über den zweckmäßigen Aufbau seines individuell zu
gestaltenden Studiums.

(5) Das Studium der Wirtschaftswissenschaften wird in
ein einheitliches Grundstudium und ein HauptStudium
gegliedert. Das einheitliche Grundstudium schließt
mit der Zwischenprüfung, die Haupt s.,tuc!ien schließen
mit der Abschlußprüfung I oder II ab.

Über die Ergebnisse cor Zwischenprüfung und der
Abschlußprüfung v;iirf je ein Zeugnis, über die Ver¬
leihung des akademischen Grc.ces auf Grund der Ab¬
schlußprüfung eine Hrlcur.de ausgestellt.

(6) In der Zwischenprüfung wird festgestellt, ob der
Stucierer.üe mit Erfolg gearbeitet hat. Sie weist
aus, für welchen Studiengong des iuiuptstuciu.r.s er
sich qualifiziert.

(7) .Eine einschlägige praktische Tätigkeit vor Aufnahme
des Studiums ist erwünscht.
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II. Gr'indrjtViätum

(1) Das Grundstudium gliedert sich in:

1. Prorvicieutika

Mathematik für Wirtschafts¬
wissenschaftler
Buchführung

2. Prüfungsfächer

a) Gemeinsame Grundfächer

Allgemeine Betriebswirt¬
schaftslehre
Allgemeine Volkswirt-

.schaftclehre
Statistik
Rechtswissenschaft

b) Orient i nmr.ar.f sr.h

Vergleiche (4)

3. Sonstige Orundpflichtfächer

Steuerrecht
EDV
Operations Research
Psychologie
Soziologie
Unternehmensorganisntion

Stundenzahl

12
4

12

12
8
8

16

4o

22

•

•

#

e2

•

I
(2) Für das vertiefte Verständnis von Betriebr.v/irtschafts-

lehre und Volkswirtschaftslehre sind Kenntnisse in der
"Technik der Buchführung und in der Mathematik für Wirt¬
schaftswissenschaftler notwendig. Bas Bestehen der
Zwischenprüfung netzt eine erfolgreiche Teilnahme an
Klausuren in diesen Fächern voraus. Die Lehrveran¬
staltungen in diesen propädeutischen Fächern sollten
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möglichst im ersten und zweiten So:r.ccter besucht
werden.

(3) liShrveranstaltur.con, die für die beider. Studion-
gänge' qualifizieren und die gleichzeitig den Ein¬
blick in die spezifischen Anforderungen der
Schwerpunktgebiete ermöglichen, werden im vierten
Semester angeboten.

(4) Die Zwischcr.prüfur.g ist studienbegleitend und
schließt cm Finde des vierten Semesters ab. Sie
besteht aus einem für flle Hauptstudien gemein¬
samen Teil in den Fächern:

Betriebswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre
Statistik
RechtsWissenschaft

und einem für cos Hauptstucium I oder II qualifi¬
zierenden Teil.

L e >: r v e r a r s 1a 11 u n g o.n für

Sch v.'er pu n ktge biete .'lauptstudiu.ri I Haupt,Studium II

Bilanzen, Finanzen, Finansmanagr ment r i n t: -.z i e r u r. g s -
■ Steuern theerie

Management mit EDV
.

LeiStühes- und Lc isrur.gr.- ur.d
r 1 a r.u r. g:.; r r- c; i rv. i n g PI;. r. u r, g: r e c:". r. u r. z
.pj^ v:.-:̂ if4j^e,i-v XA in ».-.triefcis-
r,.odr-l i c-i: systv-r.cn

ITarketinn Ab s a t :•.p 1 n nu r. g '■:ark •; t i n g—Theori e
Porsonaiw;ren Au fc ab er. ca. Theorie der be¬

PorrptTGlv;3ssivs trieblich*«
S öi.tT.u :ii y. n tiö n

Volkswirtsehafts- (cntfUllt) Da qss Urgeschichte
lehre
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III. Hr-irtst-Jclum

(1) Die Hauptstudien sollen die Studenten befähigen,
nech wissenschaftlichen Methoden selbständig zu
arbeiten und praktische Entscheidungen auf wis¬
senschaftlicher Grundlage zu treffen.

Im Hauptstudium II soll der Student darüberhinaus
befähigt werden, offene Fragen der Wirtschafts-
wisserschaften selbständig zu bearbeiten.

(2) Fächer im HsMotstudium

1. Im Hauptstudium I

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine Volkswirtschaftslehre

Schweirunktgebiete: Bilanzen, Finanzen, Steuern
Management mit EDV
Marketing
Personalwesen

ein V7ahlpflichtfach gem. § 18 (3) der Prüfungsordnun

2. Im Hauptctudium II

a) für den Studiengang Diplom-Kaufmann

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine Volkswirtschaftslehre

Schwerpunktgebiete: Bilanzen, Finanzen, Steuern
Management mit EDV
Marketing
Personalwesen

Spezielles Wahlpflichtfach gem. § 27 (1)3 PrüfO
Allgemeines Wahlpflichtfach gem. § 27 (1)4 PrüfO.
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b) für den Studicnqar.c Diplom-Volicswirt

Allgemeine Volkswirtschaftslehre
Volksv.'irtschaftspolitik
Fir.smzwissen jehar t
Allgemeine Betriebswirtschaftsichre

ein Wahlpflichtfach gem. § 27 (2) 2 Prüf.O.



Schv;erpunktbereich: Bilanzen, Finanzen, Stenern

Das Studier.progrann dieses Schwerpunktbereiches bereitet
auf eine Tätigkeit
- in Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen,
- in Steuerabteilungen von Unternehmen,
- bei Banken, Sparkassen und Versicherungen,
- bei Steuerberater- und Wirtschaftsprüferbetrieben
- bei der Finanzverwaltung
vor.
Erforderlich für eine derartige Tätigkeit sind fundierte
Kenntnisse in allen Bereichen des internen und externen
Rechnungswesens, vor allem Kenntnisse
- der Geschäftsbuchhaltunq, Bilanz und Erfolgsrechnung,
- der Kostenrechnung,
- der betriebswirtschaftlichen Statistik,
- der Wirtschaftsplanung (Vorschaurechnung, Budget).

Da das Rechnungswesen einerseits der Kontrolle der Wirt¬
schaftlichkeit und cos Erfolges der betrieblichen Prozesse
dient, andererseits die Grundlage für betriebliche Dispo¬
sitionen bildet, Vierden alle Teilbereiche eines Unter¬
nehmens durch das Rechnungswesen berührt. Die Interdepen-
cenz aller betrieblichen Teilbereiche macht es erforder¬
lich, daß der Student auch die in diesem Zusammenhang
besonders interessierenden Lehrveranstaltungen anderer
Schv.erpunktboreiche höre.
Die Voraussetzungen einer erfolgreichen praktischen Tätig¬
keit in Finanz- und Rechr.ungsv.'ecen sind nur dann gegeben,
wenn auljercem gute EDV-Kenntnisse, insbesondere der EDV-
Buchhaltungssysteme und -Abrechnur.gnsysten.e vorliegen.
y.)
Gro.Tes Gewicht wird in diesem Schwerpunktbereich auf das
Steuerrecht und die betriebr.wirtschaftliche Steuerlehre
gelegt. Grundkenntnisse des Steuerrechts sollte der Student
schon in den angebotenen Lehrveranstaltungen im Grundstudium
erwerben.
Studenten, die später im öffentlichen Dienst tätig sein
wollen, wird empfohlen, das Schwerpunktgc-biet durch juristi¬
sche Wahlfächer zu ergänzen.

x) Auf dem Gebiet der Finanzierung sind vor allem Kenntnisse
der Finanzplanung und Finanzkontrolle notwendig.



Hauot studi'iT-, I Stunden

Bi1anzen
Handels- und Steuerbilanz
Bilanzpolitik und Bilar.zar.alyse
EDV im.Rechnungswesen CSDV-.3uch^ 5
haltungs- und -Abrec'nnungscystexc)
Seminar

Finanzen

Finanzplanung und Finanzkontrolle ^Seminar

Steuern
a) Steuerrecht

ESt incl. Bilanzsteuerrecht
spez. STR - Körperschaftssteuer 5

Gewerbesteuer
Seminar

b> betriebliche Steuerlehre
betriebl. Steuerlehre I 5

2o

Hauptr.tudium II

Bilanzon
Handels- und Steuerbilanz
Eilanzpolitik und Bilanzanalyse
Bilanztheorie lo
Konzernbilanz und Kurzfristige
Bilanzpolitik
Seminar

Finanzen
Finanzicrungs- und Investitionstheorie
Kurzfristige Erfolgsrech'nur.g
Leistungs- und PIanungsrechnung lo
Controlling betriebswirtschaftlicher
Systeme

Steuern
a) Steucrrech-t

ESt incl. Hilanzsteucrrcciit
spez. Steuerrecht: Körperschaftssteuer

Gewerbesteuer
Umsatzsteuer lo
Vermögenssteuer
Bewertung

aktuelle Einzelkomplexe des STR
Seminar



b) Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
betrlebswirtschaftl. Steuerlehre I
betriebsv/irtschaftl. Steuerlehre II
Seminar

4o



Schvrrur.-r-i ch : t-V-.!.'.*.Cj?"M:i.".!T r -.!" E.HV

•

Sov/eiS - tudenton nach ÄSsbhluS des Grur.cstudiur.c entweder
ir.i i!aup t r»tud: eng3 r:g I oder ZI im Sehwe»rpur.-:t r.on 5e.se i er.
M:-;ar.-.c; m.-.r.t -.it r:r»V wXhi'en, wird ihnen e-p: chl er., die in
cor hr.Z r.'-c- 1 vorxi: EcSfJBSirt Orio eredinsord dasu entweder d ;.e
in cier Anlag 1? ?. oeer 3 oder genannten reicher ?.u Studie-
rcn. Sie können 30r.it clor. S chwerpunk t Mar.Rfy-pcnt nach
ihrer Wahl ergi|n,scn entweder durch Bc-vorsugung von Fächern
aus dem !• ereich der Bar sonal f ür.r ung, der Bii.ongen a ?inn:.:er.

u.Steuern prior des Marketings. Die Schwerpunkt richtunger.
sind sor.-.it integriert.

Eine solche Verbindung der Schwerpunk triehtü.ng Kahagcrfier.t
mit anderen- und die Auswahl der Fachinhiilt- dieser Schwor-
punktrichturtg sollen insbesondere öa?.u dienen, den .Stud'-r.tc-.:
die Möglichkeit einer ui.-.f assonden (nicht sperialirirrien5
Ausbildung zu bieten, die eine Zshl ven Tätigkei'tsrelder::
anspricht. Es v/ird deshalb sowohl für der. Heupi stuciengar.c
I e.ls auch für II bf.vorr.ugt . statt weite: hor.dor Vr-rnittlur.:
faktischen Wiesens das Erkennen und F.p.tvr.choid-n im Svstc-.-
zusanir.ienhang su lehren und r.war ve: hur.dtri mit Fallstudi-n
aus verschiedener! •'.orcichen des Botirieb'.T.. X.uglclch v:.-rd.en
die Anv.-endungs:söglichke.lten der AH-VA beton dem borücksich-
tict.

Hie- Hauptstudier.r2ng•:- X und II untomeheide-n sich nicht
prinzipiell in ü«:v.:g auf die Art de: :yj lehrenden und ru
lernenden Prcblerp.lösur.g'h. Jcdo.ch 'wird i:«• iiau.pt sc .tdi on g f.r.3
I h r rr.it ciT-pirisch^n :.: -ir'. :b::,'.:.ic:i, ir.it einer' hier noch
SU bewältigenden V,-.rietHl vmd s.it KatV.oe-: h c;ele;>rt, die
bereits gesichert: und '•■•': der ?r.-.y.in ar.w. : sind. Z~\
■■iaupti-tudi ::.-! Sl Vt::B-
lisiertert r.cln.t.' ohen
»Sglich* 'M baridl in.: -
iVthod:-n, d:.i: noch !11

jj- i v. er: ir.il :•.•;.! en und ; orr ;.-
:: r.">:"'..-re"i i'.-Ao hir./.u, fern.-r die sp
neu." gtf'-r'-'ri:::! Varietät und auch bereit;
h' cd-r ctllrn in doi Praxis v.\-

'.•.'ejndbar s.'hd.. Damit soll uu.tl eichen ger.r.chuj ten und Inte¬
ressen der Studenten entsprochen Vierden.
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?.-.lr.< - r.-:".r.: 2 cr:.-. rj-jl i c:;on clc spätere berufliche
T-;-. Lr"- '»i t i n •:■ .- rch: r.•-■ri TVitig'.-.eitsf elc.ern eines Untor-
r.fh-ens (•'■ '.te ri r-1 we cen, Organisation und Planung, Rechnungs
•.vc-f«n u .-->.) , ferner such in r;ionstlcistun<j sunternehmen
(?r'i: ::r.-:z- tinc s^rätüngsweson)sowie in Institutionen oder

. v:i rv seh-.: i r.vorb 'Inden (betriebswirtschaftliche Institute u.a

Anlagen: 1 - ■i a, b



Anl 1

i

Schw»!""]r !"ir!-\irurif! :<.r.■•>?w;T.t r.A t ~.r/.'" (f. S^n* --.-'; er j

Lfd.
Hr. St'j r.ccn

Sern. 5

•

• 2 '

3.

Methoden der messenden fic-v.'ertur.c
(nominale, ordinale, kardinale)

Gründlngo.n, Aufbau und Arten vor.
Bc triebnxode11en

Anvcr.d.mr. von I,o' r.tu:u:s- und
Pj atvjn;;.r.rc-c':'inun;_.r:i Teilrodello

y.ethodolc": e praktische«: Ent-
^chcidüKioen

Siiaul f.tdori mir ?.etriebnrr.od<?ll'cp
(:r.it BDV)

3c:'i ; nor Pl<::bun,q ur.c FührungLprsxis

%

#

•



A.nl n-r. ? *

/
Sr"''r.r. :r.': .'."P .Tm 1

entv.-ecor curch Personal!"ührung :

Stunden Fach

Se^. 5

7.

8.

Arbeitswissenschaft

Aufgaben und Organisation des
Personalwesens

Perscnalbeurteilung und
-beschrcibung

Scn. 6

lo.

11.

Personalplünving und -beschaffung

Setnirwsr Motivation und Personal¬
führung



R'j /.nl »o<j 1

. . . oder euren Fina,C\2- u:ic Rechr.uivijsweRen :

1 Stunccn

5 om. 'j

7. 4

K
Betriebswirtschc.°r~l.iche Steuc-iv
] e hre

Spo?.i olles 5 teil Cr rocht

6

9.

lo.

sn«f"ri

Dilorsr.;«--.r.lyr.e und -kritik
-ode r
Plti?ny.wi cscnpch«»fj er.

%

%



" ?.:\ .-. P.lj. a

oc.cr durch Xar'<otihg :

•

7. 2 Übungen zur Marktforschung

S. 2 Übungen zur V.'i.rtschaftswerbung

9. 1 Markt- und Varbopsychologie

Lzz^Ji
10. 4 Marketing-Seminar

11. 1 Verkauf sf. 8 ccJerung

t

f
r



An] r-.r '". 1 b

Sciv/t-rp'.: r.'-.t r \r-.\\T.'i ":-1-\r.~.r.^^r.t r. ~::V" ( P. ^r,i"-:or)

Stunden PT.ch

Sem. 5

1. 2 Operations Research III

2. 2 Betriebsökononetrie

3. 2 Inf öriSätiöhstfteorie

4. 2 Systemtheorie I

Sern. 6

5. 2 Systemtoch.-ii'.c / Kutzwertanalyco

6. 2 Centroll;ng betriebswirtschaft¬
licher .Systeme

7. 2 Inf ornifitior.csyr.'.icxe

8. 2 Systcmtheorie II

Sem . 7

9. 2 Simulation irrt Kod-.il len (nit AW*J
£?i roul t au p 1 3 :vj n 3

lo. 2 Aufbau einer. KIS

; 1. 2 Sc-nir.,-:- Mirtscbaftsiriforrsafcik

Sem. 3

12. 2 ."AnWonclJ>»5i Floy.ibi? it.'it und Kon¬
trolle erb:.-;:"':;".; t ei MS .XIS

3.3. 2 Seminar Wirtnrhrftsinformatik



Standen Fach

\A. 2 V.'issensch. Arbeits- und Betriebs¬
führung

15. 2 Arbeits- und Leistungsbewertung

Sr-. e

1Z. 2 Ar bc i t sg c s fc.a 1 tu ng

17. 2 Personiiibeurteilung und
-boschrcibung

5"--. ?

l'o. ? Fü'nr'.>ngs-Koser.rch

13. 2 Personnl-f übrungsSysteme

S "71 . S

2o. 2 Seminar Personalführung



Ar.lr.';'' 3 h

~.7'}r." r 1: Ar.il <~r,n ] ft

od'?.- durch Finanz- und Reehnunqsv.'econ :

Lfd.
Nr. Stunden Fach

Sem. 5

14.

15.

Spezielles Steuerrecht

3etriobBv;irt sch af11 i che S t eu or-
lehre

Sera. 6

16. Eilanzthoorien und -poiitik

Sotu 7

17.

18.

Bewertung von Unternehmen

Un !. cf nchtnon.wrüfun j

SM, 8

19. Serninrii"



] b

,. . oc:<:r ciirch Kr.rkrtir.g :

Stundon Fach

|r-,. 5
14.

15.

16.

jr;:r.. 6
17.

15.

1?.

;r->. 7

2o.

21.

2?.

2

2

1

/,

1

1

?

1

1

Übungc-n zu-r Marktforschung

Übuncon zur Wirtschaf tsv:erbung

Markt- und VJcrbcpsychologic

Kctrktforr.chunigs - Seminar

Verkaufsförccrung

Public - F.rl ction's

V.V-rbot hfrir i n

M a r 1; c-1 i n:j r. y ::t r-;n o

Kr eafciviU i tstochniken

C r.—r '
23.

24.

Mr.rk^:.ny - Ir.förmotionssyster

Vertrieb« - Senilnar II



Schwerpur.ktcjcbiet: MARKETING

Das Studium irr. Schwnrpunktgebiet Marketing fccreit«
vor auf die Berufstätigkeit in den verschiedensten
Bereichen der Absatzwirtschaft. Denkbare Arbeits¬
schwerpunkte sind Vertrieb, Werbung oder Marktfor¬
schung.



Schwernunktcebiet Marketing

Hau rt Studium I ( D i nlom- Betriebswirt)

Produkt- und Preispolitik
Vortriebspolitik
Einführung in die Marktforschung
Einführung in die Marktkox.munikation
Übungen zur Marktforschung
Übungen zur Wirtschaftswerbung
Markt- und Werbepsychologie
Werbeforschung und -planung
Wettbewerbs- ur.d V/erberecht
Verkaufsförderung
Public Relations
Marketing-Seminar

Hauotstudlun II (Diplom-Kaufmann)

V/ie Hauptstudium I, außerdem:
Verbraucherpolitik
Marketingsysteme und -Organisationen
Marketingstrategie und -planung
Kreativtechniken
Wirtschaftsenglisch
Entscheidungstechniken, Optimierungen
Marketingmodelle, MarketingInformationssysteme
Spezielle Betriebswirtschaftslehren, wie z.B. der Werbe

agentur, des Marktforschungsinstituts usw.
Marktforschungsseminar
V.'erbe-Ser.inar
Vertriebs-Seminar

Die Wochenstunden im Hauptstudium I und im Hauptstudium II
bewegen sich pro Semester zwischen 8 und 12. Hinzu kommen
Lehrveranstaltungen anderer Schwerpunktgebiete nach Wahl des
Studenten.

(V/erbung, Public Relations)

•

•

•

•

•

•



Sc'nwerpur.kt~ebi <?t Karkot inq

Empfohlene Lehrveransraltun^en aus »ncoren Schwer r.k t cc;b i gt cn

a) aus dem Schwerpunktgebiet Kanagcraent mit EDV

al) für Hauptstudium I:
Grundlagen, Aufbau und Arten vor. Betriebsmodellen
Simulation mit Betriebsmodellen (mit EDV)

a2) für Haupt Studium XI:
Systemtheorie I
Systemtheorie II
Simulation mit Modellen - Simultanplanung
Seminar Wirtschaftsinformatik

b) aus dem Schwerpunktgebiet Bilanzen, Finanzen, Steuern

bl) für Hauptstudium I:
EDV im Rechnungsv.'esen
Bilanzpolitik und Bilanzanalyse
ESt-Recht incl. Bilanzsteuerrecht

b2) wie bl), außerdem:
Kurzfristige Erfolgsrechnung
Controlling Systems



7hv/ers:r.:_rtu-ii:-. PET SO!.' A L P ü H B ü M G

/

cch d;r. gl^icHter. "rnr.d.«-".'. »c-n wie- für das Schwerpunktstuciurn
r -t:'. :-!•; KZ;"/" vf-.irdio das £chv/errun>:tStudium. "Personal--

U'-ruko-.zlnior'i mit der Mcß~abe, daß sein Gegenstand vor-
phr.licö d'-r üäfffiiig?; :>nsch sowie sein Recht, seine Bildung
j-d Führung sind. Auch hier unterscheiden sich die iic.ipt-
|t\:dier;g'-=r.~r X und II nicht prinzipiell nach Art der zu
jösont.'Jh ^roileme, sondern nach Gesichtspunkten, wie sie
für c"iS £-'-.w-vrr/j n*< t s c u d iu t. "Management" gölten.

jr. : st =r:"':r.eh- pri \P.\ri aus cr-r betrieblichen Praxis begründet,
|e3 £ t : r., c.'.er Ti I r.i: '. r r - -. r r- der P'-rsonnlf ührung gilt, in
(er Kegel ■-■r .-:ä :.r.e nc Probleme des Xana'.n.epont s. studieren wollen,
für düesrn Z : t- mrv.enhaeg v.iirct-.i rc Anlagen 5 und 6 a, b
r-ün:;'.-n Z:::: :!ien empfchlor.. V.Vg-oh des v.'en; gor engen Zu so~.rr.cn~

ler.;-"!S de - onol»:. ! ':»":n~ ml r 'Jilanr.en, !'inaij7cn, Stcuorn
jr.d ::•;»•••:»„••-1 ng v.- j rdl-toiho weiterenEmrifohlungon eusge-
lr.ro -hon. 'r- ::'xuq «if die Erg-.in-ding dviroh die zuletzt go-
tt•■.'. :v;r.V.:richt lrge.o möge der £'rudent nach eigenem

-■- '. s v""-.?' r. oder sich durch die entsprechenden Ergänzurgr.--
fcrsc'il'ag- r/.im Schv/oi.-p;in>:t "Mcr.i'.yenorit: mit leiten lassen,
i

f.r.l^gen: 5 - f., a, b



An!f."" n

/
Sr::-.----?:—.'.r. ?-Tn:v- V" -;r.-r,- : (' .Tc-T.^r-r-.- )

•

ituncen

br-m. :>

•

1.

2.

3.

4.

Arbeit Ev.'i cg er. nchaf t

X'.i'fgäbnii der, rc-rsonalv.eseriS

Arbo;'.t:;- und Sonic" irocht

Lohr, s t OÜ c." r vch t

3 •

6.

7.

D

Personc. 1 p'..c-r.yr.g und -fcoschüf :"j r.r

AI:'AbiIrinn :;

S o i :i . v e r. s: c S}o ru: l~ c r c! i

£o;nin::r r!ht;vcivlpn und Personc-1-
f Uiiiunt]

•

t



-'■y-.T rrvj ,-.>t rturfiurr. Personnl f üh ru nq

L.f c-
Kr. Stunden FF.ch

9. 2 Anwendung von Leistungs- und
Plönur.-jorochp.uncjcn auf Eetriebs-
nocic 11 c

lo. 2 Grumll.i';on, Aufbau und Arten von
BotricbsMOcftiIon

fr
11. Sorcinar Plirnung und Führungsprnxis



Anl p.w* q

Sc'nv.'T: r r>u n-; - -t ■r. i ■i m ?e r pönal Führung (" I".' :.kt.v r : '

Lf c Stuncen

\. 5

• '

Wissenschaft!. Arbeits- und
betricbsrührur.g

Arbeits- und Leistungsbewertung

Arbeits- und Sosialrecht

L o h r.rti'jor.'cciit

Sem. 6

7.

e.

ArbeitsphysioJ ogio und -Psycho¬
logie

Personalheurteilung und -beschiei-
bimg

Au s b i 1 du n c; r.v.T Ssr-n I

Soa ia 1 v r r r. :'ri ^ o r u n g s r qc!". t

£

f
•

Arboitsgesi cltung

PersorSrfl führ-;:;;; und -p'ol'xtl):

Aur/ni Iciungswosen II

Kührvuigr-P "'.'-"■e.~:. ch

13.

K.

15.

Sepjippr optimale A-vbeitsgestal-
l'.in'; und r.;r:on;;?;planung

Porr-or.alf i:h runn r Systeme

Füh:'iingsverhn!L< n



i -n" h

- — r-h- '"rr'in'*'; ?«rr-ir.n "! f 'Jh fm m

Stunden Fach

^
jS. 2 SysLcmthoorie I

(7. 2 Inf onsat ionnthoorie

i». 2 Synteintheorie II

'S-. 2 Inf orrr.r.l-.ionr.f.yntone

fo. 2 iSimulStjon r.ut Modellen

1. 2 Aufbau c;r,rr. MIS
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Gesamthochschule P aderborn
Fachbereich 5

Wirtschaftswissenschaft — Rcchtswissenschaf t

Anlage

zur Studienordnung

HA U P; T S TU D I U M II

Diplom. Volkswirt

(1) Aufbau des Studiums

1.1 Grundstudium (gemeinsam für alle Studiengänge)
1.2 ilauptstudium (siehe tbersiebt Nr. 1)

(2) Prüfungsfächer

2.1 Zwischenprüfung
2.1.1 Allgemeine Botriebswirtschnftslehre
2.1.2 Allgemeine Vo.lkswirtschaftslehre
2.1.3 Statistik
2.1.4 Kochtswiss.enschaft
2.1.5 Orrentiernngs'fach: Dogmcngeschichte

2.2 Diplomprüfung
2 2. 1 Allgemeine Volkswirtschaftslehre
o 2 o

V j) 11; s wi r t s c 11ä f t s p o 1 i t i k
9 2 3 Fi nanrsv.'i:ssens.cha ft
o 2. 4 Allgomoine Botriebswirtschnftslehre
o o 5 Wählpflicht fach

(3) Studicninhnlt

siehe Übersicht I\'r. 2
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Übersicht Nr. 2

HauptStudium: DIPLOM VOLKSWIRT

Allgemeine Volkswirtschaft slehre

Grundstudium: (1) Methoden der W.'Theorie
Ordnungstheorie

(2) Theorie des volkswirtschaftlichen
Kreislaufs - Sozialprodukt

(3) Preistheorie
(4) Geld- und Kredittheorie
(5) Dogmengeschichte

(Geschichte der VWTheorien) x)

Hauptstudium: (1) Spezialgebiete der W.'Theorie
1.1 Einkommenstheorie
1.2 Verteiiur.gstheorie
1.3 Kon jur.kturtheorie
1.4 Wachstumctheorie
1.5 Außenwirtschaftstheorie

(2) Mathematische Methoden in der
Anwendung der VV.'Lehre
2.1 Theorie und Methoden der

Volkswirtr.chnf tl. Pro; ektion
2.2 Methodc-niehre der Wirtschafts¬

und Sozialstatistik
2.3 Zeitrciher.analyse
2.4 Spieltheorie, lineare Program¬

mierung, Input-Output-Analyse

x) Crientierungsfach
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Volksv:irt r.cha f t raol itik

Spezialgebiete der Volkswirtschaftspolitik

Finanzpolitik
Kreditpolitik
Preispolitik
'Währungspolitik
Konjunkturpolitik
Wachs tun-, s politik
usw.

unter besonderer Berücksichtigung

Finanz.w5 rr.ensch^ft

CD öffentlicher Haushalt
C2) Steuerarten
(3) Steuerträger
(4) Theorie der öffentlichen Schuld
(5) Stcuerinzidenz in mikro- und makro-

ökoncrr.icchc-r Sicht
(6) Prognose und Planung als Problem der

Finanzpolitik
(7X Eas deutsche Steuersystem

- von historischen Aspekten

- von Gegenwartsproblemen
und

- des wirtschaftspoli¬
tischer. Instrumenta¬
riums in modelltheo-
retischcr Simulation



<^TO IT
- <U

Amtliche Fitteilunren

der Gesam t hoch» chu 1 g Paderborn

Oahrgang 1973 Ausgegeben zu Faderborn f.'r. 7
am 5.11.1973

•- "^T-

Inhalt Seite

Vorläufige Studisncrdnung für da3 fach 1
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Dar diniater für Uissenschaft und Forschung
des Landes NU hat mit Erlass
vom 16. Juli 1973 - Az. I B 5 43-15/2/12 -
die vom Fachbereichsrat des Fachbereichs
Uirtschaftsuissenschaft - Rechtswissenschaft
am 18.4.1973 beschlossene

Vorläufige Studienordnung für das
Fach "Uirtschaftsuissenschaft M in
den Studiengängen für das Lehramt
an Hauptschul an, Realschulen und
Gymnasien

welcher der Gründungssenat der Gesamthoch¬
schule Paderborn in seiner 22. Sitzung
am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zu« Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung
wird hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffent¬
licht.

.Paderborn, 5. November 1973

(Pro



GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN

Fachbereich 5

Uirtschaftsuissenschaft - Rechtswissenschaft

| üw.iMi'CC-:. .
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VORLÄUFIGE STUDIENORDNUNG

für das Fach "Uirtschaftsuissenschaft"
in den Studienoäncan für das Lehramt an
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien

Oktober 1973



Diese Vorläufige Studianordnung ist am 16.7.1973
durch dan Minister für Uissenschaft und Forschung
■it folgenden Maßgaben bis zun Ende des Soraraer-
semesters 1975 genehmigt worden :

a) Soweit die Teilnahme an Pflicht- und Uahl-
pflichtveranstaltungen nicht im Sinne von
§ 17 Abs. 2 HSchG Voraussetzung für die
Zulassung zu anderen Veranstaltungen ist,
ist sie nur insoweit verbindlich, als da¬
durch grundsätzlich ein ordnungsgemäßes
Studium nachgewiesen wird.

b) Bei Unstimmigkeiten zwischen der Studien¬
ordnung und der betreffenden Prüfungs¬
ordnung ist die Prüfungsordnung maßgebend.
Dies gilt auch für die vorliegenden Ent¬
würfe von Lehramtsprüfungsordnungen. So¬
weit die Studienordnung für die Zulassung
zur Prüfung weitergehende Voraussetzungen
festlegt, sind diese als Empfehlungen für
ein ordnungsgemäßes Studium aufzufassen.

c) Die Genehmigung umfaßt alle Ragelungen, die
die Gestaltung des Studienganges betreffen.
Gegen die zusätzlich enthaltenen Hinweise
und Erläuterungen werden keine Bedenken er¬
hoben.



I. Studienziel

Das Studienziel entspricht verschiedenen Qualifikationen,
die in der Prüfung nachgeuiesen uerden sollen. Im einzel¬
nen handelt es sich um die Fähigkeit

- zur Auseinandersetzung mit Fragestellungen der Uirt-
schaftsuissenschaft und ihren uissenschaftstheoretisch
unterschiedlichen Begründungen

- zur Beurteilung der schulischen Relevanz der uirtschafts-
uiissenschaf tlichen Fragestellungen, vor allem in Sezuq
auf die späteren Rollen des Schülers als Konsument,
Arbeitnehmer und Objekt uirtschaftspolitischer Ent¬
scheidungen

- zu fachlicher Begriffs- Hypothesen- und Ploce1lbildung
unter Einschluß von Methoden- und Ideologiekritik

- wirtschaftliche Probleme -insbesondere in aktuellen
gesellschaftlichen und politischen Vorgängen- zu er¬
kennen, selbständig anzugehen, ihre Untersuchung
methodisch zu planen und ggf. Lösungsmöglichkeiten
vorzuschlagen

- die Grenzen des eigenen Faches zu sehen und Fiöglich-
keiten und Notwendigkeiten interdisziplinärer Koopera¬
tion aufzuzeigen

- offene Fragan der Uirtschaftsuissenschaft zu sehen
und ggf. daraus Folgerungen für die Praxis des Unter¬
richts zu ziehen

- zu didaktischer Reduktion wirtschaftsuissenschaf11 icher
Inhalte und ihrer Vermittlung im Unterricht.

II. Studienqänoe

Das Fach "Uirtschaftsuissenschaft" kann ala 1. und 2. Fach
für da3 Lehramt an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien

stuoiert
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werdun. Das Stuoiun Tür- das Lehramt an Hauptr.chulcn und Keal-
cehulen aöl.1 in der Recol nach dorn 6. Semester, das Studium
für das bohrr.:.;t an Gym.'i'is'iin in der Re£el nach dein 8. Somcntfcr
abnonchlossen werden. Air. durc.hschnittliLchc Wochenstundenzahl
sind 2o Stunden je ool.icstcr vo,rccse.heni insgesamt also u2o bzw.
]fir) Sunden (ohno Praktika). Der davon auf das wirtschaftswissen¬
schaftliche Studium entfallende Anteil echt aus der folgenden
üi'»V:raicht hervor:

Lehramt v:irt-
iicha f t r,■.i ir.ne n schf t

1. Fach
(Sen.V.'.-St. )

2'. Fach
(Scm.V.'.-St. )

Studiendauer
(Sem.-zä^)

IlainV; schule

-' ■■ -■■-:-

'lo 'lo 6
Realschule
Gy: .:iasi u.t.

'lo
Co

'lo
'lo

' fll

Mach bestandener 1. Staatsprüfung können in einem Aufnaustudium
die «käci^ninc'h'jn Grade "DipIon-Pädagoge" und "Dr. päd." erworben
werd-Sn'. (Siehe die betr. Prüfungsordnungen! )
fjpf v>chsel in cr//To Studier',;;/!:!:;;.' (r.. B. Diplom-Kaufmann) ist /
nae)i Kn!'-gäbe der bestehenden Studien- lind Prüfungsordnungen /
nör.Heh. f

Iii. Sttidj« xii r.l«J i-ts

Di»! Integration" r.'.it benachbarter. uii-t«ciif.ftswir.r.ennchaftlicher.
f.t utJicr./.'liVS'frt v.:rj«-i.gt eine 'j-'rcnr.ung vo.i faciiwissenschaftliclien
und fach didaktischer: V o r an s t a 11 u ngos i; die efcW'a äm Verliilltn'5s
von 'I : 1 für df.-. 5. Fach de.; Lehramtes an Gymnasien und
tiiVx^cti '§«{ Verha': tni s von 3 : 1 anr.ebov.i-ri werden.
i'eJ dun fjjf::• iv.3 s:. ens c ha ft1i eben Inhrhtteii j ic'ßt das Sahwerowi^t
f.i'f {*•;••::r.t. : r:.::.cha f 11 i e h r- n und r.öv.ioekwnc i.i: sehen Prob3 on'.eh Wß

iiitcrd i s/.i pU :.:iren A:-.p:-'.;i eri. Aus der Betriobswi rtschai'ts lein jflk
kor....er vorn ah.".! ich solche Inhalte:, in Eetr;teht, die i'.ur F.rheJ lung
der soziale.", i.nd ökonoi.i.isehen Bedinf/nfcg'en der Arbei tssituati ovi
bcy.t.f.'i «jr-jj.. Kino V.Mrtscha l'tswi :,:;er.s(:ha i't i;n Sinne einer reinen,
ül'.oiioi;.'i- 5:.t nicht in d.:r nar.e, die p.'l.h'rorrisch rele vanten Pro-
b.ie::/: der modernen InoitytriegeseJ3schaft ::u iö;;oh.
In der- f.vidrkidaktinch'.'h F-in/Ohrung worden /'•ieli- und p-unüJtsn'-nd'S
Probte»..- de.: l/j rVschnftsleinv- lInterri eht:; iiä K.uitoxt lai t <!..--.• a':.i-
r»eiv:i neu Dii:ai:t.ik erörtert. Die Uutcri'i chtsproj cktc r-'< i:d e m-



plnr.-i r.ch ?ihcc3c-{jfc und u:r.fan::.V:'. r.:.:-h ; i.r.ü !"..-wif. -..'':*..~*: ;
Sic coj'len iriS.'ilt'licfi auf fner.wi anen^e'hnfuj^'dfce V^Tv'.nntal vin\ ;
dos ßlcii üiiöfi .*■).:■:..•.•.;',:(.■)•" l>??.(:;;c:i werden.:
Das höhere Svujid M'icJc'jv.stut de.; Kr-.: t f.. cd .--CLnd 5 '.:r:.-, für C;/::. :n.:ic:.
erlaubt eine Vortiefur.;» und ;lrv.l(S;*ter.:r../ clor Jnh'dStb'.
Die Ei;.pfohlun }i,on sur Gefttcltuni; crer SSiiM^ri-ß.''Ar.« i:- Anhang
Geben eine Übersicht über die Ir.ii?.2 tc. .>.-r Pnchborc-
hat Tür ein onl-^prechonäes bohr-:<:\;obGt Sorje zu trr- cen, jedes
besteht keine rcchtU che Vci-pf] :i ehtu::-, die aufgeführt c n v:v?-.

•ausnchließlicii und ir; der v c«r^o och o« Kcpol^tiftigSi-ip «nr.vbie
'Soweit andere Pa'chberciche betroffen sind, irt c.n Einverr.chrr.
CGf. mit Hilfe der c<-:is--ii.sr.: 1wn Aui.sc/.fl.-.r.e, herzustv21< n.

IV. Studie-::fo'-:r.en. P<-aV.'tf£'i

' w l •4 >Djo_J-ehry---r.-.jn;t h 3 tunken können in de:- ?sr::. von Vcr?..
Übungen, Son.inaron lind hol!'o;r.:.i en durch;:-...führt verde-::. Die
Wahl der ?orn lient Gründet..: j i eh itt Srscq^i-n der r.tori.
Kach Kößlä chkei t sind jedoch projeirtc -sr.ui <;rte :'c: a:n.-...-.v
bell, wo:; inobcoor.deiv eine A'f>v-t.j ..".nur..-; fr.cbw.lnr ::.;-..::.; :':M c:
Vernnstaltuncen »it Ur.terri chtr.pr-ujtc-n und den r-.oh; :t.:;.; k-
sowie intej-dii-.::ipl.in?:ro Veren::tal tun,•>-.•:: r.r.hc.
Den r.ehraf:it«-.studen;.:-:i in: 2. Schulfrei] wird ::üoäv.:-.;.1 c'n ::u den
unter Ii . genannt-.;- St'udendeputr.t er. i.-':r...tens eine ty..e." atün-
d:i.f,c interdiszipl inilro Vi:i';:ii:U all u:ic t_\ i :..'•:.;:i r:It e:n j>
ncha.f tr.- und prz:lcdu:nG:r.vi::sei:;u:hr.''t3i oh. n :-';.ehb.' 1 ehe. :.r.

Jeder hehl t;-.i: tudent tp. 1. 'Schul fach int ::v;r 'fei In: :: f.r.
einen fueh/diänkvi :-.ch;-h V-;-;-:-.: :■;;!: '!:('•nch:-:-.-.!:'.':'.h:.--.-.' \\ : -
pflichtet, ha:.; für alle ütnd.,nve;i verV-i ndIi ch« b- Vüeh-i ;,e
ttlor.knr;.i:15fc«;::: &M**# nach n.'G'.i -rhh.-it eine inhaltliche i c-::ic
au den Unterrii:i)t:-:p;-iijei-:i.en der, vi-.rön^e^an^enen Sv.naotoro auf
wfi ij.en.



Dis Studium j m 1. und 2. Schulfach für Haupt- und Rcala.chule
und iri 1. Schuirach Gymnasien; soll im ersten Semester, das
S^üfiuri: im 2. Schulfach Gymnasium im 3- Semester bc-Eiimen.
Die; Einf(ihrur.csvcrano.tai'ti»nqqn werden jeweils in dorn Serneotci
a:i|~oboton, da;; den Abiturterminen an Gymnasien unmittelbar
folC'v» derzeit also im V.'intorsemciiter.

Die- S'tuaionpiüho sind nach dem Faukastonprinzip geordnet. ?uj|
den 8o-Gfcundc-n-3tuöion;;an2 (1. Fach Gymnasium) ergeben sich
damit cerinöfiieino V.'icdorh.oluncen. Die Untcrrichtsprojektc

Worden auf die Schul stufen bosogen und deshalb nicht durch- /j
wen für alle Lohrs ::.ta.';tudentcn zugänglich sein.
Die in den Stu -5ion?lü".en unter "Sonstiges" auf£0führten Vor-'
<i!:ataltur:r.en worden grundsätzlich zur Wahl Ki-st-cO.lt, gelten
ttluö a'ih .'•ogen-.n,-.; e KahlpälchtfüchorDie übrigen Vcrar.ötal -
tün^eri ob 'i. Ser.br.tcr (1. Fach) bzw. G. Son-or.tei- (Öyssri. 2.
Fach) KiiV.'nc-ri toili;oir.e zu V/ahlplichtfächorn erklärt werden,
soweit »ahl rvJgli chltoi ton bestehen - wie bei den '!o--Stui.der.-
Stu'dJ'-ngäncen cä.r bei Erwoiterarif; des ftiigObcStt; im 8'y-Stunden
Ctüdio::g:.:.g.

VI. 7»f r-, y: v.T ,-;t*:r-.'--t7.'.;::.* --n für d; s Studium ri.--r hehr";:.* er

Für das Jehrrr »r.Uv! lern r.i lt als Su£--.!Tif.:-.Vürau.';:it:t;:'.Ji.nda:; Zx-MU
nis für die allgemeine |!p;ch:;chul: ,ei,f 1e odssr ein anderes 2«iJf.Bi
d-::s den <'.wg;mg zu c .n .1!] wi ssen:;cna j' 13 iohen Hochschule erO.'V:v^
Ii;, r i!hei-,;ci:;; von eine;.; Le) i ra:.i t st ud i an f;an z in einen anderen i
v,'.'.;i ':'-.':>, wenn ci.'o für den ne u f^-wälil teil Stud i ong !i.-.g vorge-
seh; i : n Leir Lung;y|U3£h'ÄCiiae erbracht werden.

VIT., yo":rV's? - t ••:•>•■;■.fi:;»>:. fi:r die /.Iii :::::-'ie,"; zu:- Pr'i m:p.-;

Ful.'ynde .I.eisl-;i gsnachv/eisc (Scheine) sind Vor?ussetzung für
Zu;.. su::.; zur 2. Cta-itr.prüfun£:



_ 5 _
!i?iii:>'..;"-fc!iv;?.t' und Real sein?!! o, 1
6v'mr:."V --!"ju&, 5?. !^vih

ur.rt ;V;c j, i

.2. Jieä|sti!:JG»ii£:cl?vi'?ir.t- ä'a Volkr.v/irt n«5jaf tsjlc5Ire
1 Lei-s t u n gs n a e hweis in !iotrieösv:irfcschajft sichre
1 Leistungsr.uehv.'cis ir. ?achdidaktik

IL^sjiRjMa:^;^:^^______

3 he i s fc.ungr.na chv:o i r.e in Volks'.« rtr.chaf tsjlchre
'3 lieijctungsnaclivfsis in ßefcri.eb'sv.'irfcochasffcslehre
.1 Leistungsnachweis in den sonstigen Pilfchorn
l Lc i s fc u n gc na c hv; u i s in Pachdiciskfcik

Die I.c.i ntungsnftctorci so können n.a-c.h Absprache in:l V. doij I'c»:;-: r.v-:-:.
erbracht werden in Pore einer 2-:s tündi g.?n Klausur, einer Kaub
arbeit oder einer. Rorerat.es .
Die Bewertung der c.i n/elnen heisv.ungor. erfolgt nach folgender
Notensha]a:

bis 1,5 = sehr gut
über bis 2,5' = gut
über 2,5 bis 3,5 = befriedigend
über 3,5 bis 'f,3 - ausreiche.-:«
über '1,3 ■ - nicht ausreichend

VIII.. Anhang: J'k.-.pfehiimg sur Gesuaitur:.. a'..r SfcuoUr.gäive für
Lei'.:-.';!, v. an haupfcsebaü •.: und Ree.Jschujv, u:.d
Fach, tiüd Oy::::.a::: : :.-.; . Pa-. h
]%:i:p:Vhiur.g sur Cestnlt u'ng des Studii:::.,ar:gs für
Lehran.t eis Gy?. aar.iu"., '1. }'ach.



J:ur. >.:••.•••».::''..i»v;ui!ic , rij'1.1nc» ! ''i' 1' JiOlivaiiic an
.'an;>: ;;i;»;Uio un,i Ucal :;'ci>ulc, 1. um! 1'. i'aeli; t'yim'iai-.iu.'n, 2. l'acii

'Jii.'. ":

Betri c '.j.--
v/.i r!.r- r vr. ~io'ir'"

Ronr.ti ^oo +) »i d&jj'ti !< .Sem.
W.-j:

-

ri:r::::'.(ics ci_r
i'/.ro- u;:c
.^krookonori.iic

K'inffihruna in di
Didaktik dor f\V/irtschaf tsl«
(Ziele, Verhält-
ni:; Schule--';.': "V-

.•

6
Ü Schaft u.a.)

•i-i-...

.1!.";. V.'irtöch
>oii tii:

Stffc.2 Hcübh-Jit und
Verir.v.a-jher-
politik

V/irtscha'fts-
sosio]ogie
(einr.chl. Bedürf-
riisbe:-; ti reiöu'ns)

Unterricht£;pi>— \:
jekt ^yt 8

2 2 2 2

iir.!co:r.:;.?r.o- und
.'er iiö ec n s v o r t -;.-
iun^

5/ntor'h'ia•.;.';j» <11 z
ti o 7. i a 1a A-Isii i o.-.:; -
zcntriiM

P.o t r i f. b «sex i o 1 o -
Zx o , 0r j^vj :isationc
r.osi;olo£ic

Unterriehts-
-projokt •

8
2

_ u* 2

..tfcJ.ilit/itci.hcc.-
i-.ic ur.O Politik

riid'S sh rolc-
v!.•-.- Prob]
oc-r /.rbai tr.- und
Horn ;":;•.;!«::Olr-
.': f •! i.- f:-.

-Arbo:) t;;::;ar!'. t- ix .
Boru f:: fo^srshang

-V.'i rt.';e;::.rt:;ri:c;-ik
-v.'i ä-scre; c;? aP u. -

theorie |— -

Urito'rrichts-
projekt

8
* 2 - V.'ir;.:.cii,'!fts-j 2 4>

Jnt:.r:.. V.'ir'-
OCh' !*t;-l;t!".if-:i»n-
f;c.n, ic!.-
ltiR5!>3 ?: n-.lv:*

Botr.'.obl. Per
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Gesamthochschule Paderborn
Fachbereich 17

Mathematik - Informatik

Vorläufige Prüfungsordnung für den integrierten Studiengang Mathematik an der
Gesamthochschule Paderborn

Allgemeine Vorschriften

i 1 Gliederung und Zweck der Prüfung

(1) Das Studium der Mathematik an der Gesamthochschule Paderborn kann mit
der Abschlußprüfung I oder mit der Abschlußprüfung II abgeschlossen
werden. Den Abschlußprüfungen geht die Zwischenprüfung voraus.

(2) Die Abschlußprüfung I gliedert sich in die Zwischenprüfung I und die
Hauptprüfung I; die Abschlußprüfung II gliedert sich in die Zwischen¬
prüfung II und die Hauptprüfung II. Die Zwischenprüfung II besteht aus
der Zwischenprüfung I und der Ergänzungsprüfung.

(3) Durch die Zwischenprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er die für
das weitere Studium notwendigen Grundlagen erworben hat.

(4) Durch die Abschlußprüfungen soll festgestellt werden, ob der Kandidat
gründliche fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat. Die Ab¬
schlußprüfung I soll darüber hinaus den Nachweis erbringen, daß der
Kandidat breite Kenntnisse im anwendungsorientierten Bereich der Mathe
matik besitzt und in der Lage ist, in seinem Fachgebiet auf der Grund¬
lage wissenschaftlicher Methoden selbständig zu arbeiten. In der Ab¬
schlußprüfung II soll der Kandidat nachweisen, daß er vertiefte Kennt¬
nisse in einem Teilgebiet der Mathematik erworben hat und in der Lage
ist, nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu arbeiten.

I 2 Akademische Crade

(1) Aufgrund der bestandenen Hauptprüfung I wird der akademische Grad
" , ' " (abgekürzt:"verliehen. '*

(2) Aufgrund der bestandenen Hauptprüfung II wird der akademische Grad
"Diplom-Mathematiker" (abgekürzt: "Dipl.-Math.") verliehen.

I) Eine Festlegung des akademischen Grades steht noch aus.
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Prüfungen, Studiendauer

(1) Die Zwischenprüfung I kann nach drei Fachsealestern abgeschlossen werden;
sie soll nach vier Fachsemestern beendet sein.. Die Zwischenprüfung II
bzw. die Ergänzungsprüfung (vgl. § II) kann nach vier Fachseinestern
abgeschlossen werden; sie soll nach fünf Fachsemestern beendet sein.

(2) Bei Abschluß durch die Kauptprüfung I dauert das Studium ohne Anrechnung
der für die Anfertigung der Abschlußarbeit I erforderlichen Zeit in der
Regel sechs Semester.

(3) Bei Abschluß durch die Hauptprüfung II dauert das Studium ohne Anrechnung
der für die Anfertigung der Abschlußarbeit II erforderlichen Zeit in der
Regel acht Semester.

$ 4 Prüfungsausschuß

(1) Der Prüfungsausschuß hat insbesondere folgende Aufgaben: <

a) Die Organisation der Prüfungen.
b) Die Überwachung der Einhaltung der Prüfungsordnung bei Durchführung

der Prüfungen.
c) Die Entscheidungen über Widersprüche gegen im Prüfungsverfahrer, ge¬

troffene Entscheidungen.
d) Die Anerkennung von Studiensemestern an anderer. Kochschulen und

dabei erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen.
Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß jährlich dem Fachbereichsrat über
die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt
Anregungen zur Reform der Prüfungen und der Studienpläne. Der Prüfungs¬
ausschuß kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle dem
Vorsitzenden übertragen; dies gilt nicht für die Entscheidung über
Widersprüche.

(2) Der Prüfungsausschuß bestellt aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter
und fünf weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und
die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von dem Fachbereichs
rat des Fachbereichs Mathematik - Informatik gewählt. Der Vorsitzende,
sein Stellvertreter und zwei der weiteren Mitglieder gehören dem Kreis der
hauptamtlichen oder hauptberuflichen Hochschullehrer im Sinne von £ 10
GHEG, die im integrierten Studiengang Mathematik tätig sind, an, ein
weiteres Mitglied dem Kreis der im integrierten Studiengang Mathematik
tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei der weiteren Mitglieder
dem Kreis der Studenten des integrierten Stuc'ienganges Mathematik.
Außerdem bestellt der Fachbereichsrat des Fachbereiches Mathematik-Infor¬
matik zwei Hochschullehrer, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter und
einen Studenten als Stellvertreter. Die Hochschullehrer werden für drei
Jahre, die Mitglieder aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter
und Studenten für ein Jahr gewählt. Wiederwahl ist möglich.

- 3 -
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(3) Die studentischen Mitglieder können nicht bei pädagogisch-wissen¬
schaftlichen Entscheidungen mitwirken. Als solche gelten insbeson¬
dere die Beurteilung oder Anrechnung von Prüfungsleistungen oder
Studienleistungen und die Bestimmung der Prüfer. Diese Regelung
berührt nicht das Recht der studentischen Mitglieder auf Mitberatung
bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unter¬
liegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit
zu verpflichten.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prüfungen
beizuwohnen.

(6) Der Prüfungsausschuß ist beschluBfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder
und unter ihnen entweder der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall
dessen Stellvertreter anwesend sind.

S 5 Prüfer, Beisitzer

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfer unter Be¬
rücksichtigung der Vorschläge des Kandidaten. Prüfer kann grundsätzlich
werden, wer den entsprechenden Prüfungsstoff eigenverantwortlich gelehrt
hat; I 26 Abs. 2 HSchG ist zu beachten. Für jede Teilprüfung eines Kandi
daten darf jeweils nur ein Prüfer bestellt werden.

(2) Bei jeder mündlichen Prüfung und jedem Colloquium muß ein Beisitzer an¬
wesend sein, der das Protokoll führt, in dem die Gegenstände, Ergebnisse
und die Notenziffer der Prüfung festgehalten werden. Beisitzer müssen
grundsätzlich mindestens die persönlichen Voraussetzungen gemäß § 26
Abs. 2 HSchG aufweisen.

(3) Die Namen der Prüfer werden dem Kandidaten mit dem Zulassungsbescheid
bekanntgegeben. Bei Abweichung von den Vorschlägen des Kandidaten er¬
folgt die Bekanntgabe mindestens 14 Tage vor der Prüfung.

I 6 Bewertung von Prüfungsleistungen

0) Die Noten für die einzelnenPrüfungsleistungen werden von dem jeweiligen
Prüfer festgesetzt.
Eine Teilprüfung, die aus einer Klausur und einem Colloquium besteht,
ist mit einer Gesamtnote zu bewerten. Nach jeder Teilprüfung ist dem
Kandidaten die im Protokoll eingetragene Notenziffer bekanntzugeben.

- 4 -



- 4 -

(2) Die Leistungen in den einzelnen Fächern sind mit folgenden Koten zu
bewerten:

1 = sehr gut, 2 = gut, 3 - befriedigend
4 = ausreichend, 5 = nicht ausreichend

Im Zeugnis dürfen nur diese Noten verwendet werden. Die Kotenziffern
im Protokoll bzw. in den Klausurarbeiten können zur Differenzierung
um 0,3 erhöht oder erniedrigt werden und sind in dieser Form zur Be¬
rechnung der Gesamtnote heranzuziehen.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Leistungen in jedem Prüfungsfach
mindestens mit der Note "ausreichend" (bis 4,3) bewertet worden sind;
andernfalls ist die Prüfung nicht bestanden.
Die Gesamtnote einer bestandenen Prüfung lautet:

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut,
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend,
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,3 bestanden.

(4) Die Prüfung kann vom Prüfungsausschuß ganz oder teilweise als nicht
bestanden erklärt werden, wenn der Kandidat eine Täuschungshandlung
begangen oder sich eines Verstoßes gegen die Ordnung während der
Prüfung schuldig gemacht hat.

(5) Die Prüfung gilt als nicht bestanden,
a) wenn der Kandidat ohne triftige Gründe zu einem Prüfungstermin nicht

erscheint oder nach Beginn der Prülung zurücktritt.
Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe
müssen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich schrift¬
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses sie an, so wird ein neuer Termin anberaumt.
Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall an¬
zurechnen;

b) wenn ohne triftige Gründe eine der in § 14 Abs. 8, { 15 Abs. 1,
§ 21 Abs. 4 und 5, § 22 Abs. 8 genannten Fristen nicht eingehalten
wird. Abs. 5a Satz 2, 3 und 4 gilt sinngemäß.

§ 7 Anerkennung von Studienleistungen

(1) Einschlägige Fnchsemester an deutschsprachigen Hochschulen und dabei
erbrachte Studienleistungen werden anerkannt, sofern ein gleichwertiges
Studium nachgewiesen wird.

(2) Einschlägige Fachsemester an nicht deutschsprachigen Hochschulen und
dabei erbrachte einschlägige Studienleistungen werden anerkannt, sofern
ein gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Eei Zweifeln an der Gleich¬
wertigkeit ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu hören.

- 5 -
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(3) Uber die Anerkennung von Studiensemestern benachbarter Fachrichtungen
entscheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung von § 5 GHEG.

i 8 Ungültigkeit von Prüfungen

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht, und wird diese Tatsache
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungs
ausschuß nachträglich die Noten entsprechend berichtigen oder die
Prüfung für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung nicht erfüllt,
ohne daß der Kandidat hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuß
unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über
die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.

(3) Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt, so ist das unrichtige
Prüfungszeugnis einzuziehen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum
des PrüfungsZeugnisses,ausgeschlossen.

f 9 Aberkennung akademischer Grade

Die Entziehung eines akademischen Grades gemäß 5 2 richtet sich nach
den gesetzlichen Bestimmungen.

I 10 Rechtsbehelf

Gegen Entscheidungen im Prüfungsverfahren ist der Widerspruch nach den
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung möglich. Er ist innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung beim Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses einzulegen.

- 6 -
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Zwischenprüf unger.

§ 11 Gliederung der Zwischenprüfungen

(1) Prüfungsfächer in der Zwischenprüfung I sind:

1. Analysis
2. Lineare Algebra

3. Angewandte Mathematik
4. Nebenfach

Als Nebenfach kann eines der folgenden Gebiete gewählt werden:

Physik
Wirtschaftswissenschaften

Maschinenbau

Elektrotechnik
Verfahrenstechnik

(2) In der Ergänzungsprüfung wird der Stoff zweier vom Kandidaten gewählter
Veranstaltungen der Gruppe A (vgl. Anhang), die nicht schon Gegenstand
der Zwischenprüfung I gewesen sind, geprüft.

(3> In der Zwischenprüfung II werden die in Abs. 1 und 2 angeführten Gebiete
geprüft.

(4) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 können auf Antrag des Kandidaten
als Teilprüfungen zu Beginn des dritten Fachsemesters vorgezogen werden.

§ 12 Zulassung zu den Zwischenprüfungen

(1) Der Kandidat kann die Zulassung zur Zwischenprüfung I oder II, zu einer
Teilprüfung nach § 11 Abs. 4 oder zur Ergänzur.gsprüf ung beantragen, zur
Ergänzungsprüfung jedoch nur nach bestandener Zwischenprüfung I. Der
Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu
richten.

1) Wird derzeit nur als Nebenfach für den Studiengang angeboten, der mit
der Abschlußprüfung I beendet wird.

- 7 -
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(2) Zur Zwischenprüfung I wird zugelassen, wer ein ordnungsgemäßes Fach¬
studium von zwei Fachsemestern absolviert und das dritte Fachsemester
mindestens begonnen hat. Zur Zwischenprüfung II oder zur Ergänzungs¬
prüfung wird zugelassen, wer ein ordnungsgemäßes Fachstudium von vier
Fachsemestern absolviert hat. Der Prüfungsausschuß kann einen Kandi¬
daten auch nach kürzerer Studiendauer zu diesen Prüfungen zulassen.
Die Zulassung zu einer Teilprüfung nach § 11 Abs. A erfordert ein
ordnungsgemäßes Fachstudium von zwei Semestern.

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:
1. ein Lebenslauf;

2. ein Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife oder ein Zeugnis überr^
die Fachhochschulreife oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle
als gleichwertig anerkanntes Zeugnis;

3. zum Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums das Studienbuch und die
in $ 13 geforderten Leistungsnachweise;

A. ggf. die Angabe des gewünschten Nebenfaches und im Falle von Wahlmög¬
lichkeiten die gewählten Prüfungsgebiete;

5. für jede vorgesehene mündliche Prüfung den Namen des vom Kandidaten ge¬
wünschten Prüfers oder eine Erklärung über den Verzicht auf einen solchen
Wunsch;

6. das Zeugnis der Zwischenprüfung I, falls die Zulassung zur Ergänzungs¬
prüfung beantragt wird;

7. Zeugnisse über Teilprüfungen nach S 11 Abs. A falls der Kandidat sich
solchen Prüfungenunterzogen hat und falls die Zulassung zur Zwischen¬
prüfung I oder II beantragt wird;

8. eine Erklärung darüber, welche Prüfungen an einer deutschen Hochschule
der Kandidat nicht bestanden hat;

9. eine Erklärung darüber, welche Teilprüfungen nach § 11 Abs. A der Kan¬
didat nicht bestanden hat;

10. ggf. eine Erklärung des Kandidaten, daß Zuhörer zu den Prüfungen nicht
zugelassen sind.

(A) Kann ein Kandidat ohne sein Verschulden die erforderlichen Unterlagen /fi
nicht in der in Abs. 3 vorgeschriebenen Weise beibringen, so kann der
Prüfungsausschuß ihm gestatten, die Nachweise auf andere Art zu führen.

(S) Der Kandidat muß mindestens das letzte Semester vor einer Teilprüfung
nach I 11 Abs. A bzw. der Zwischen- bzw. Ergänzungsprüfung an der
Gesamthochschule Paderborn eingeschrieben sein. Der Prüfungsausschuß
kann in Einzelfällen Ausnahmen gestatten.
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(6) Aufgrund der eingereichten Unterlagen entscheidet der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses über die Zulassung. In Zweifelsfällen ist der
Kandidat zu hören.

(7) Die Zulassung zu einer Zwischen- oder Ergänzungsprüfung ist zu versagen,
wenn die Unterlagen nicht vollständig sind oder wenn der Kandidat eine
gleichwertige Prüfung in Mathematik an einer deutschen Hochschule end¬
gültig nicht bestanden hat.

(8) In Abweichung von Abs. 7 kann der Kandidat nach einer mit "sehr gut" be¬
standenen Hauptprüfung I ein weiteres Mal zur Ergänzungsprüiung zugelassen
werden.

(9) Im Falle einer Ablehnung sind dem Kandidaten die Gründe schriftlich mit¬
zuteilen.

§ 13 Studienleistungen und Leistungsnachweise

(1) Für die Meldung zur Zwischenprüfung I wird der Besuch folgender Veran¬
staltungen vorausgesetzt:
a) in Mathematik

1. Analysis 1 und II
2. Lineare Algebra I und II
3. Zwei Veranstaltungen der Gruppe A (vgl. Anhang) nach Wahl
4. Kalkül I und II und eine Veranstaltung der Gruppe 3 (vgl. Anhang)

nach Wahl.

b) in dem gewählten Nebenfach;
falls dies Physik ist:

Physik I und II und eine der Veranstaltungen Physik III oder
Theoretische Physik I oder II

falls dies Wirtschaftswissenschaften ist:
Veranstaltungen im Umfang von ca. !8 Kochenstunden.
Davon wenigstens jeweils 6 Wochenstunoen Einführung in die
Volkswirtschaftslchre und in die Betriebswirtschaftslehre

falls dies Elektrotechnik oder Maschinenbau oder Verfahrenstechnik ist:
in dem betreffenden Fach Lehrveranstaltungen in Umfang von
15 Wochenstunden.

Es sind je ein Übungsschein zu den unter I. - 3. genannten Veranstaltunget
und zwei Übungsscheine zu den unter 4. genannten Veranstaltungen beizu¬
bringen. Im Nebenfach Fhysik sind 2 Übu-.igsscheine aus den genannten Ver¬
anstaltungen vorzulegen. In Nebenfach Wirtschaftswissenschaften ist je

" ein Übungsschein aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre und de= Be¬
reich der Betriebswirtschaftslehre beizubringen.
In den übrigen Nebenfächern sind jeweils 2 Übungsscheine vorzulegen.
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(2) Für die Meldung zu einer Teilprüfung nach i II Abs. 4 wird der Besuch
folgender Veranstaltungen vorausgesetzt:
1. Analysig I und II
2. Lineare Algebra I und II
3. Kalkül I und II

Es ist ein Übungsschein zu dem Gebiet der Teilprüfung vorzulegen.

(3) Für die Meldung zur Ergänzungsprüfung wird über die zur Zwischenprüfung
I erforderlichen Veranstaltungen hinaus der Besuch einer Veranstaltung
der Gruppe A und einer Veranstaltung der Gruppe B vorausgesetzt. Zu der
Veranstaltung der Gruppe A ist ein Ubungsschein vorzulegen.
Inhaber der Fachhochschulreife haben zusätzlich den Nachweis über die j^f^
erfolgreiche Teilnahme an Brückenkursen zu erbringen.

(4) Für die Meldung zur Zwischenprüfung II wird der Besuch folgender
Veranstaltungen vorausgesetzt:
a) in Mathematik:

1. Analysis I und II '<
2. Lineare Algebra I und II
3. drei Veranstaltungen der Gruppe A (vgl. Anhang) nach Wahl
4. Kalkül I und II und zwei Veranstaltungen der Gruppe B (vgl. Anhang)

nach Wahl

b) in dem gewählten Nebenfach,
falls dies Physik ist:

Physik I und II und eine der Veranstaltungen Physik III oder
Theoretische Physik I oder II

fall* dies Wirtschaftswissenschaften ist:
Veranstaltungen im Umfang von ca. 18 Wochenstunden. Davon wenigstens
jeweils 6 Wochenstunden Einführung in die Volkswirtschaftslehre
und die Betriebswirtschaftslehre.

Es lind je ein Ubungsschein zu den unter I. und 2. genannten Veranstaltun¬
gen,drei Übungsscheine zu den unter 3. genannten Veranstaltungen und zwei
übungsscheine zu den unter 4. genannten Veranstaltungen beizubringen.
Im Nebenfach Physik sind zwei Übungsscheine aus den genannten Veran¬
staltungen vorzulegen. Im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften ist je
ein Ubungsschein aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre und dem
Bereich der Betriebswirtschaftslehre beizubringen.
Inhaber der Fachhochschulreife haben zusätzlich den Nachweis über die
erfolgreiche Teilnahme an Brückenkursen zu erbringen.

f 14 Umfang, Art und Dauer der Zwischenprüfung

(1) In den Prüfungsfächern gemäß i 11 Abs. 1 werden geprüft' in
1. Analysis: Analysis I und II
2. Lineare Algebra: Lineare Algebra I und II
3. Angewandte Mathematik: nach Wahl des Kandidaten Kalkül I und II

oder üuaerik I oder Mathematische Statistik I

- 10 -
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4. dem gewählten Nebenfach,
falls dies Physik ist:

der Stoff zweier der in 5 13 Abs. 1 genannten Veranstaltungen
nach Wahl des Kandidaten

falls dies Wirtschaftsvissenschaften ist:
der Stoff von Veranstaltungen aus einem der Gebiete Volkswirt¬
schaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre im Umfang von 12
Wochenstunden nach Wahl des Kandidaten.

falls dies Elektrotechnik oder Maschinenbau oder Verfahrenstechnik ist:
in dem betreffenden Fach der Stoff von Lehrveransta1tungen im
umfang von 10 Wochenstur.den nach Wahl des Kandidaten.

(2) In der Ergänzungsprüfung wird der Stoff zweier Veranstaltungen der Gruppe
A (vgl. Anhang), die nicht schon in der Zwischenprüfung I geprüft werden
sind, nach Wahl des Kandidaten geprüft.

(3) In der Zwischenprüfung II werden die in Abs. 1 und Abs. 2 angeführten
Gebiete geprüft.

(4) Die Prüfungen in Mathematik und im Nebenfach sind mündlich durchzu¬
führen; die Teilprüfung in Kalkül-nach § 14 Abs. 1 und 3 und die Teil¬
prüfungen nach § 11 Abs. 4 bestehen aus einer Klausur (3-4 Stunden)
und einem Colloquium. Das Colloquium soll an den Inhalt der Klausur
anknüpfen. Die mündlichen Teilprüfungen dauern in der Regel 30 Minuten,
die Colloquien 20 Minuten.

(5) Bei mündlichen Prüfungen sind Studenten, die sich zur gleicher. Prüfung
gemeldet haben, als Zuhörer zuzulassen, sofern der Kandidat bei der
Meldung zur Prüfung nicht widerspricht. Das gilt nicht für die Bekannt¬
gabe des Prüfungsergebnisses an den Kandidaten.

(6) Zu Klausuren zugelassene Hilfsmittel sind der. Kandidaten rechtzeitig
bekanntzugeben. Klausurarbeiten sind nach erfolgter Vorkorrektur von
dem Prüfer zu beurteilen, der das Colloquium durchführt. Die Klausuren
verbleiben bei den Prüfungsakten.

(7) Bei jedem Prüfer können höchstens zwei Tei lprüfur.gen abgelegt werden.

"(8) Alle Teilprüfungen der Zwischenprüfung I sind in der Regel in einem
Zeitraum von drei Wochen abzulegen. Alle Teilprüfungen der Zwischen¬
prüfung II sind in der Regel in einem. Zeitraum von vier Wochen abzu¬
legen, sofern der Kandidat sich zur Zwischenprüfung II gemeldet hat.
Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, Teilprüfungen nach 5 11 Abs. 4
vorzuziehen.

(9) Die in Abs. 4 angeführten mündlichen Prüfungen können auch in Fem von
Gruppenprüfungen durchgeführt werden. Gruppenprüfungen sind unter ent¬
sprechender Verlängerung der Prüfungsdauer so abzuhalten, dad der An-
ceil des einzelnen Kandidaten erkennbar und bewertbar wird.

-11-
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f 15 Wiederholung der Prüfungen

(1) Ist die Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden,
so sind die Teilprüfungen, die nicht bestanden sind oder die als
nicht bestanden gelten, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung
der Prüfung zu wiederholen. Der Prüfungsausschuß kann in begründeten
Fällen Ausnahmen zulassen. Von dieser Regelung ausgenommen sind die
vorgezogenen Teilprüfungen nach S 11 Abs. 4. Eine nicht bestandene Teil¬
prüfung nach S 11 Abs. 4 ist als mündliche Prüfung in der Zwischen¬
prüfung I oder II zu wiederholen. Die Ergebnisse der bestandenen Teil¬
prüfungen sind bei der Ermittlung der Gesamtnote zugrunde zu legen.

(1) Ein Zeugnis Uber die bestandene Zwischenprüfung I wird ausgestellt,
wenn die Zwischenprüfung I bestanden wurde oder wenn die in § 11 Abs. 1
angeführten Teilprüfungen der Zwischenprüfung II bestanden wurden, die
Zwischenprüfung II aber endgültig nicht bestanden wurde. Die Gesamt¬
note errechnet sich dabei nur aus diesen bestandenen Teilprüfungen.

(2) Ein Zeugnis über die bestandene Zwischenprüfung II wird ausgestellt,
wenn die Zwischenprüfung II oder die Ergänzungsprüfung bestanden wurde.
Die Noten der Zwischenprüfung II sind dabei zu übernehmen.

(3) Uber eine bestandene Teilprüfung nach i 11 Abs. 4 wird ein Zeugnis aus¬
gestellt, dessen Note in das Zeugnis der Zwischenprüfung I bzw. II über¬
nommen wird.

(4) Das Zeugnis enthält die in den Einzelfächern erzielten Noten und, für die
Zwischenprüfung I bzw. II, die Gesamtbewertung. Das Zeugnis ist vom Vor¬
sitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Uber die Form des
Zeugnisses entscheidet der Prüfungsausschuß.

(2) Eine Wiederholung der Prüfung ist insgesamt zweimal zulässig.

i 16 Zeugnisse

(S) Uber jede nicht bestandene Prüfung erteilt der Vorsitzende dem Kandida¬
ten einen schriftlichen Bescheid.
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Hauptprüfungen

i 17 Gliederung der Hauptprüfungen

(1) Die Hauptprüfung I besteht aus
a) den Teilprüfungen in folgenden Prüfungsfächern (vgl. i 21 Abs. 1)

1. Angewandte Mathematik
2. Spezialgebiet
3. Programmierung
4. Nebenfach.

b) der Abschlußarbeit I.

(2) Die Hauptprüfung II besteht aus

a) den Teilprüfungen in folgenden Prüfungsfächern (vgl. { 21 Abs. 2)
1. Mathematik I (Reine Mathematik)
2. Mathematik II (Angewandte Mathematik)
3. Mathematik III (Spezialgebiet)
4. Nebenfach

b) der Abschlußarbeit II.

i 18 Zulassung zur Hauptprüfung

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Hauptprüfung I oder II ist schriftlich
an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten.

(2) Zur Hauptprüfung I wird zugelassen, wer ein ordnungsgemäßes Fachstudium
von 5 Fachsemestern absolviert und das 6. Fachsemester mindestens be¬
gonnen hat. Der Zulassungsantrag kann frühestens 1 Semester nach be¬
standener Zwischenprüfung I gestellt werden.
Zur Hauptprüfung II wird zugelassen, wer ein ordnungsgemäßes Fachstudium
von 7 Fachsemestern absolviert und das 8. Fachsemester mindestens be¬
gonnen hat. Der Zulassungsantrag kann frühestens 2 Semester nach bestan¬
dener Zwischenprüfung II gestellt werden.
Der Prüfungsausschuß kann einen Kandidaten auf Antrag auch nach kürzerer
Studiendauer zu diesen Prüfungen zulassen.

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:
1. ein Lebenslauf;
2. ein Zeugnis über die allgemeine Hochschulreife oder ein Zeugnis

über die Fachhochschulreife oder ein von der zuständigen staat¬
lichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis;
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3. das Zeugnis über die bestandene Zwischenprüfung I oder II, falls
die Zulassung zur Hauptprüfung I beantragt wird,
das Zeugnis über die bestandene Zwischenprüfung II, falls die Zu¬
lassung zur Hauptprüfung II beantragt wird;

4. zum Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums das Studienbuch und die
in § 20 geforderten Leistungsnachweise;

5. für jede vorgesehene mündliche Prüfung der Name des vom Kandidaten
gewünschten Prüfers oder eine Erklärung über den Verzicht auf einen
solchen Wunsch;

6. die Angabe der gewählten Prüfungsgebiete
7. der Name des Hochschullehrers, unter dessen Anleitung "der Kandidat

die Abschlu3arbeit I bzw. II anzufertigen wünscht,oder eine Erklä¬
rung über den Verzicht auf einen solchen Wunsch;

8. eine Erklärung darüber, welche Prüfungen der Kandidat an einer
deutschen Hochschule nicht bestanden hat;

9. ggf. eine Erklärung des Kandidaten, daß Zuhörer zu den Prüfungen nicht
zugelassen sind.

(4) Kann ein Kandidat ohne sein Verschulden die erforderlichen Unterlagen
nicht in der in Abs. 3 vorgeschriebenen Weise beibringen, so kann der
Prüfungsausschuß ihm gestatten, die Nachweise auf andere Art zu führen.

(5) Der Kandidat muß mindestens das letzte Semester vor der Hauptprüfung
an der Gesamthochschule Paderborn eingeschrieben gewesen sein. Der
Prüfungsausschuß kann in Einzelfällen Ausnahmen gestatten.

(6) Aufgrund der eingereichten Unterlagen entscheidet der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses über die Zulassung. In Zweifelsfällen ist der
Kandidat zu hören.

(7) Die Zulassung zur Hauptprüfung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nicht
vollständig sind oder wenn der Kandidat eine gleichwertige Prüfung in
Mathematik an einer deutschen Hochschule endgültig nicht bestanden hat.

(8) Im Falle einer Ablehnung sind dem Kandidaten die Gründe schriftlich mit¬
zuteilen. 0

J 19 Anerkennung von Prüfungsleistungen

(1) Gleichwertige Zwischenprüfungen in Mathematik, die ein Kandidat an einer
deutschsprachigen Hochschule bestanden hat, werden als solche anerkannt.
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(2) Zwischenprüfungen in Mathematik, die ein Kandidat an nichtdeutsch¬
sprachigen Hochschulen bestanden hat, werden als solche anerkannt;
sofern Gleichwertigkeit besteht. Andernfalls kann der Prüfungs¬
ausschuß die Anerkennung von der Erfüllung bestirnter Auflagen
abhängig machen. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist die Zen¬
tralstelle für ausländisches Bildungswesen zu hören.

(3) Vollständige Vor- oder Zwischenprüfungen, die ein Kandidat an ande¬
ren Kochschulen in vergleichbarer oder benachbarter Fachrichtung be¬
standen hat, können vom PrüfungsausschuB ganz oder teilweise aner¬
kannt werden.

(4) Eine Zwischenprüfung für das Lehramt am Gymnasium (erste Staatsprüfung)
in Mathematik oder angewandter Mathematik als erstem Fach ist auf An¬
trag des Kandidaten als Prüfungsleistung gemäß i 14 Abs. I, Ziffer 1
und 2 anzurechnen, ohne daß § 14 Abs. 8 auf diese Prüfungsfächer
Anwendung findet.

(5) Die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt am Gymnasium (erste
Staatsprüfung) in Mathematik oder angewandter Mathematik als erstem
Fach kann als Ersatz für eine Prüfung anerkannt werden, wenn alle
für die Zulassung zur entsprechenden Prüfung erforderlichen Studien¬
leistungen und Leistungsnachweise erbracht wurden. Auf besonderen
Antrag kann die Staatsexamensarbeit als Abschlußarbeit II anerkannt
werden.

S 20 Studienleislungen und Leistungsnachweise

(1) Für die Meldung zur Hauptprüfung I wird über die zur Zwischenprüfung
I erforderlichen Veranstaltungen hinaus der Besuch folgender Veran¬
staltungen vorausgesetzt:
a) in Mathematik :

zwei Veranstaltungen der Gruppe A' (vgl. Anhang) und fünf Veranstal¬
tungen der Gruppe B' (vgl. Anhang), darunter ein Programmierers,
sofern dieser nicht sychotzur Zwischenprüfung I angegeben wurde.
Zu diesen Veranstaltungen sind drei Übungsscheine beizubringen, die
nicht schon zur Zwischenprüfung I vorgelegt worden sind. Je zwei
Veranstaltungen der Gruppe E' können durch eine Veranstaltung der
Gruppe A' ersetzt werden. Ferner ist die erfolgreiche Teilnahme an
einem Seminar durch Vorlage eines Seminarscheines nachzuweisen.

b) in dem gewählten Nebenfach,
falls dies Physik ist:

drei Veranstaltungen im Gewicht von je einer vierstündigen Vor¬
lesung, davon eine mit Übungen. Darunter darf sich höchstens ein
Praktikum befinden. Im Laufe des Studiums muß mindestens eine
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Veranstaltung der Theoretischen Physik im Gewicht einer vier¬
stündigen Vorlesung besucht werden. Ferner ist ein Dbungs-
schein beizubringen, der nicht schon zur Zwischenprüfung
vorgelegt wurde;

falls dies Wirtschaftswissenschaften oder Maschinenbau oder
Elektrotechnik oder Verfahrenstechnik ist:

in dem betreffenden Fach Veranstaltungen im Umfang von 15
Wochenstunden. Ferner sind zwei Scheine beizubringen, die nicht
schon zur Zwischenprüfung I vorgelegt wurden.

Darüberhinaus ist der Besuch von Veranstaltungen der Betriebswirt-'
schaftslehre im Umfang von insgesamt sechs Wochenstunden nachzu¬
weisen. Hierzu ist ein Schein zusätzlich zu den bisher genannten
beizubringen. Einschlägige Studienleistungen im Nebenfach werden
hierauf angerechnet. Insgesamt sind Lehrveranstaltungen im Umfang
von mindestens 50 Wochenstunden zu besuchen.

(2) Für die .Meldung zur Hauptprüfung II wird über die zur Zwischenprüfung
II erforderlichen Veranstaltungen hinaus der Besuch folgender Ver¬
anstaltungen vorausgesetzt:
a) in Mathematik:

sechs Veranstaltungen der Gruppe A (vgl. Anhang) oder solche von
mindestens gleichem Gewicht. Zwei dieser Veranstaltungen sollen
dem Gebiet der reinen Mathematik, zwei dem der anwendungsorien-
tierten Mathematik entstammen. Hierzu sind drei Ubungsscheine bei¬
zubringen, die nicht schon zur Zwischenprüfung II vorgelegt worden
sind. Ferner ist die erfolgreiche Teilnahme an zwei Seminaren durch
Vorlage zweier Seminarscheine nachzuweisen;

b) in den gewählten Nebenfach,
falls dies Physik ist:

drei Veranstaltungen im Gewicht von je einer vierstündigen Vorle¬
sung, davon eine mit Übungen und mindestens eine in Theoretischer
Physik. Darunter darf sich höchstens ein Praktikum befinden. Im_
Laufe des Studiums sind mindestens zwei Veranstaltungen der Tht^^
retischen Physik im Gewicht von je einer vierstündigen Vorlesung
zu besuchen. Ferner ist ein Ubungsschein in Theoretischer Physik
beizubringen, der nicht schon zur Zwischenprüfung II vorgelegt
wurde;

falls dies Wirtschaftswissenschaften ist:

Veranstaltungen im Umfang von ca. 20 Wochenstunden. Ferner sind
zwei Scheine beizubringen, die nicht schon zur Zwischenprüfung
vorgelegt wurden, davon ein Hauptseminarschein in Volkswirt¬
schaftslehre oder in Betriebswirtschaftslehre.
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21 Umfang, Art und Dauer der Uauptprüfungen

(1) 1. Die Teilprüfungen zur Hauptprüfung I gemäß 5 17 Abs. 1 a)
bestehen aus je einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten
Dauer; die Teilprüfung in Programmierung besteht aus einer
4-stündigen Klausur und einem Colloquiun von ca. 20 Minuten
Dauer. § 6 Abs. I zweiter Satz, § 6 Abs. 2 letzter Satz und
§ 14 Abs. 6 gelten sinngemäß.

2. Durch die Teilprüfungen in angewandter Mathematik und im Spezial¬
gebiet soll festgestellt werden, ob der Kandidat gründliche Kennt¬
nisse über den Stoff von jeweils 2 Veranstaltungen der Gruppe B'
oder der entsprechenden Ersatzveranstaltung der Gruppe A' gemäß
§■20 Abs. 1 a besitzt.

3. Prüfungsgebiet im Nebenfach Physik ist der Stoff einer der Ver¬
anstaltungen gemäß § 20 Abs. 1 b) nach Wahl des Kandidaten, die
kein Praktikum ist; in den Wirtschaftswissenschaften der Stoff
zweier Veranstaltungen gemäß § 20 Abs. 1 b) nach Wahl des Kan¬
didaten im Umfange von ca. 10 Wochenstunden; in den übrigen
Nebenfächern der Stoff einer der Veranstaltungen nach S 20 Abs.
I b) nach Kahl des Kandidaten im Umfang von ca. 5 Wochenstun¬
den.

4. Das Nebenfach muß auf dem Sebiet aufbauen, aus dem das Nebenfach
der Zwischenprüfung I gewählt war. Andernfalls ist die Zwischen¬
prüfung I entsprechend zu ergänzen. Die Ergänzung kann im Rahmen
der Hauptprüfung I erfolgen.

(2) 1. Teilprüfungen zur Hauptprüfung II gemäß § 17 Abs. 2 a) bestehen
aus je einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer.

2. Bei der Prüfung in Mathematik I stehen Gesichtspunkte der reinen
Mathematik im Vordergrund.
Bei der Prüfung in Mathematik II stehen Gesichtspunkte der anwen-
dungsorientierten Mathematik im Vordergrund.
In der Prüfung in Mathematik III soll der Kandidat vertiefte Kennt¬
nisse in einem Teilgebiet der Mathematik nachweisen, das er als
Schwerpunkt seines Studiums gewählt hat. Durch die Teilprüfungen
in den drei mathematischen Prüfungsfächern soll festgestellt
werden, ob der Kandidat gründliche Kenntnisse über den Stoff
von je mindestens zwei Veranstaltungen der Gruppe A (vgl. An¬
hang) oder Veranstaltungen gleichen Gewichts besitzt.

3. Prüfungsgebiet im Nebenfach Physik ist der Stoff einer der Veran¬
staltungen gemäß § 20 Abs. 2 b) nach Wahl des Kandidaten, die kein
Praktikum ist; in den Wirtschaftswissenschaften der Stoff von Ver¬
anstaltungen gemäß § 20 Abs. 2 b) nach Wahl des Kandidaten im Um¬
fang von ca. 12 Kochenstunden, davon Veranstaltungen im Umfang
von mindestens 8 Stunden aus dem Hauptstudium.

4. Das Nebenfach muß auf dem Gebiet aufbauen, aus dem das Nebenfach der
Zwischenprüfung II gewählt war. Andernfalls ist die Zwischenprüfung
II entsprechend zu ergänzen. Die Ergänzung kann im Rahmen der haupt¬
prüf ung II erfolgen.
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5. Die Teilprüfung in Nebenfach kann auf Antrag des Kandidaten schon
vor Beginn der Abschlußarbeit II abgelegt werden, falls er ein
ordnungsgemäßes Fachstudium von 6 Fachsemestern absolviert hat.

(3) 5 14 Abs. 6 und 8 gelten sinngemäß.

(4) Alle mathematischen Teilprüfungen der Hauptprüfung sind in der Regel
in einem Zeitraum von 4 Wochen abzulegen; ebenfalls die Prüfung im
Nebenfach, sofern diese nicht nach Abs. 2 Nr. 5 vorgezogen wurde.

(5) Alle Teilprüfungen der Hauptprüfung sind nach Abgabe der Abschluß¬
arbeit in der Regel in einem Zeitraum von 12 Wochen abzulegen, so¬
weit die Nebenfachprüfung nicht vorgezogen wurde. Abs. 4 ist zu
beachten.

(6) Für die in Abs. I und Abs. 2 Nr. 1 angeführten mündlichen Prüfungen
gilt i 14 Abs. 9 entsprechend.

f 22 Abschlußarbeit

(1) In der Abschlußarbeit I soll der Kandidat zeigen, daß er gründliche
Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, in seinem Fach¬
gebiet auf der Grundlage wissenschaftlicher Methoden selbständig zu
arbeiten.

(2) In der Abschlußarbeit II soll der Kandidat zeigen, daß er sein Fach
in angemessener Weise beherrscht und in der Lage ist, nach wissenschaft¬
lichen Methoden selbständig zu arbeiten.

(3) Die Abschlußarbeit I kann von jedem Hochschullehrer oder wissenschaft¬
lichen Mitarbeiter der Gesamthochschule Paderborn ausgegeben und be¬
treut werden, der am Fachbereich Mathematik-Informatik hauptamtlich
oder hauptberuflich tätig ist und der im Hauptstudium I der Mathematik
(Studienabschnitt zwischen Zwischenprüfung I und Hauptprüfung I)
eigenverantwortlich Lehrveranstaltungen abgehalten hat. Der Kandidat
ist angehalten, bald nach bestandener Zwischenprüfung I mit dem
Hochschullehrer oder wissenschaftlichen Mitarbeiter in Verbindung
zu treten, unter dessen Anleitung er die Abschlußarbeit I anzufer-
tigen wünscht. ^™

(4) Die Abschlußarbeit II kann von jedem Hochschullehrer oder wissenschaft¬
lichen Mitarbeiter ausgegeben und betreut werden, der am Fachbereich
Mathematik-Informatik hauptamtlich oder hauptberuflich tätig ist und
der im Hauptstudium II für Mathematik (Studienabschnitt zwischen der
Zwischenprüfung II und Hauptprüfung II) eigenverantwortlich Lehrver¬
anstaltungen abgehalten hat. Der Kandidat ist angehalten, bald nach
bestandener Zwischenprüfung II mit dem Hochschullehrer oder wissen¬
schaftlichen Mitarbeiter in Verbindung zu treten, unter dessen Anlei¬
tung er die Abschlußarbeit II anzufertigen wünscht.
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(5) Die Ausgabe einer Abschlußarbeit erfolgt über den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses. Der Themensteller teilt den Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses schriftlich das Thema einer AbschluSarbeit mit.
Diese Mitteilung soll kurze Angaben über die Aufgabenstellung, die
Bedeutung des zu erwartenden Ergebnisses und die zur Lösung zu ver¬
wendenden Methoden enthalten.

(6) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat dafür zu sorgen, daß
ein zur Hauptprüfung zugelassener Kandidat rechtzeitig das Thema
einer Abschlußarbeit erhält.

(7) Die Abschlußarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden,
sofern die Themenstellung dieser Arbeitsform angepaßt ist. Die Anteile der
einzelnen Kandidaten an der Gruppenarbeit müssen erkennbar und bewert¬
bar sein.

(8) Die Zeit von der Ausgabe bis zur Abgabe der Arbeit darf im Falle der
Abschlußarbeit I drei, im Falle der Abschlußarbeit II sechs Kon2te
nicht überschreiten. Die Themenstellung soll diesem Zeitmaß ange¬
paßt sein. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann die Bearbei¬
tungsfrist auf begründeten Antrag des Kandidaten nach Anhörung
des Themenstellers für die Abschlußarbeit I um höchstens zwei, für
die Abschlußarbeit II um höchstens drei Monate verlängern.

(9) Die Abschlußarbeit ist mit einer Erklärung des Kandidaten zu versehen,
daß er die Arbeit selbständig verfaßt und keine andere,als die ange¬
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

S 23 Annahme und Bewertung der Abschlußarbeit

(1) Die Abschlußarbeit ist fristgemäß in zwei Exemplaren beim Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses abzuliefern.

(2) Die Abschlußarbeit ist von dem Themensteller zu beurteilen.
5 6 Abs. 2 findet sinngemäß Anwendung.

(3) Ist der Themensteller einer Abschlußarbeit nicht Hochschullehrer, so
ist ein zusätzliches Gutachten eines Hochschullehrers erforderlich, der vo
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses benannt wird;

(4) Ist eine Abschlußarbeit, auf die Abs. 3 nicht Anwendung findet, von
Themensteller mit "nicht ausreichend" bewertet worden, so ist sie auch
von einem zweiten Gutachter zu beurteilen, der vom Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses benannt wird.
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(5) Sind für die Beurteilung einer Abschlußarbeit zwei Gutachter er¬
forderlich und stimmen die Beurteilungen der beiden Gutachter
nicht überein, so entscheidet der Prüfungsausschuß über die endgültige
Bewertung.

i 24 Zusatzfächer

(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern
einer Prüfung unterziehen (Zusatzfächer).

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des
Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Fest¬
setzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.

| 25 Bewertung der Leistungen in der Hauptprüfung

(1) Für die Bewertung der Leistungen in der Hauptprüfung gilt § 6. Es
dürfen nur die in $ 6 Abs. 2 angegebenen Noten benutzt werden. Die
Hauptprüfung ist auch dann nicht bestanden, wenn die Abschlußarbeit
mit der Note "nicht ausreichend" bewertet worden ist.

(2) Bei der Bildung der Gesamtnote wird die Abschlußarbeit zweifach
gewertet.

(3) Sind alle Einzelleistungen mit "sehr gut" beurteilt und ist der
Gesamtdurchschnitt nicht schlechter als 1,0, so wird das Gesamt—
urteil "mit Auszeichnung bestanden" erteilt.

S 26 Wiederholung der Hauptprüfung

(1) Ist die Abschlußarbeit mit der Note "nicht ausreichend" bewertet
oder nicht fristgemäß abgeliefert worden, so ist dem Kandidaten
auf Antrag ein neues Thema zu stellen. § 22 und § 23, Abs. 1 gelten
entsprechend. Die zweite Abschlußarbeit ist von dem Hochschullehrer
oder wissenschaftlichen Mitarbeiter, der die Arbeit ausgegeben hat, und
von einem zweiten vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu be¬
stimmenden Gutachter zu beurteilen. 5 22 Abs. 3 gilt entsprechend.
Wird auch die zweite Abschlußarbeit mit "nicht ausreichend" bewer- *
tet oder nicht fristgemäß abgeliefert, so ist die Hauptprüfung end¬
gültig nicht bestanden.

(2) Ist die Hauptprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht be¬
standen, so sind die Teilprüfungen gemäß § 17 Abs. 1 a) bzw. 2 a),
die nicht bestanden sind oder die als nicht bestanden gelten, inner¬
halb von 6 Monaten nach Beendigung der letzten Teilprüfung zu wieder¬
holen. Der Prüfungsausschuß kann in begründeten Fällen Ausnahmen
zulassen. Die Ergebnisse der bestandenen Teilprüfungen sind bei der
Ermittlung der Gesamtnote zugrundezulegen.
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(3) Für jede mündliche Wiederholungsprüfung wird der Beisitzer vom
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nach Anhören des Kandidaten
benannt.

(4) Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist zulässig. Eine dritte
Wiederholung ist ausgeschlossen.

§ 27 Zeugnisse
(I) Hat ein Kandidat die Hauptprüfung bestanden, so erhält er ein Zeugnis,

welches die in den Teilprüfungen erzielten Koten, die Note der Ab¬
schlußarbeit und die Gesamtbewertung enthält. In dem Zeugnis irt
die Länge der festgesetzten Regelstudienzeit anzugeben. Über die
Form des Zeugnisses entscheidet der Prüfungsausschuß.

(2) Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeich¬
net und mit dem Siegel des Fachbereichs versehen.

(3) § 16 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 28 Verleihung des Abschlußgrades

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis über die Hauptprüfung wird den Kandidaten
eine Urkunde ausgehändigt, in der die Verleihung das akademischen Gra¬
des gemäß § 2 beurkundet wird. In der Urkunde sind die Länge der fest¬
gesetzten Regelstudienzeit und als Datum der Tag anzugeben, an dem
alle Prüfungsleistungen erfüllt sind.

(2) Die Urkunde wird von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter¬
zeichnet und mit dem Siegel des Fachbereichs versehen.

5 29 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt mit der Genehmigung durch den Minister
für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen in
Kraft.

- 21 -



- 21 -

ANHANG

Veranstaltungen der Gruppe A

Algebra
Algebraische Zahlentheorie
Analysis III
Axiomatische Mengenlehre
Differentialgleichungen
Funktionalanalysis I
Funktionentheorie
Geometrische Algebra
Komnutative Algebra
Maß- und Integrationstheorie
Multilineare Algebra
Numerik I
Prädikatenlogik (Einführung)
Topologie
Wahrscheinlichkeitstheorie
Zahlentheorie (elementar)

Die Veranstaltungen der Gruppe A sind in der Regel 4-stündige
Vorlesungen mit 2 Stunden Übungen.

Veranstaltungen der Gruppe A'

Die Veranstaltungsgruppe A' besteht aus den Veranstaltungen der Gruppe
A und aus weiterführenden Veranstaltungen der anwendungsorientierten
Mathematik von mindestens dem gleichen Gewicht wie die Veranstaltungen
der Gruppe A.

Veranstaltungen der Gruppe B

Kalkül III
Kalkül IV
Lineare Optimierung
Programmierkurs

Die Veranstaltungen der Gruppe B sind in der Regel 2-stündige
Vorlesungen mit 1 Stunde Übungen oder Veranstaltungen von ca.
40 Stunden.

•

»
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Veranstaltungen der Gruppe B'

Analog- und Hybridrechner
Autoraatentheorie
Betriebssysteme und Systenprogrannsierung
Dynamische Optimierung
Informationstheorie
Interpretierende Systeme
Kalkül III
Kalkül IV
Lineare Optimierung
Mathematische Logik
Mathematische Statistik I
Mathematische Statistik II
Netzplantechnik und ihre Programmierung
Nichtlineare Optimierung
Nichtnumerische Datenverarbeitung
Partielle Differentialgleichungen
Potentialtheorie
Programmierkurs
Programmiersprachen I
Programmiersprachen II
Rekursive Funktionen
Turing Maschinen - Algorithmentheorie

Die Veranstaltungen der Gruppe B' sind in der Regel 2-stündige
Vorlesungen mit 1 Stunde Übungen oder Veranstaltungen von ca.
40 Stunden.

Der Prüfungsausschuß kann die Veranstaltungen A, B, B' durch weitere
Veranstaltungen ergänzen.

Erläuterungen zu dei Grundvorlesungen und den Veranstaltungen

der Gruppe A, B, B'

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II

Zielsetzung: Erlernung der mathematischen Sprache, Einführung in exaktes
Schließen und Abstraktion, Vermittlung des benötigten Grund¬
nissens .

Veranstaltungen der Gruppe A

Zielsetzung: Methodische und wissensmäßige Einführung in grundlegende
Spezialgebiete der Mathematik.
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Veranstaltungen der Gruppe B und Kalkül I und II

Zielsetzung: Einführung in und Überblick über Anwendungen der
Mathematik unter Verzicht auf Herleitung der zu¬
grundeliegenden Theorien (Schema: Definition,
Satz, Erläuterung, Anwendung; i.a. kein Beweis).
Einübung von Techniken und Verfahrensweisen.

Veranstaltungen der Gruppe B '

Zielsetzung: Wie bei Gruppe B. Die über die Gruppe B hinaus¬
gehenden Veranstaltungen der Gruppe B' sollen
darüber hinaus eine Weiterführung der genannten
Aspekte erbringen.

Kalkül I, II, III und IV

Möglicher
Inhalt : Z.B. Integrationsmethoden, Vektoranalysis, Lösen

von Differentialgleichungen, Funktionentheorie,
Fourierreihen und -transformationen, Potential¬
theorie, Variationsrechnung.
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VORT ÄUFTGE STUDIErPP.D'

für die Studiengänge in Fach Gercmlstik an der

Gesamthochschule Paderborn

Die jetzt erteilte Genehmigung gilt mit folgenden Maßgaben:

a) Soweit die Teilnahne an Pflicht- und Wahlpflictitveran-
staltung nicht im Sinne von § 17 Abs. 2 KochSchulgesetz
Voraussetzung für die Zulassung zu anderen Veranstaltungen
ist, ist sie nur insoweit verbindlich, als dadurch grund¬
sätzlich ein ordnungsgemäßes Studiuni nachgewiesen wird.

b) Bei Unstimmigkeiten zwischen der Studiencrdnung und der
betreffenden Prüfungsordnung ist die Prüfungsordnung
maßgebend. Dies gilt auch für vorliegende Entwürfe von
Lehramtsprüfungsordnungen. Soweit die StudienOrdnung
für die Zulassung zur Prüfung weitergehende Voraus¬
setzungen festlegt, sind diese als Empfehlungen für ein
ordnungsgemäßes Studium aufzufassen.

c) Die Genehmigung umfaßt alle Regelungen, die die Gestaltung
des Studienganges betreffen. Gegen die zusätzlich ent¬
haltenen Hinweise und Erläuterungen werden keine Bedenken
erhoben.



GRUNDLAGEN

1. Das Studium der Germanistik bereitet zur Zeit Studenten
auf die Tätigkeit als Lehrer an Grund- und Hauptschulen,
an Realschulen, an Gymnasien sowie im tertiären Eildungs-
bereich vor (eine Umstellung auf die Vorbereitung für' die
Tätigkeit auf der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der
Sekundarstufe II ist ohne erhebliche Schwierigkeiten möglich).
Es schafft ferner Voraussetzungen für die Ausübung einer
Reihe weiterer Berufe (Verlagslektor, Dramaturg, Journalist,
Bibliothekar etc.).

2. Die 1. Studienphase ist für alle Studiengänge gleich, um
eine höchstmögliche Durchlässigkeit zu erzielen und dem
Studenten die Entscheidung für einen Studiengang auf Er-
fahrur.gsbasis nach voraufgegangenen Studien^contakten zu er¬
möglichen.

3. In der zweiten Studienphase fächert sich das Studium in die
Studiengänge I (Grund- und Hauptschule, Realschule, Gym¬
nasium 2. Fach), II (Gymnasium 1. Fach) und III - nach
späterer Boschlußfassung(Studienabschluß Hochschulprüfung)
iuf.

4. Auch nach erfolgreichem Abschluß des Studieng-'-ngs I ist ein
Übergang in den Studiengang II oder III möglich. Die dafür
zusätzlich zu erbringenden Leistungsnachweise müssen bis zum
Abschluß des Studienganges II bzw.III vorliegen.

5. Der Übergang von der 1. in die 2. Studienphase stellt keine^^
"Bruch" dar, sondern vollzieht sich in einem kontinuierlichen
Studienablauf. Eine Zuweisung zu bestimmten Studiengängen
aufgrund der Leistungen In der 1. Studienphase erfolgt nicht .

6. Eine Zwischenprüfung findet nicht statt, um einen sinnvollen
und kontinuierlichen Studienablauf- nicht durch Prüfungs-
▼orb*reitungen zu unterbrechen.
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7. Voraussetzung des Ubergangs in die 2. Studienphase ist die
erfolgreiche Teilnahme an einer Reihe von - im folgenden
festgelegten - Lehrveranstaltungen. Der Student erhält auf
Wunsch die Bescheinigung Uber den Abschluß der 1. Studien¬
phase, um ihm den Übergang an andere Hochschulen zu erleichtern
Studierende der 1. Studienphase können bei entsprechenden
Vorleistungen bereits an Lehrveranstaltungen der 2. Studien¬
phase teilnehmen.

8. Das Studium enthält Curriculum-Elemente aus den Bereichen
Linguistik, Literaturwissenschaft / Literaturgeschichte,
Fachdidaktik (Theorie der Sprach- und Literaturvemittlung)

■ und sprachpraktische Ausbildung. Die Anteile von Linguistik,
Literaturwissenschaft / Literaturgeschichte und Fachdidaktik
sind annähernd gleich. Innerhalb des 36-40 bzw. des 80 Semester-
wochenstundendeputats ist ein Anteil von mindestens 10 bis
14 Semesterwochenstunden für fachdidaktische Veranstaltungen
vorzusehen. Fachdidaktik und Fachwissenschaft sollen in enger
Verbindung und ständiger Wechselwirkung miteinander stehen.

9. In der 2. Phase der Studiengänge II und III wird einer der
Bereiche Linguistik, Literaturwissenschaft / Literaturgeschichte
oder Fachdidaktik als Schwerpunkt gewählt, ohne daß dadurch
das Studium der zwei anderen Bereiche völlig aufgegeben würde.

10. Folgende Typen von Lehrveranstaltungen sind vorgesehen,
wobei der Arbeit in kleinen Gruppen der Vorzug zu geben ist:

a) Übungen:

Sie dienen der praktischen Erarbeitung vor allem funda¬
mentaler Arbeitstechniken des Faches und seiner Didaktik.
Die Form der Übung ist durch praktische Arbeltsaufgaben
gekennzeichnet.

b) Proseminare;

Sie dienen der Einführung in selbständiges wissenschaftliches
Arbelten. Der Arbeitsstil ist gekennzeichnet durch Dis¬
kussion, mündliches- oder schriftliches Referat und Thesen¬
vorlage. Zusätzlich kann in Kleingruppen gearbeitet werden.
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Als Leistungsnachweise können Einzel- oder auch Gruppen¬
referate sowie Klausuren dienen.

c) Hauptseminare:

Sie dienen der Bewältigung begrenzter wissenschaftlicher
Aufgaben und setzen die Fähigkeit zu selbständigem wissen¬
schaftlichen Arbeiten voraus. Der Arbeitsstil ist gekenn¬
zeichnet durch Diskussion, mündliches oder schriftliches
Referat und Thesenvorlage. Zusätzlich kann in Kleingruppen
gearbeitet werden. Das Hauptseminar kann auch in Verbindi^
mit einem Projektstudium stehen. Als Leistungsnachweise
können Einzel- oder auch Gruppenreferate dienen.

d) Colloquien:

Sie dienen der gemeinsamen Erarbeitung von Forschungs¬
problemen. Leistungsnachweise erfolgen nicht.

e) Vorlesungen:

Sie dienen der Einführung in einen größeren Gegenstands¬
oder Probiembereich sowie umfassender Orientierung. In
ihnen sollen Zusammenhänge zwischen den in Übungen, Pro¬
seminaren und Hauptseminaren erarbeiteten Spezialbereichen
hergestellt werden. Sie wirken damit der 1Atomisierung 1
des Studiums entgegen. Sie sollen Rückfragen und die
kritische Diskussion des Dargebotenen ermöglichen. Sie
sollen nach Möglichkeit durch andere Veranstaltungen
(z.B. Diskussionsgruppen, Übungen, Proseminare, Haupt- ^
seminare, Tutorien) ergänzt werden.

f) Tutorien;

Sie beziehen sich in der Regel auf die im Studienplan
vorgesehenen Lehrveranstaltungen.

g) Projektstudien:

Sie dienen der gemeinsamen Erarbeitung eines zentralen
Problemkomplexes aus der Perspektive verschiedener Fächer
oder Fachbereiche und sind in besonderem Maße tätigkeits¬
feldbezogen. Es ist bei allen Veranstaltungen zu prüfen,
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ob sie im Sinne eines Projektstudiums durchgeführt
werden können.

11. Das Studium besteht aus Pflicht- (P), Wahlpflicht-(VP) und
wahlfreien Veranstaltungen (V/). Die Teilnahne an den Pflicht¬
veranstaltungen (Einführungen in die Linguistik, Literatur¬
wissenschaft / Literaturgeschichte und Fachdidaktik) ist
verbindlich. Wahlpflichtveranstaltungen können aus einer
möglichst großen Zahl thematisch unterschiedlicher Ver¬
anstaltungen ausgewählt werden. Die Teilnahme an wahlfreien
Veranstaltungen (Vorlesungen; über die Mindestzahl hinaus¬
gehende Proseminare, Hauptsejiinare und sprachpraktische
Übungen) ist freiwillig.

12. Zwei Drittel der Lehrveranstaltungen sollen einem Pflicht¬
oder Wahlpflicht-Bereich angehören; ein Drittel der Lehr¬
veranstaltungen soll völlig frei wählbar sein. Die Zuordnung
der Lehrveranstaltungen zu den drei Bereichen sind in der
Studienordnung gekennzeichnet. Die Vorlesungsverzeichnisse
sollen entsprechende Zuordnungen für die einzelnen Lehr¬
veranstaltungen ausweisen.

13. In den literaturwissenschaftlichen und linguistischen Curriculu
Elementen soll der fachdidaktische Aspekt jeweils mit enthalten
sein. Daneben sind spezifische fachdidaktische Probleme in
eigenen Lehrveranstaltungen zu behandeln.

14. Auch vom fachwissenschaftlichen Standpunkt empfiehlt es sich,
daß alle Studenten der Germanistik alle ihnen gebotenen Mög¬
lichkeiten wahrnehmen, um die SchulWirklichkeit kritisch zu
beobachten. In Verbindung mit einer Veranstaltung in der Fach¬
didaktik soll ein fachspezifisches Tagespraktikum im Umfang
von 2 Semesterwochenstunden durchgeführt werden, unter Un¬
Ständen mit Hilfe der Unterrichtsmitschau. In der 2. Studien¬
phase wird

in der vorlesungsfreien Zeit ein 5-wächiges Blockpraktikum
unter besonderer Berücksichtigung des ersten und ggfs. des
zweiten Schulfachs in der angestrebten Schulstufe durch-
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geführt. An seiner Vorbereitung, Durchführung und ggfs.
Auswertung werden sich die Erziehungs- und Gesellschafts¬
wissenschaften beteiligen.

15. Die im folgenden genannten Semesterzahlen bezeichnen die
Regelstudienzelt, nicht die Verweildauer. Sie enthalten nicht
die zur Vorbereitung für die Abschlußprüfung (insbesondere
die Abfassung der Hausarbeit) benötigte Zeit.

16. Für das Lehramt an Grund- und Haupt- und Realschulen wird ^
keine Unterscheidung zwischen der Wahl Germanistik als
1. oder 2. Fach getroffen. Für das Lehramt an Gymnasien gelten
für Germanistik als 2. Fach die Anforderungen wie für das
Lehramt an Grund-, riaupt-und Realschulen.

17. Eine studienbegleitende Studienberatung ist unabdingbar; für
den .itudenten ist sie obligatorisch. Sie soll insbesondere
die Entscheidung des Studenten für einen der Studiengänge
objektivieren und - soweit möglich - Diskrepanzen zwischen
Neigung und Befähigung aufdecken.

18. Die EinfUhrungskurse in Linguistik, Literaturwissenschaft /
Literaturgeschichte und Fachdidaktik sollen nach Möglichkeit
interdisziplinär durchgeführt werden. Unter Umständen können
auch Vorlesungen, Proseminare und Hauptserainare, insbesondere
im Bereich der Linguistik, interdisziplinär durchgeführt
(und angerechnet) werden.

19. Grundsätzlich haben Studenten aller germanistischen Studien¬
gänge das Recht, an allen Lehrveranstaltungen teilzunehmen.
Bei der Ankündigung soll allerdings empfehlend darauf hin¬
gewiesen werden, wenn eine Lehrveranstaltung sich besonders
für Studenten eines bestimmten Studienganges eignet.
Beschränkungen des Teilnehmerkreises sind nur bei UberfUllung
einer Veranstaltung zulässig.

In der 2. Studienphase können Schwerpunkte gebildet werden.
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Folgende Schwerpunktbildungen sind möglich:

Literaturwissenschaft /
Literatur- und Sprachwissenschaft der Älteren Germanistik
Literatur- und Sprachwissenschaft der Neueren Germanistik

Die Bestimmungen der Prüfungsordnungen bleiben unberührt.

Dauer der einzelnen Studiengänge und Anteile des Fachstudiums:

Studiengang I (= 3rund- und Hauptschullehrer, Realschullehrer,
Gymnasiallehrer 2. Fach)
- in der Regel sechs Semester
Fachstudium 36-AO SWst, davon 5-7 LV mit fach¬
didaktischem Bezug
Qualifikationsnachweise: 3 LV in der 1. Studien-
- ;- phase

2 LV in der 2. Studien¬
phase

Studiengang II (= Gymnasiallehrer 1. Fach)
- in der Regel acht Semester
Fachstudium ca. 80 SWst, davon 5-7 LV nit fach¬
didaktischem Bezug

Qualifikationsnachweise: 3 LV In der 1. Studien¬
phase

3 LV in der 2. Studien¬
phase

(1 Sprachwissenschaft,
1 Literaturwissenschai
1 Sprach- oder Literat

didaktik)
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IflHALTE DES FACHSTUDIUMS

1. STUDIENPHASE

P Einführung in die LITERATURWISSENSCHAFT
Geschichte der Literaturwissenschaft und ihrer Methoden

WP Literaturtheorie

historische
soziale
ästhetische Aspekte

WP Textbeschreibung

Stilanalyse
Strukturanalyse etc.

P Einführung in die SPRACHWISSENSCHAFT
Gegenstände, Methoden, Ziele der synchronischen
und diachronischen Linguistik

WP Diskussion der Theorien

WP Übung zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten

Bibliographieren
BUcherkunde

Aufbau der Abhandlung eines Problems
Die Schritte wissenschaftlicher Beweisführung
Forschungsdiskussion
wissenschaftliches Zitieren
Methode und ihre Absicherung

Trenru.ng von Referat und Kommentar etc
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LITERATURWISSENSCHAFT

WP Praktische Übungen zur Literaturar.alvse

(nhd. und frühnhd. Texte)

Anwendung literaturtheoretischer Perspektiven
und literat urwisser.schaftlicher Methoden

Merkmale literarischer Gattungen

HP Grundnrobleaae der Literaturwissenschaft

Ästhetik
Poetik
Hermeneutik

WP Einführung in die Literaturgeschichte

Uberblick und konkrete Beispiele
anhand einzelner Epochen und Strömungen

Geschichte der literarischen Gattungen

W Übungen zur Abhandlung eines Themas in verschiedenen

genera dicendi:
Abhandlung
Essay
Referat
Kommentar
feature etc.

W Creative writing

WP Deutsche Sprachgeschichte
Ausgewählte Kapitel
exemplarisch
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SPRACHWISSENSCHAFT

Die wichtigsten Verfahren der Sprachbeschreibung:

WP Phonologie
Morpnologie

Syntax
Semantik

W Sprache und Gesellschaft ^

Die gesellschaftliche Rolle literarischer Texte
Entstehung und Wirkung

P Einführung in die FACHDIDAKTIK
Geschichte und Funktion des Schulfaches Deutsch
Übungen zur Curriculumentwicklung

LITERATURWISSENSCHAFT

WP Texte d e r neueren deutschen Literatur

Anwendung der in den beiden ersten Semestern erworbenen
Kenntnisse zur Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte

Ausgewählte Problemstellungen
Ausgewählte Methoden f
SPRACHWISSENSCHAFT

WP Grammatik des Neuhochdeutschen

Grammatik, einem Grammatikmodell folgend
Sprachentwicklungstheorien (Psycholinguistik)
Soziolingustik
Übungen der Urteilsfähigkeit gegenüber Theorien, 1
Methoden und Folgerungen der Linguistik
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MEDIÄVISTIK

W Einführung; In die Medli'-vistlk
Methodenlehre

W Einführung ins Mittelhochdeutsche
Althochdeutsche

Gotische

Lautlehre,
Formenlehre,
Lektüre

W Einführung in die Textkritik

W Übungen an Texten des' Mittelalters
Mittellateinische
notische
althochdeutsche
mittelhochdeutsche Texte

W frUhneuhochdeutsch
Übungen an frühneuhochdeutschen Texten
Übungen zur Editionstechnik
Methodik und Geschichte

W MEDIENKUNDE
Medientheorie und -praxis
Soziologische,
ökonomische .
dramaturgische Gesichtspunkte

Möglichkeiten und Wirkungen • , .
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WP FACHDIDAKTIK ITTID SCHULPRAXIS

Sprachliche Kommunikation
Sprachrezeption
Theorien zur Sprachrezeption
Sozialisatlon und Sprache
Curriculumkritik
Kontrollen zum Lernerfolg in der Schule

W Sprecherziehung - Forechtechnlk - 0
P Sprechtest

individuelle Sprechdiagnose

P Logopädische Übungen (bei entsprechendem Ergebnis des Sprechtests)

WP Artikulationstibungen
Sprechtechnik
Vortrag und Rezitation

WP Im Grund- und Hauptstudlum: Interdisziplinare Veranstaltungen

mit Lehrenden und Lernenden der Jeweils beteiligten Fächer

Empfehlung zur Fächerkombination für Lehramtskandidaten:
Psychologie
Erziehungswissenschaft
Soziologie

Beispiele

Für Studenten mit Schwerpunkt Mediävistik:

WP Veranstaltungen zu altfranzösischen Textvorlagen deutscher
Dichtung des Mittelalters - mit Romanisten

W? • Übungen an lateinischen Texten des Humanismus - mit Mediävisten,
Historikern, Theologen



_ 1? _

WP Übungen an mittellateinischen Texter, (Ordensregeln. Predigen,
Hymnen etc.) - mit Altphilologer. entsprechender Richtung,
Theologen, Historikern

Für ftudenten mit Schwerpunkt Neuere Literaturgeschichte:

WP Veranstaltungen zum Wortschatz und Sprachstil der Marktverbung
mit Soziologen, Psychologen, Erziehungswissenschaf tlerr.

WP Zur Wirkungsweise historischer Ereignisse in der Dichtung,
z.B. Beteiligung der Dichtung an der historischen Legenden¬
bildung - mit Historikern

WP Zur Dichtung in politischen Diktaturen - mit Politologer.

WP Zur Sprache der Parteienpropaganda - mit Politologen

WP Zum Sprachstil der politischen Rede - rit Politologen

WP Zum Entwicklungsroman in englischer und deutscher Dichtung -
mit Anglisten

WP Zu den Anfängen der modernen europäischen Lyrik in Frankreich -
mit Romanisten

WP Zum französischen Einfluß im Deutschland des 18. und 19. Jhdts.
mit Romanisten und Historikern

2. STUDIENPHASE

LITERATURWISSENSCHAFT

W Literaturkritik

Geschichte, Theorie, Methoden
ggf. mit praktischen Übungen an modernen Texten

WP Geschichte der literarischen Gattungen, Formen, Motive
WP Literaturanalyse

Modelle der Textbeschreibung ■ -'•
Linguistische Textanalyse

-14-
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W Literatursozlologle
Gegenstände und Verfahren
historisch-kritische Literatursoziologie
Literaturgeschichte und Sozialgeschichte:
Epochen
Produktion und Rezeption

UP SPRACHWISSENSCHAFT

Grammatik nach ausgewählten Modellen
Theorien zur Sprachverwendung
Grammatik des Neuhochdeutschen

WP Soziolinguistlk

Sprachnorm, Kommunikationsmodelle

WP Psycholinguistik
Sprachstörungen, Modelle zum Sprachverhalten

WP Vergleichende Linguistik

diachronische Linguistik
kontrastive Grammatik

WP Medienanalyse
Femsehen
Zeitungen, Zeitschriften
Nachrichten in den Medien

WP MEDIENTHEORIE

Funktion der Literatur im visuellen Medium
Medienspezifische Transformation von Textsorten

WP Textproduktion
Schülertexte der
Primarstufe
Sekundarstufe I
Sekundarstufe XI



WP Kinder- und Jufendb'-ich
Kinder- und Jugendtheater
Moderne Jugendbücher
Geschichte des Kindertheaters/
der Kinder- und Jugendliteratur
Kindersendung=n in den Medien

P SPRACHDIDAKTIK UND SCHULPRAXIS (Speziell für Studiengang I)

Lernziele des Deutschunterrichts
Analyse und Kriti.-c von Unterrichtsverfahren
Curriculumkonstruktion
Kooperation mit angrenzenden Fächern
Psychologie der Altersstufen
Umgang mit vorgegebenen Lehrmaterialien
Überprüfung von Lernfortschritten
u.a.

P LITBRATURDIDAKTIK (Speziell für Studiengang I)

Analyse von Textintentionen
Analyse von Textwirkungen
literarische Zweckformen
literarische Gebrauchsformen
Sprech- und Vortragsübungen
Analyse von Lesemotivationen und -traditionen
Analyse von Texten auf ihre ideologische Intention
u.a.

V/P Wissenschaf tstheorie
Analytische, hermeneutische, dialektische Begründungs¬
verfahren

-16-
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W Komparatistlk
Einfluß der Nationalliteraturen auf ausländische Literaturen
- Stoffe
- Motive
- Gattungen
- Methoden
- Wissenschaftstheorien und -begriff

VP Literatur- und Kunsttheorie

soziale und historische Zusammenhänge
Literaturbegriff
Literarische Ebenen
Probleme der literarischen Wertung

WP Literaturtheorie und Methodenlehre

Begriffssystem und Methoden der Literaturanalyse
Literaturtheorie und Ideologie
Theorie der Literaturgeschichtsschreibung

WP Literatursozloloftie

Überlieferung- und Wirkungsgeschichte
Anaylse von Lesegewohnheiten
Ideologiekritische Textanalyse

WP Historisch-kritische Literatursoziologie
Theorie
Modelle

WP SPRACHWISSENSCHAFT

Systematische Linguistik
Phonetik
Phculogie
Morphologie

-17-
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Wortbildung
Syntax
Semantik
Lexikologie

WP Diachronische Linguistik

Textkonstitution
Linguistische Stilistik

V FRÜHNEUHOCHDEUTSCH

. Frühneuhochdeutsche Grair.natik mit Bezug zu ältersn und jüngeren
Sprachstufen

W Ausgewählte Texte

a) Dichtungen und ihre Vorläufertexte (Vorlagen)
b) Gebrauchstexte

P MEDIÄVISTIK

An altnordischen, gotischen, althochdeutschen ,
mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Texten:

Textkritik und Editionstechnik für Fortgeschrittene
Überlieferungsprobleme
Handschriftenstudium
Edition eines Einzeltextes begrenzten Uifangs

W Übersetzungsübungen

altnordische, gotische, althochdeutsche, mittel¬
hochdeutsche Texte

' •' ' V '

W Handschriftenlektüre und -vergleich

unter besonderer Berücksichtigung der Eigenarten
von Syntax und Stilistik
Einbezug der anderssprachigen Vorlagen
(lat., altfranz., altengl.)

-18-
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WP Philologische Textanalysen

Ausgewählte Dichtungen

V Literatur und Gesellschaft Im 'Mittelalter '

Geistesgeschichtliche Zusammenhänge
Soziologische Determinationen
Rolle und Verwendungssituationen literarischer Texte

WP Gattungsge schichte

literarische und poetologische Traditionen
Rolle anderssprachiger Literaturen
Rezeption der Antitct
Bevorzugte Gattungen
Wechselwirkungen von Literatur und Bildender Kunst,
Literatur und Musik

Wirkungsgeschichte

Rezeption des 'Mittelalters'
a) in der Dichtung
p) in der Geschichte des Faches Germanistik

DIDAKTIK
Sprachdidaktik und Schulpraxis (Speziell für Studiengang II)

P Lehrmlttelanalyse

Sprachbücher
Sprachlehren der verschiedenen Stufen
Rechtschreibeprogramme

WP Linguistik und Schule
Funktion der Sprache im Unterricht
Analyse der Konununikationssituation Schulstunde

-T9-
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P Liter» t-j rc! 1 d p.k t j k (Speziell für Studienranp II)

Methodik des Literaturur.te rrichts
Curriculumkonstruktion Deutsch
Kooperation und Zielcbstimnung des Deutschunterrichts
mit angrenzender. Schulfachern

VP Fachwisser.schaft unj F.^cr.didfikxik

Theorie-Praxis-Problerr. in der Germanistik
Wissenschaftstheorien '.und ihr 2influ3 auf die Fechdidtktik
Ideologische Implikationen in Lehrmaterialien und Curri-
cula
Geschichte des Faches Germanistik und des Schulfaches
Deutsch
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Vorläufige Studienordnung
für das ERZIEHUNGS- UND GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE
STUDIUM in der Ausbildung für das Lehramt an der Grund-
und Hauptschule, der Realschule und am Gymnasium

1. Vorbemerkungen
1.1. Allgemeines

Das in dieser Studienordnung geregelte ERZIEHUNGS- UND
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHESTUDIUM löst das bisherige

"Grundstudium" in der Grund- und Hauptschullehrerausbildi^^
sowie das "erziehungswissenschaftliche Begleitstudium" und
das "Philosophikum" in der bisherigen Realschul- und Gymna¬
siallehrerausbildung ab. Es orientiert sich an den vom Kultus
minister im Entwurf bzw. in verbindlichen Richtlinien vorge¬
legten neuen Ordnungen für die Ersten Staatsprüfungen für ein
Lehramt. Obwohl gegenwärtig der Zeitpunkt des Inkrafttretens
der neuen Prüfungsordnungen noch nicht festliegt, ist auf
jeden Fall sichergestellt, daß alle Studienanfänger der ge¬
nannten Lehrämter vom Wintersemester 19 7 3/74 an entsprechend
dieser Ordnung ihr Studium beginnen können. Für Studenten,
die ihr Lehramtsstudium vor dem Wintersemester 73/74 begonnen
haben, wird es Obergangsmöglichkeiten geben.

1.2. Gleiclies_erziehungs;_und_gesell
Studium für alle Lehramtsstudenten

In den sechssemestrigen Studiengängen für das Lehramt an der
Grundschule, Hauptschule und Realschule ist ein Studienan*ail
Verhältnis zwischen erstem Schulfach, zweitem Schulfach i^W
erziehungs- u. gesellschaftswissenschaftlichem Studium vorge¬
sehen von 1 : 1 : 1, im achtsemestrigen Studiengang für das
Lehramt am Gymnasium ein Anteilverhältnis von 2:1:1. Die
quantitative Obereinstimmung des damit in allen Lehramtsaus¬
bildungsgängen für das erziehungs- und gesellschaftswissen¬
schaftliche Studium zur Verfügung stehenden Anteils am Gesamt
Studienvolumen bietet zum ersten Mal die schulpolitisch be¬
deutsame Möglichkeit einer prinzipiell gleichartigen erzie¬
hungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Grundausbildung
aller Lehrer.
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1.3. "Vorlaufigkeit"_c^eser_Studiengrdnung

Die hier vorgelegte Studienordnung mußte im Zusammenhang der
sehr kurzfristigen Vorbereitung neuer Studiengänge an der Ge¬
samthochschule Paderborn erarbeitet werden. Aus diesem Grund
ist sie in den kommenden Semestern im Zuge ihrer Erprobung
weiterzuentwickeln und zu verbessern.

2. Grundsätze
2.1. Beteiligte_Wissenschaften

Die Verwirklichung des durch diese Studienordnung beschrie¬
benen Studienganges ist eine gemeinsame Aufgabe der Fächer
Erziehungswissenschaft, Philosophie, Politikwissenschaft,
Psychologie, Soziologie. Ausmaß und Art der Beteiligung dieser
Wissenschaften am Studiengang bemessen sich weniger nach der
fachimmanenten Systematik, sondern vorrangig nach den Quali¬
fikationen, die vom Studenten im Hinblick auf die später aus¬
zuübende berufliche Tätigkeit als Lehrer erworben werden
sollen.

2.2. Obergreifende_Zielvorstellung

Die Doppelakzentuierung in der Bezeichnung "erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftliches Studium" macht deutlich, daß
der hier beschriebene Studiengang die künftige Tätigkeit des
Lehrers vornehmlich unter zwei Aspekten vorbereitet: dem er¬
zieherischen und dem gesellschaftlichen. Erziehung (Schule)
und Gesellschaft stehen in einem Verhältnis wechselseitiger
Bedingung und Bedingtheit; die Fähigkeit und Bereitschcft,
dieses Verhältnis und die eigene Rolle darin zu analysieren,
jederzeit kritisch überprüfen und angemessen handeln zu kön¬
nen, muß eine Grundqualifikation des künftigen Lehrers sein.
Sie schließt die Fähigkeit, den Mißbrauch der Erziehung,
Schule und des jungen Menschen zur Durchsetzung von Ideologien
und zur Indoktrination zu verhindern, ebenso ein wie die Fähig¬
keit, die tatsächlichen gesellschaftlichen und politischen Ab¬
hängigkeiten, Implikationen und Konsequenzen der Erziehungs-,
Unterrichts- und Sozialprozesse erkennen, unterscheiden u.id
sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen zu können.
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2.3. Verhältnis_zu_den_Schulfachstudien

Im Verhältnis von Schulfachstudien und erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftlichem Studium muß die bisher herrschende
Isolierung überwunden werden. Deshalb plant diese Studien¬
ordnung interdisziplinäre Veranstaltungen zwischen Fachwissen¬
schaft/Fachdidaktik des Schulfachs auf der einen Seite und dem
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studium auf der
anderen Seite als verbindliche Bestandteile des Studiums ein.

2.4. Theorie^Praxis^Bezug

Auch wenn der Akzent der ersten Phase der Lehrerausbildung bis
zur Ersten Staatsprüfung in der Theorie und Wissenschaft liegt,
so muß doch von Anfang an das Problem der Theorie-Praxis-Ver¬
mittlung aktualisiert werden. Insofern werden u.a. Schulprakti¬
ka unerläßliche Bestandteile des Gesamtstudienganges bis zur
Ersten Staatsprüfung sein und neben fachdidaktischen auch er¬
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Aspekte berück¬
sichtigen .

3. Qualifikationen (Langfristige Lernziele)
Ausgehend von einer Analyse der Berufspraxis des Lehrers sollen
folgende Qualifikationen durch das erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftliche Studium grundgelegt werden: Es wird
hier von der Aufgabe gesprochen, die aufgeführten Qualifikationen
"grundzulegen", nicht aber bereits davon, sie voll zu erreichen.
M.a.W.: Die durch diesen Studiengang grundzulegenden Qualifika¬
tionen müssen in der zweiten Ausbildungsphase zwischen der 1.

und 2. Lehramtsprüfung erweitert, vertieft und differenzrj^^t
werden. Erst in der späteren Berufspraxis selber und in einer
auf sie bezogenen Lehrerfortbildung werden sie sich voll aus¬
formen und realisieren können.
a) Die Fähigkeit, Erziehungs- Unterrichts- und Lernprozesse ein¬

schließlich ihrer Bedingungen analysieren und beurteilen zu
können.

b) Die Fähigkeit, über Auswahl und Anordnung der Unterrichts¬
inhalte und die Form der Unterrichtsgestaltung begründet ent¬
scheiden und an der Curriculumentwicklung mitarbeiten zu
können.
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c) Die Fähigkeit zur selbständigen Stellungnahme zu Bildungs-
planen und curricularen Programmen, zu Erziehungszielen, zu
bildungs- und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen und
Entscheidungen aus normen- und ideologiekritischer Sicht,
wobei die Kenntnis anthropologischer historischer und
politischer Grundfragen zu fordern ist.

d) Die Fähigkeit, Struktur und Problematik der Schule und der
übrigen Institutionen des Bildungssystems in ihrem Wechsel¬
bezug mit dem jeweiligen Stand der gesellschaftlichen (ein¬
schließlich der ökonomischen) Entwicklung beurteilen und zu
notwendigen Reformen aus der wissenschaftlich begründeten
Reflexion der Berufspraxis und der gesellschaftlichen Rolle
des Lehrers beitragen zu können.

e) Die Fähigkeit, wissenschaftliche Untersuchungen und Theorien
kritisch im Bezug auf Ansatz, Methode, Ergebnisse und ihre
Praxisrelevanz sowie auf ihre methodologischen und wissen-
schafts-theoretischen Grundlagen und Aspekte befragen zu
können.

4. Problemfelder, Studieninhalte und die entsprechenden enger
um grenzten Lernziele des erziehungs- und gesellschafts¬
wissenschaftlichen Studiums

H.1. Vorbemerkung
In der nachfolgenden Aufstellung, die den Kern dieser
Studienordnung darstellt, werden insgesamt fünf Problem¬
felder aufgeführt: In Bezug auf sie muß der Student sowohl
Grundorientierungen als auch nach eigener Wahl gründliche
Gegenstandserkenntnisse im einzelnen erreichen (vgl. Spalte
Das Verhältnis der fünf Problemkreise zueinander ist folgen
dermaßen zu kennzeichnen:
Das Problemfeld I."Erziehung, Mensch und Gesellschaft" be¬
zeichnet den Fundamentalbereich; durch die Auseinander¬
setzung mit ihm soll der Student in die Lage versetzt werde
den Gesamtzusammenhang zu reflektieren, in dem er seine
spätere pädagogische Aufgabe wahrnimmt.

Die nachfolgenden Problemfelder II. "Erziehungs- und Lern¬
prozesse", III. "Didaktik", IV. "Theorie der Bildungs- und
Erziehungsinstitutionen" bezeichnen die konkreten Gegen-



Standsbereiche, mit denen es der künftige Lehrer zu tun hat
und auf die hin er unmittelbare Sachkompetenz benötigt. Diese
Gegenstandsbereiche dürfen nicht losgelöst von dem Fundamental¬
bereich I. studiert werden: Die Reflexion auf die Grundlagen,
Grundfragen und übergreifenden Zusammenhänge von I. muß an aus¬
gewählten Problemen immer wieder geübt werden; die Fähigkeit
dazu wird auch in der Abschlußprüfung erwartet.

Das Problemfeld V. "Wissenschaftstheorie/Methodologie" über¬
greift noch einmal in anderer Weise die übrigen Problemfelder.
Das in ihm zu erwerbende Verständnis für wissenschaftlich^^er-
fahren und für Probleme wissenschaftlicher Theoriebildung^ann
und soll - abgesehen von allgemeinen Orientierungen - nicht
abstrakt, sondern in der wissenschaftlichen Erarbeitung von
Gegenständen der Problemkreise I. bis IV. angebahnt werden.

.2. Aufstellung der Problemfelder, Gegenstandsgebiete und
Lernziele des Studiengangs

(vgl. die Aufstellung auf den Seiten 6 bis 9 !)
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5.1.

5.2.

5.3.

Hinweise für das Studium der Gebiete und Gegenstände
in den Problemfeldern

Studieneinteilung

PTnVil PTn—±. ±.— ^ ^\ An 73n 1 Hpr Haiinf-i *11̂ jWi 1_L X. 1lOi Ct L* VJo Vian —rY(j (_ilt;Il
feld gebiete stunden

I 2 4
II 2 6 +

III 2 4
IV 1 2

V 2 4

9 20

Anzahl der zu
vertiefenden
Gegenst.

Wo.-
Std.

davon 4 Stunden in II, (2)

Das Studium der Hauptgebiete umfaßt 20 Wochenstunden, das
der zu vertiefenden Gegenstände 14 Wochenstunden. Der Rest
von 6 Wochenstunden (bezogen auf insgesamt 40 Wochenstunden
für das erziehungswissenschaftlich-gesellschaftswissen¬
schaftliche Studium) entfällt auf die Praktika (Einführungs¬
praktikum und eine Veranstaltung anläßlich des Blockprak¬
tikums) .

Studiennachweise
Für mindestens ein Hauptseminar bzw. Oberseminar ist die
erfolgreiche Teilnahme durch eine Bescheinigung nachzuweisen.
Für die Studien in vier weiteren Problemfeldern soll dij
erfolgreiche Teilnahme an Hauptseminaren (ggfs. Obersen
naren) ebenfalls durch Bescheinigungen nachgewiesen werden.

Veranstaltungen

5.3.1. Übungen: Sie dienen der Erarbeitung und Einübung fundamen¬
taler wissenschaftlicher Arbeitstechniken und Verfahrens¬
weisen. Die Übung ist durch praktische Arbeitsaufgaben ge¬
kennzeichnet.

5.3.2. Proseminare: Sie dienen der Einführung in das wissenschaft¬
liche Arbeiten und der Einführung in elementare oder exempla¬
risch ausgewählte Problemstellungen und Gegenstände der auf¬
geführten Problerafeider. ■
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5.3.3. Hauptseminare: Sie erarbeiten Hauptfragen, zentrale Gegen¬
stände oder Gegenstandskomplexe und Zusammenhänge der Proble
felder auf einem höheren Reflexionsniveau als die Proseminar
und setzen Fähigkeiten selbständiger wissenschaftlicher
Arbeit bereits voraus.

5.3.4. Oberseminare: Sie bearbeiten in der Regel Themen, die in
der wissenschaftlichen Diskussion besonders schwierig und
komplex sind. Sie verlangen vom Studenten ein stärkeres
wissenschaftliches Engagement und in Ansätzen eigene wissen¬
schaftliche Produktivität.

5.3.5. Vorlesungen: Sie dienen der Einführung in einen größeren
Gegenstands- und Problembereich sowie umfassenderen Struktu¬
rierungen und Orientierungen in den Problemfeldern. Sie soll*
Zusammenhänge zwischen den in Übungen, Proseminaren und Haup
Seminaren erarbeiteten Spezialbereichen herstellen. Sie sollt
Rückfragen und kritische Diskussion des Dargebotenen einbe¬
ziehen. Sie können durch andere Veranstaltungen (z.B. Dis¬
kussionsgruppen, Seminare, Tutorien, gruppendynamischer Auf¬
arbeitung) ergänzt werden.

5.3.6. Projektstudien : Sie bieten im Rahmen des Studienganges die
Gelegenheit, aktiv an der wissenschaftlichen Erarbeitung und
Lösung von Problemen oder Problemzusammenhängen mitzuwirken,
die in der pädagogisch und gesellschaftlichen Wirklichkeit
auffindbar sind. Merkmale des Projektstudiums sind je nach
Problemstellung: Theorie-Praxis-Verbindung, interdisziplinär
Zusammenarbeit, Teamarbeit von Studenten und Dozenten, ge¬
meinsame forschende Tätigkeit.

5.3.7. Dieser Katalog schließt die Erprobung und Praktizierung
anderer hochschuldidaktischer Veranstaltungsformen nicht aus

5.4. Beteiligung der Wissenschaften
In der obigen Aufstellung (vgl. 4.2.) sind jeweils die¬
jenigen Wissenschaften aufgeführt, die Beiträge zur Erar¬
beitung der genannten Problemgebiete leisten. Der Student
soll sich also den Zugang zu den jeweiligen Problemfeldern,
ihren Gebieten und Gegenständen durch den Besuch der Ver¬
anstaltungen verschiedener Wissenschaften verschaffen. Eine



- 13 -

besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang interdiszipli¬
näre Veranstaltungen, denen der Student, wenn sie angeboten
werden, den Vorzug geben sollte, weil sie der Vielschichtig¬
keit der Probleme und Gegenstände dieses Studienganges am
ehesten gerecht werden können.

Aus den Hinweisen in Punkt 7. dieser Ordnung geht im übrigen
hervor, daß die mündliche Abschlußprüfung als Kollegial¬
prüfung eines Erziehungswissenschaftlers und eines Vertreters
der Philosophie, Politikwissenschaft, Psychologie oder Sozio¬
logie stattfindet. Diese Regelung ermöglicht dem Studej^ten
eine gewisse Schwerpunktsetzung nach eigener Wahl im Hrmslick
auf die Frage, welche 'Nachbarwissenschaft' er besonders mit
der Erziehungswissenschaft verbinden will - dies allerdings,
ohne daß damit auf sachangemessene Beiträge anderer 'Nachbar¬
wissenschaf ten 1 verzichtet werden könnte.

5.5. I nterdisziplinäre Veranstaltungen zwischen Schulfachstudium
und erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichem Studium
(vgl. oben 2.3.)

Jeder Student ist im Hinblick auf die zwei von ihm gewählten
Schulfächer verpflichtet, mindestens je eine zweistündige
interdisziplinäre Veranstaltung zu besuchen, in der eine
Brücke zwischen Fachwissenschaft/Fachdidaktik der Schul¬
fächer und den Wissenschaften des erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftlichen Studiums geschlagen wird.
(Beispiele: Veranstaltung zur Ästhetik und ästhetischen

Erziehung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik der
künstlerischen und sprachlichen Schulfächer auf der einen
und Philosophie und Erziehungswissenschaft auf der a.ndAn
Seite. - Oder: Veranstaltung zur Allg. Curriculumtheorl^r
und Theorie der Fachcurricula zwischen Fachdidaktik
(z.B. der Naturwissenschaften) und Erziehungswissenschaft.
- Oder: Veranstaltung zur Entwicklung des Zahlbegriffs und
des operationalen Denkens beim Kinde zwischen Psychologie
und Fachdidaktik der Mathematik und der Naturwissenschaften).
Soweit wegen praktischer Schwierigkeiten (z.B. Personal¬
mangel) das Lehrangebot interdisziplinäre Veranstaltungen
der genannten Art nicht in ausreichendem Maße enthält, sollte
der Student auf jeden Fall immer wieder auch Veranstaltungen
des erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien¬
angebots besuchen, die unmittelbar den Problemstellungen
seiner Schulfachstudien korrespondieren (z.B. "Allg. Didaktik
u. Allg. Curriculumtheorie" im Hinblick auf Probleme der
Fachdidaktik und des Fachcurriculumsf od^L": "Ästhetik u.
ästhetische Erziehung" im Hinblick auf ^Bbleme des Kunst-
und Sprachunterrichts; etc.).
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5.6. Schulstufenbezogenheit
Die Aufstellung (4.2.) nimmt aufgrund ihres allgemeinen
orientierenden Charakters keinen Bezug auf die verschiedene
Schulstufen: die Primarstufe (Grundschule); die Sekundar¬
stufe I (Hauptschule, Realschule, Klassen 1 bis 6 des
Gymnasiums); Sekundarstufe II (Klassen 7 bis 9 des Gymna¬
siums bzw. Oberstufenkolleg). Das konkrete Angebot an Lehr¬
veranstaltungen wird jedoch zumindest in den Problemfeldern
II,III,IV immer wieder auch schulstufenbezogene Themen
enthalten. Jeder Student sollte entsprechend der von ihm
gewählten Schulstufe und Schulform an solchen schulstufen-
bezogenen Veranstaltungen teilnehmen. (Beispiele: Theorie
der Grundschule und Primarstufe; Entwicklungspsychologie
des Vorschul- und Grundschulkindes; Entwicklungspsychologie
des Jugendlichen; Neue Konzeptionen der Gymnasialoberstufe
und des Oberstufenkollegs; usw.)

6. Praktika (vgl. 2.4.)
Praktika sind unerläßlich und verbindliche Bestandteile
des Studienganges bis zur Ersten Staatsprüfung, weil sie
besonders geeignet sind, als empirische Grundlage der wissen
schaftlichen Reflexion zu dienen und in das im pädagogischen
Bereich besonders komplexe Problem der Theorie-Praxis-Ver¬
mittlung einzuführen. Im Zusammenhang des erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftlichen Studienganges muß der Stu¬
dent ein Einführungspraktikum (Tagespraktikum) in der
Schule oder in einer anderen pädagogischen Institution
unter dem Aspekt einer der an diesem Studiengang betei¬
ligten Wissenschaften ableisten. (Nähere Auskünfte durch
das Praktikumsbüro der Hochschule.)
Das fünfwöchige Blockpraktikum, an dessen Betreuung die
Vertreter der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
beteiligt sind, steht vorrangig unter dem Aspekt der
Schulfächer in der vom Studenten gewählten Schulstufe
und Schulform. Es werden jedoch auch im Rahmen des er¬
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien¬
ganges vorbereitende und ggfs. auswertende Veranstaltungen
zum Blockpraktikum angeboten, wobei interdisziplinäre
Kooperation mit den Vertretern der Schulfachstudien ange¬
strebt wird. - Der Student sollte gerade das Blockpraktikum
auch unter dem Aspekt einer Selbsterprobung und Selbstüber-

^J^ung absolvieren, ob er zum Lehrerberuf geeignet bzw.
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ob der Lehrerberuf für ihn geeignet ist.
(Ein fachdidaktisches Tagespraktikum im ersten Schulfach

wird als Vorbereitung auf das Blockpraktikum von den Fach¬
didaktiken im Rahmen des Schulfachstudiums angeboten).

7. Hinweise zur Abschlußprüfung

7.1. Allgemeines
Die Abschlußprüfung des erziehungs- und gesellschaftswis¬
senschaftlichen Studiums besteht aus einer Arbeit unter
Aufsicht (Klausur) und einer mündlichen Prüfung von 45
nuten. Außerdem kann die schriftliche Hausarbeit auch ii^P
den Fächern des erziehungs- und gesellschaftswissenschaft¬
lichen Studienganges angefertigt werden.

7.2. Arbeit unter Aufsicht
Für die Arbeit unter Aufsicht stehen drei Themen zur Wahl.
Sie werden auf Anforderung des Prüfungsamtas von einem
derjenigen Prüfer gestellt, die auch für die mündliche
Prüfung des Kandidaten zuständig sind. Die Themen sind
(vgl. § 16, 17. der P.O.) "dem allgemein verbindlichen
Grundwissen im jeweiligen Prüfungsfach oder den Studien¬
gebieten zu entnehmen, mit denen sich der Kandidat be¬
sonders beschäftigt hat".

7.3. Mündliche Prüfung

7.3.1. Prüfer
Die mündliche Prüfung findet als Kollegialprüfung statt.
Zum Prüfungsausschuß gehören ein Vertreter der Erziehunc
Wissenschaft sowie ein Vertreter der Philosophie, Politik
Wissenschaft, Psychologie oder Soziologie. Bei der Auswahl
der Prüfer sollen die Wünsche des Kandidaten berücksichtigt
werden. Er hat außerdem ein Anrecht auf eine angemessene
vorherige Beratung durch die Prüfer.

7.3.2. Inhalte der Prüfung
Der Kandidat schlägt fünf Themen in Entsprechung zu den
fünf Problemfeldern seines Studienganges (vgl. Aufstel¬
lung, 4.2.) als Prüfungsthemen vor. Diese Themen können
auf vier bzw. drei reduziert werden, falls der Kandidat
an einem oder mehreren Themen der Problemfelder II, III,
IV zugleich die Reflexion auf die Grund^Äen und Grund-

:iJ^

fragen im Problemfeld I durchführen öderem ihnen seinr~n
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Verständnis wissenschaftlicher Verfahren und Theoriebil¬
dung in Entsprechung zum Problemfeld V, nachweisen will.
Ebenso ist es möglich, von den Problemfeldern I und V aus¬
zugehen und die Grundfragen in den Problemfeldarn II, III,.
IV zu konkretisieren, (vgl. dazu das in 4.1. Gesagte.)
Je nachdem, ob ein Vertreter der Philosophie, Politikwis¬
senschaft, Psychologie oder Soziologie mit einem Vertreter
der Erziehungswissenschaft in der Kollegialprüfung zusam¬
men prüft, soll die Abhandlung der Themen in der Prüfung
neben den erziehungswissenschaftlichen Perspektiven vor¬
nehmlich die Perspektiven der von dem zweiten Prüfer ver¬
tretenen Wissenschaft behandeln, (vgl. dazu 5.4.)

7.4. Schriftliche Hausarbeit
Die schriftliche Hausarbeit kann in den Wissenschaften
des Schulfachstudiums oder in den Wissenschaften des
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien¬
ganges geschrieben werden. Im Gymnasiallehrerstudiengang
soll die schriftliche Hausarbeit in der Regel im er sten
Schulfach geschrieben werden. Wenn der Student die letztere
Möglichkeit wählt, kann er mit einem vom Leiter des Prü¬
fungsamtes als Prüfer und Gutachter bestellten Vertreter
der Erziehungswissenschaft, der Philosophie, Politikwis¬
senschaft, Psychologie oder Soziologie ein Thema ab¬
sprechen. Dazu bestimmt die P.O. (§ 15,2):
"Der einzelne Kandidat oder die Gruppe geben dem Leiter
des Prüfungsamtes die Aufgabe für die Hausarbeit unver¬
züglich bekannt, wenn sie mit dem Gutachter gemäß § 9
Absatz 1, Ziffer 1 ein Einvernehmen darüber erzielt
haben, daß die Aufgabe geeignet ist und in drei Monaten
bearbeitet werden kann."

8. Studie nbe ra tung
Dem Studenten wird empfohlen, die in den Fachbereichen
1 und 2 sowie in den Fachwissenschaften eingerichteten
Veranstaltungen zur Studienberatung (in der Regel zu
Beginn des Semesters) sowie die Sprechstunden der in
jedem Fach eingesetzten Studienberater wahrzunehmen.

Diese vorläufige Studienordnung ist mit Erlaß vom
27.7.73 in Kraft getreten.
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Fachuereich ü

Naturwissenschaften

Vorläufige Studienordnunz des Faches Chemie

für die Studienz.än De

Lehramt an der Realschule [Hauptschula) SekunGarctu~e 1

Lehramt am Gymnasium Sekundarstufe 12

{Kclle 0 sture J

(Geschlossen auf der 14. Sitzung des Fachbereichsrates ges Fe G
am 5. 6. 1973)

1. Wenn man zum jetzigen Zeitpunkt darangeht, ütudi cr.zrLr.^r^ en
für das Lehramt in Cner.ie zu entwickeln, sc russ man sie" csviusrst

sein, dass diese Ordnungen schien in naher Zukunft -i-.z:r

reformbedürftig sein kr'nnon. renn czs bereits seit eini 0 er Zeil,

angekündigte LehrerausbildunzL^esetz, welches wahrscheinlich

die Ausbildung des Stufehlehrerc omC'^licnon wird, Stent nech

aus. ;Jeue Prüfun^sorcni:r (;en für 'jie erste Staatsprüfung für cas

Lehramt am Gymnasium und das Lchre-it an oer ;-~Ealsc"uie Ii£--en in

Entwürfen vor. Die Prüf un^sor.inunfür die erste Stö£tSTiv-jn 0

für das Lehramt an der '?rund- und Ha.ntschule wirc bei Verwirk¬

lichung des E:;ufenlehrei-Kcnzv.Tts eb'-nfalls überarbeitet wercer,

müssen.

2. Die vor^ele^te Studieno.-dnun, rewie die aufgestellter. Vera-.stsi-

tunzsplüne ermöglichen die Ausbildung üis Stufenlehrers unc sind

daher für die zukünftigen Fntwicklun^en offen. Die zur Zeit

I. Vorbemerkur, 0 en
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geltenden 0rdnun o en der ersten Staatsprüfung für das Lehramt am
Gymnasiun und an der Realschule stehen nicht im Widerspruch zu
den vorgelegten Studienordnungen, so dass diese Studienordnungen
für die Studiengänge des Lehramts an der Realschule [Sekundar¬
stufe I) und am Gymnasium (Sekundarstufe II) sowie des Lehramts
an berufsbildenden Schulen bereits vor dem Erlass nBuer Prüfungs

Ordnungen für die erste Staatsprüfung verbindlich werden können

Für das Lehramt an der Grund- und Hauotschule jedoch kann nach

den vorgeschlagenen Veranstaltungsplänen ohne eine Aenderung
der geltenden Prüfungsordnung nicht studiert werden. Diese
Aenderung sollte Jedoch sobald als möglich erfolgen, um die ein¬

heitliche Ausbildung des Chemielehrers für die Sekundarstufe I

unabhängig vom jeweiligen Schultyp zu verwirklichen.

f 1 Inhalt der Studienordnung

(1) Die Studienordnung regelt für Studierende der Lehrämter der
Studienrichtung Chemie den fachwissanschaftliehen und fachdidakti¬
schen Teil der Ausbildung an der Gesamthochschule Paderborn, soweit

es für einen ordnungsgemässen Ablauf der Studien erforderlich ist
und es die Sicherstellung eines vergleichbaren Ausbildungsstandes
mit den wissenschaftlichen Hochschulen des In- und Auslandes ver¬

langt. Sie stellt flinimalforderungen auf.

(2) Die Studienordnung gilt sinngemäss auch für den Studiengan Q

"Diplom-Pädagoge" der Fachrichtung "Didaktik der Chemie".

(3) Dia darüber hinausgehende Beschäftigung mit weiteren Gegenständen
des Fachgebietes sowie da3 Studium ergänzender Disziplinen wird
in die Entscheidung und persönliche Verantwortung Jedes einzelnen

Studenten gestellt.

(4) 0ie3s Studienordnung soll in einem Bezug-zur Studienorrinun = für
die Studiengänge Diplom-Chemiker und Chem.-Ing. (grad.) stehen und

-3-
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eine Integration zwischen aller. ;'.tui:it'r.„jn c er. r'es r; --.73 Z---ie
ermügliehen.

$ 2 Studienziele

i
11) Das Studium dient dazu, Lshremtsarw-jrter auszubilden, -_ie eis *äcn-

wisser.schaf tlichen und fechdidaktIschen Voraussetzungen für zie

Befähigung zun Lehrart in Chemie ar Jev.eili = on Schultyp ( ; c" e tufs )
erfüllen.

(2) Das Studium soll so angelegt sein,
dass eine fundierte Kenntnis über ^runclegende Zusa"^en-^^n c e zwiscr.e
cen Phänomenen stofflicher Systu'-e und -Jen experimentell pe_rü-r=ter

Vorstellungen über cie Strukturen dieser stofflichen Systems er¬
worben wird (fachwissenscha^tlicher Aspekt), und dass

selbständig Erkenntnisse über diese Zusaimanhänge in an^e^esssner
Weise in den grösseren Eilcun^szusamenhang elngeoranet werzen
kennen (fachdidaktischer Aspekt).

(3) Durch eine en De Verknüpfung zwischen Forschung und Le~re wir;: rie
Ausbildung an den neuen Erkenntnissen des Fachgebietes in stoff¬
licher und didaktischer Hinsicht orientiert.

Die Ausbildung soll dem Studenten die Grundlage für eir-a st'incigE
fachwissenschaftliche und f achdidakt ische ■Weit erbi ldung ent¬
sprechend den Fortschritt in der Chemie und der Dida-.ti-. der Le~ie
geben.

(4) Besonderer Wert ist auf eine gründliche experimentelle Ajsbii
der Studenten zu legrn.

• lioderur.g

(1) Die Studlungünge des Lehramts an cer Kealschule und e~ ~ymnasiu~
sind - soweit es das Fach Chemie betrifft - zeitlich ..e^liezert
in Teile mit jeweils unterschiedlichen Ausbildungszieien:

-4-
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a) Grundstudium

b) Hauptstudium
c) Aufbaustudium

Die Ausbildungsziele der einzelnen Studienabschnitte worden im
Studienplan durch einen Katalog von Lernzielen festgelegt.

Das Grundstudium soll einen umfassenden Ueberblick über Methoden

und Gegenstände des Gesamtgebietes der Chemie vermitteln. Es

schafft unter Verzicht auf eine Spezialisierung und unter Einbej«^
Ziehung von Lehrveranstaltungen in benachbarten Disziplinen
(z.B. Mathematik und Physik) die Basis für die anschliessende
schwerpunktsbetonte Ausbildung im Hauptstudium. Das Grundstudium
ist eine abgeschlossene Studieneinheit, insbesondere für Studenten,
die ein Studium in anderen Fachgebieten oder Fachbereichen be¬

treiben. Der Studiengang ist so angelegt, dass mit Abschluss des
Grundstudiums ein Wechsel des Studienortes ohne grössere zeitliche

Verluste mö = lich i3t.

Das Hauptstudium dient der Erweiterung und Vertiefun Q der Ausbildung
und soll den Studenten auf eine selbständige berufliche Tätigkeit
vorbereiten. Die Ausbildung erfolgt obligatorisch in den in der

Prüfungsordnung festgelegten Pflichtfächern.

In einem der Pfllchtf'icher erfolgt eine Schwerpunktbildung. Die
Schwerpunktbildung dient weniger einer Spezialisierung als der
exemplarischen Einführung in eine forschende Tätigkeit. Darüber

hinaus wird die Beschäftigung mit weiteren Gegenständen des ^'^^
gebietes empfohlen.

Da3 Aufbaustudium ist im wesentlichen auf eine Forschungstätigkeit

ausgerichtet, die unter Leitung durch einen Hochschullehrer zu
einer selbständigen wissenschaftlichen Arbeit führen soll. Das Auf¬
baustudium schllesst mit der Promotion oder dem Examen als

Diplom-Pädagoge ab.

(2) Das Hauptstudium wird durch das 1. Staatsexamen für das Jeweilige

Lehramt abgeschlossen.

-5-



C3) Das Studiun des Lehramts ist entsprechend seiner derufsfElcrezc c
heit aus drei Komponenten zu3C"rieri c.es i-'tzt:
a) aus fachwissenschaftlichen und -"achdidaktischen Studien,

b) aus einem erziehungs- und ,_esel Iscnaftswissenscna-ilicen Se¬
gleitstudium und

c) aus schulpraktischen Uebun 0 en.

Der Anteil der fachdidaktischen Pflicntversnsteltungsn u-f==st
25 % der Pflichtstundenzahl des Faches Chemie. Bis zu crei is _ =ste

wochenstunden der fachdidaktischen Veranstaltungen werden eis

interdisziplinäre Veranstaltungen von den Erziehung- unc r-eseii
achaftswissenschaften zur Verfügung gestellt.

$ 4 Studienkommission für das Fach Chemie

CD Die Studienkommission für das Fach Chemie besteht aus fünf noc->-
schullehrern, zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern und und zwei
Studenten. Einer der Hochschullehrer ist ein Vertreter der rica^i

der Chemie.

(2) Die Studie.nkommission wird vom Fachbereichsret gewählt.

i 5 Lehrangebet

(1) Der Fachbereichsrot sorgt für die 'Jurehfünrung eines vclistünüigen.

und ordnun,,s = =n'issen Lehrangebotes entsprechend der, Veranstaltungs
planen für das Studium der Lehrämter der Fachrientun,. Che~ie.
Darüber hinaus ist der Fachbereichsrat bemüht, das in den Vefän-

staltungsnlünen an„c c.nbene (lindestiehrangebot duren spezielle,
sowie fachübergreifende Veranstaltungen zu erweitern. Lr i\rcrciniE
im Benehmen mit den Hochschullehrern die Lehrveranstaltungen zeitl
und inhaltlich.

(2) Der Fachbereichsrat kann bestimmte Lehrauf„aben auf hauptr-tüche
Lehrende gemäss i 26 Abs. 2 HSchS im Rahmen ihrer Lehrverpflichtun
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übertrafen, wenn sine einvernehmliche Regelung nicht erreicht und
das erforderliche L'jhran o eb0t anders nicht sicher 0 estellt werden

Kann. Eine Festlegung der Lehrinhalte sollte damit im Rahmen dar

Veranstaltungspläne verbunden sein.

t3) Die Lehrveranstaltungen sind so auszurichten und anzusetzen, dass

die 1. Staatsprüfung für die Jeweiligen Lehrämter nach der in den

Prüfungsordnungen vorgesehenen Studienzeit abgelegt werden Kann.

(4) Die Hochschullehrer haben das Recht, Lehrveranstaltungen über dl

Studienplan hlnau3 anzubieten. Diese Veranstaltungen dienen der

Ergänzung und Vertiefung des Lehrangebotes. Ihr Besuch ist nicht
obligatorisch und ist Keine Voraussetzung für die in der Prüfungs¬
ordnung vorgesehenen Prüfungen.

$ S Veranstaltungsarten

11) Es werden drei verschiedene Veranstaltungsarten angeboten:
PfIi chtVeranstaltungen,
WahlpflichtVeranstaltungen,

WahlVeranstaltungen.

(2) Pfllchtveranstaltun^en sind Lehrveranstaltungen, deren Teilnahme
für die Studenten aller Lehrämter verbindlich sind.

(3) Wahlpflichtveren3taltungen sind Lehrveranstaltungen, durch deren

Wahl der Student seine SchwerpunKtsstudienrichtung [fachwissen^^
schaftlich und fachdidaKtisch) festlegt. Der Student ist verpflich¬
tet, mindestens einen solchen Schwerpunkt zu wählen.

(4) Wahlveranstaltungsn sind Lehrveranstaltungen, die der Erweiterung
und Vertiefung dienen und über das prinzipiell Geforderte hinaus¬
gehen. Die Wahl erfolgt aus der Meigung und Interessenla Qe des
Studenten. Diese Veranstaltungen Können sowohl einen fachwissen¬
schaftlichen wie einen fachdidaKtlschen Schwerpunkt haben.

-7-
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$ 7 Lehrveranstaltungen

CD Lehrveranstaltungen im Sinne dieser Studienordnun 0 sind:
1. Brückenkur3e

2. Vorlesungen

3. Jebun 0 en
4. Praktika
5. Seminare

G. Schulpraktische Uebungen
7. Kolloculen
8. Exkursionen

9. Anleitung zu sclbstcindi,_ n n wissenschaftlichen Arbeiten
(Staatsexamens-, Diplomarbeiten oesr Uissertaticner.j.

Die Lehrveranstaltungen werden von einem eder mehrerer: rec 1- -.

lehrern oder unter ihrer VnrantworjtLTi, in Norprret: c. ri; ,:c:eri-
schaftlichcn Eea-ten, Assistenten, Anlaste Ilten, w is: cr.s c--
liehen oder studentischen nilf skr.' ; f ter ( akademi scher. c?er st_c,ep-

tischen Tutoren] abgeholten. Sie künnrn als seitst!:rci e e . e: en-
staltun«, auf Antra«, des FachSerGichsrites auf Wissens che- : de
Beamte, Assistenter,, Angestellte sohle encere Fnrscnen ci_rc~ die
für die Genehmigung zuständige Stelle befristet übertrafen werden
(Lehrau^trag). Lehrende nach i 6 '■bs. 2 HSchG gelten ir. dieee -
Slnne als Hochschullehrer.

[2) drückenkurse können zwei Intentionen verfolgen:

a) uurrh cie ürückenvjrse v.lrc dem Ctiientcn die 1" r 1 i c. t ^.e-
betrn, ju 3e c ir.n seines Stuziu-s prirzipielle •"rbsitstrc~r.iKer.
Iz.M. Labcrprexis, Litcraturrecncrche etc.) zu erlsrrer bzw.

grundlegendes Sachwissen [z.B. in Mathematik, Physik! r. er¬
werben.

ü) Bei einem Wechsel des Studien^on^e = Iz.ü. öipl.-C^emir,cr -
Lehramt) werden t:ie studipngan^sspGZifisc'ien uehrir-a^te (z.3.
fachdidaktische Probleme) cjrch Br'Jcker.kurse ausgeglichen, dar

ein Studien 0 ün L;wechsel ohne «.resserer. Zeitverlust -ir den Stud
ten ermöglicht wird.

c) Brückenkurse sind grundsätzlich Wanlveranstaltur.^en,

-
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d) Brückenkurse Können.sowoh1 im "Vorsemester" als block als auch

während des SemestBrs als durchlaufender Kurs on 0 ebotcn werden.

(3) Vorlesungen dienen der Einführung in die Problemstellun 0 en der

Chemie (Allgemeine Chemie) bzw. der Einführung in das Studium eines

Teilgebietes der Chemie (z.B. Anorganische Chemie, Prinzipien der
Didaktik der Chemie etc.). Sie sollen den Studenten motivieren.

In Selbststudium bzw. in den anderen Lehrveranstaltungen die Problem¬
stellungen vertieft zu bearbeiten.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Vorlesun faen
a) in der Pegel Experimentalvorlesungen sein (bei "Allgemeiner

Chemie" verpflichtend!),

b) problemorlentiert aufgebaut seinj d.h. die Vorlesungen müssen
dab Konzept des forschenden Lernens berücksichtigen,

c) sich nicht auf die Darlegung einzelner Fakten beschränken,
sondern aufzeigen, wie die Probleme gewonnen werden und wie man

zur Problemlösung gelangt.

(4) Uebungen
Es werden zwei verschiedene Typen von Uebungen angeboten:
1. Uebungen zu Vorlesungen, die dem Studenten Stützen beim Selbst¬

studium geben. Dieser Uebungstyp ist grundsätzlich ein Angebot
an den Studenten. Die aufgewandten Stunden sind nicht den
Pflichtstunden zuzurechnen.

2. Uebungen, die der Vertiefung und Einübung von Sachwissen dienen.

Als Nachweis einer erfolgreichen Mitarbeit werden Uebungsscheine

ausgestellt, deren Vergase an die erfolgreiche Teilnahme an sch^^ :-
liehen Klausurarbeiten oder Fach = esprächen gebunden ist.

(5) Praktika

Praktika dienen der experimentellen und theoretischen Vertiefun = .

Es soll hier die Verknüpfung von Experiment und Theorie unter
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Aspekten erarbeitet
werden.

Praktika sind Pflicht- bzw, Wahlpflichtveranstaltungen. Sie
schliessen mit einem qualifizierten Schein ob, der als Nachweis

der erfolgreichen Teilnahme dient.
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Sie werden Kursn=ssig oder als offene Veranstaltun^sr. a; 0 G-.=;:er.,

Ihre Organisation wird durch eins Praktikursordnun«. „ere 0 eit, aie
von dem verantwortlichen Hochschullehrer in oenehmen nit de~ Fach¬

bereichsrat festgelegt wird.

(G) Semi'nare

Seminare dienen der vertieften Bearbeitung en c begrenzter Thenen.
Die Schwerpunkte Können fachwissenschaftlich oder facndiba-^tiscn

orientiert sein. Sie Können facliberelchsübergrelfenb tAI1„.
DidaKtiK, Lernpsycholcgie o.ä.) sein. In diesem Zusonnenhang Kcnnei
sie als "ingveranstaltung oder als te^m-teachin., organisiert sein.
Sie schliessen mit einen Qualifizierten Teilnahmescheir ab, per

als Nachweis der erfolgreichen Teilnahme dient.

(7) SchulpraKtische Hebungen
SchulpraKtlsche Uebungen dienen der llinbezienun 0 der Unterrichts¬
praxis in das Studium (Theorie-Praxls-i3ezug). Dabei wird nicht
primär die Einübung schulpraKtischer Verhaltensweisen intEnciert.
Vielmehr sollen fachdidaKtische "cbelle in der Praxis erprobt
werden. Daraus erwachsen neue Probleme, die wiederu-i wissen = che-tl:

reflektiert werden müssen. SchulpraKtische Uebungen sind Ffiicht-

bzw. Wahloflichtveranstaltungrn. Sie schliessen nit einer Teilnahm
schein ab.

Kolloquien

Kolloquien dienen der Kritischen Diskussion vcn Forschungsergebnis;
bzw. neueren fachdideKtischen Konzepten. Sie bieten insbesondere

ExamensKaniiioaten die Högl!chKsit, Probleme ihrer Arbeit nit
Kommilitonen unter Leitung eines Hochschullehrers bzw. Wissenschaf
liehen Mitarbeiters zu diskutieren.

Kolloquien sind Wahlveranstaltungen.

(9) Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Diese Veranstaltungen oienen der Einführung in eine selbst;nci 0 e
forschende TötigKoit auf wissenschaftlicher r rundla„e. In der
individuellen DisKussicn und Beratung mit dem betreuenden Hcchschu
lehrer soll dar Student lernen, erzielte Ergebnisse Kritisch zu

-10-
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deuten und miteinander zu verbinden. Weiterhin erhält er die nö 0 -
lichkait, bei der Planung und Durchführung seiner Arbeiten den Hat
eines erfahrenen Wissenschaftlers einzuholen.

(10) Die Organisation anderer Typen von Lehrveranstaltun 0 en bleibt
dem Fachbereichsrat vorbehalten.

i 0 Studiennachweise

[Ii Die vor der Meldung zur 1. Staatsprüfung für das Jeweilige Lehr¬
amt bzw. vor der feldunö zur Diplomprüfunj, Fachrichtung "Didaktik
der Cher-ie" ausgeführten Studien werden nachgewiesen durch:
a) Piaktikumsscheino,

b) Uebun 0 sscheine für schulpraktische Uebungen und andere Uebunöen,
c) Semirare.

[2) Vor der Meldung zur Lehramtsprüfung ist die erfolgreiche Teilnahme

an den in den Veranstaltun^splänen für die jeweiligen Lehrämter als
verpflichtend vorgesehenen Praktika und schulpraktischen Uebungen
nachzuweisen. Vor der Meldung zur Diplomprüfung ist neben diesen
die erfolgreiche Teilnahme an Seminaren im Rahmen der Diplom-
Prüfun-sordnuni ( llpl.Päd. ) nachzuweisen.

f 9 Wechsel des Studienjahres

Belm Wechsel des Studienjahres werden Studienleistun^en andere
Studien^änge bei Gleichwertigkeit anerkannt. Ueber die" Anerkennung
entscheidet das zuständige staatliche Prüfun^samt im Einvernehmen
mit der Studienkommission des Faches Chemie.

S 10 Studlenbarat ung

Die Zeiten der Hochschullehrer und Wiss. Mitarbeiter zur Studien-

beratunz werden im Vorlesungsverzeichnis an'Bi,eben.
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III. Veranstaltun^sol^ng

1. Vorbem3rkun 0 en

Her Fachbaralchsrat Erstellt einen Veranstaltungsolan, der die

Basis für die im Vorlesungsverzeichnis an 0 ekündi 0 ten Veranstaltung
i

darstellt.

Der Veranstaltungsolan legt fest, in welcher Reihenfolge cie
Veranstaltungen zweckmässi c erweise besucht werden sollten. Er
lagt ferner fest, welche Voraussetzungen für den Besu:: -; weiter¬
führender Veranstaltungen erfüllt sein sollen.

□er Veranstaltungspian ist aogestallt auf die Anfor:=rur 0 -:i
der Prüfungsordnungen und emh^licht einun Abschluss t.es 'itudiu'-s
nach der in den Prüfungsordnungen der jeweiligen Le Kr' ;~ter vor¬
gesehenen Studienzeiten.

Die Veranstaltungspläne unterliegen der ständigen cearaeitun^
durch die Studienkommission Chemie, die dem Fachberejchsrat

ggf. Vorschläge zur Abänderung unterbreitet.

Der Veran^ialtungsrion wird ergänzt durch eine Sam-Iun,. vcr.
Stoffplänen, die für die einzelnen Lehrveranstaltungen von rs~
jeweils verantwortlichen Hochschullehrer in Kontakt mit csr
Studienkonnission für Chemie und den Factitereicnsrat erstellt
werden.

2. Lehramt an -ig:- Grundschule

Für die Grundschule wird der Fachgruop>?nlehrer angestrebt.
Die Fächergruppe Matunwisser.scbaften vnfasst die Fächr-r:
Biologie, Chemie, Physik, Tachnolc t .io. Hinzu kommt entweder
Mathematik oder Deutsch als Zusatzf.icher.

Die Präsenzstunden verteilen sich auf die Erziehungswissen¬
schaften, die Fächer„ruope 'Jaturwisocnschofton sowie die
Erziehungswissenschaften im Verhältnis 1:1:1.
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Diese Aufteilung ergibt für Chemie als 1. Fach innerhalb der

Fächersruppe 20 Semesterwochenstunden und für Chemie als Fach

innerhalb der Fächergruppe 10 Semesterwochenstunden.

3. Lehramt an der Realschule (Hauptschule)

Die Präsenzstunden verteilen sich auf die Erziehungswissen¬
schaften, das 1. Fach und das 2. Fach im Verhältnis 1:1:1.

Diese Aufteilung ergibt für die Chemie in jedem Fall:
40 Semesterwochenstunden. ™

4. Lehramt am Gymnasium

Die Präsenzstunden verteilen sich auf die Erziehungswissen¬
schaften, das 1. Fach und das 2. Fach wie 1:2:1.

Für Chemie als 1. Fach ergeben sich danach 80 Semesterwochen¬
stunden, für Chemie als 2. Fach 40 Semesterwochenstunden.

5. Besonderhelten des Faches Chemie

Das Studium der Chemie ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Student zu einem grossen Teil seiner Zeit mit experimentellen
Arbeiten beschäftigt ist. Da alle Teilgebiete der Chemie
- entsprechend ihrer Bedeutung - exemplarisch im Studienaufbau
enthalten sind, wird für Vorlesungen und Seminare zusätzlich
•in wesentlicher Zeltaufwand erforderlich.

Der Arbeitskreis der Fachdidaktiker für Chemie hat in einer A

Reihe jou Sitzungen die vorliegenden Veranstaltungspläne er¬
arbeitet. Diese Pläne stellen einen Kompromiss dar zwi'schen
dem Anspruch, Fachlehrer in Chemie auszubilden, die im Fach
und in der Didaktik des Faches den gleichen Ausbildungsotand
erreichen, wie er von den entsprechenden Lehrern im angel¬
sächsischen, wsst- und osteuropäischen Ausland erreicht wird,

und den vom Kultusministerium durch Erlass vorgegebenen
Präsenzstunden-zahlen.
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Aus dem üestreben herüus, den nah-en der vcr c c e tL'enor, -ric-fnz-
stundenzahlen nicht allzusehr zu sprengen, wurden eine -eine

der PraktiKa in die Semesterferien, d.n. in die vorlesun 0 sfreie

Zeit übernommen. Diese Veranstaltungen sind also oer Cemester-
wochenstundenzahl r.ur bedingt zuzurechnen,

i

Da in der Semesterwochenstundenzahl zu einem erhrLlio-=n Teil

PraKtikumsstunden enthalten sind, die Keine wesentliche

theoretische Vor- und 'Jachbereitun 0 erfordern, sowie zu eine-
anderer. Tgü Seminare enthalten sind, cie der Nechbere itur t
von Vorlesungen dienen und somit das neusliche Selbststudium
erleichtern, erscheint die resultierende Lielastun 0 für die
Studenten tragbar zu sein.

Die Tatsache, dass die vorgegebene Stundenzahl überschritten
wird, beruht zum oinen auf den ca. fechimnanenten Grüben -.siten
und zum anderen auf dem Bestreben einer. Teil des Gruncstuiiu-s

der Lehramtsstudiengänge zu integrieren in oas Grundstudium oes

sogenannten "integrierten" Studienz,an t s. der mit der Pbschluss-
prüfun„ I bzw. II abschliesst.

6. Inte„ratlcn der Gtudi en f ':n r e drs :: achrs Chemie
Pas erste Gtudiensemester der L-tuoien^'vn^e des Lehru~ts für
die Hourtt-, Realschule und für das Gymnasium ist icvr.tisr 1-

mit dem ersten Studinnsen'.GSter cer integrierten Studisn;äf> B9.
Dadurch erhalten die Studenten einen Cntschcidun^sf rrirau' von
einem Semester bezüglich cer end^ülti^'-n Wahl des Studien^an^s.
Das zweite Studiensnmester ist nur noch integriert im Hinblick
auf die Veranstaltungen der allgemeiner. Chemie.

Der 31ock der Veranstaltungen in dor allgemeinen Chemie ist
sowohl im ersten als auch im zweiten Studiensemester L:estenc-

teil des Studien r;an 0 s dEr Grundschullcrer dar Fachricnt'.n =
Chemie.

Alle Studien 0 ün ä e des Lehramts in Chemie mit Ausnah-e des
Studien = an 0 s für den Grundschullehrer sind bezüglich des

-14-
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Grundstudiums voll integriert. Als wesentlich wird oas dritte
Studiensemester mit fachdidaktischem Schwerpunkt angesehen.

Dieses Studiensemester soll der endgültigen Uerufsfindun 0

dienen und umfasst daher ein fachdidaktisches Ta^espraktikum
scwle ein vierwöchiges Fachpraktikum im Chemieunterricht der

Schulform bzw. Schulstufe, für welche die Lehrbefähi o un 0 erwor¬
ben werden soll. Eine Differenzierung der Lehramtsstudien„är. 0 e

erfolgt erst nach dem vierten Studiensemester, d.h. im Haupt¬

studium. Für Studenten, welche das Lehramt am Gymnasium an- ^m,
Straten, werden Veranstaltungen in physikalischer und diochcn^t
sowie Vertiefun^sveranstaltun^en in anorganischer, organischer
und analytischer Chemie an-oboten.

Studenten des Studien^an^s für das Lehramt am Gymnasium sollen
am Ende des Studiums ein Vertiefun e spraktikum absolvieren,
welches der experimentellen Einarbeitung in den Themenkreis
der Staatsexamensartieit dient.

Wahlverarstaltun 0 en für Studenten des Lehramts in Chemie
Zum Verständnis von Sachverhalten aus den desuchEn der allge¬

meinen, physikalischen, technischen und theoretischen Chemie
sind Kenntnisse in Mathematik und Physik notwendig

Aus diesem Grunde wird dun Studenten der verschiedenen Studien-

„Tn^e dss Lehramts der i3esuch folgender Veranstaltun = en

empfohlen: V U P

1. Semesters W.S. Mathematik für Chemiker 14 2

Physik für Chemiker I 4

• Praktikum in Physik für
Chemiker 4

2. Semester: S.S. Mathematik für Chemiker II 3 1

Physik für Chemiker II 4

-15-



Veronstaltun^splan -Tür des Lehrart en der Real-
und Hauptschule (Sekundarstufe I) sowie für das

Lehramt am lymnasijn (Chemie als 2. Fach) _

Semester V S L; r

1 : W.S. Einfiührunö in die all 0 emeine Chemie I 4 2

Semesterwochenstunden 3(5)

■Praktikum in allgemeiner Chemie I
(2 Wochrn in der vorlesun^sfreien Zeit, 0 anztJ e i,;)

2 : S.S. Einführung in die allgemeine Chemie II 4 2

Semesterwochenstunden 3(5)

• Praktikum In allgemeiner Chemie II

3 : W.S. Grundlagen der analytischen Chemie
(Stofftrennun„, Stoffbestimmun«;.
StruktureimittluntJ 2 2

• Praktikum in analytischer Chenie 4
Didaktik und Methodik des Chenie-

unterrichts I .1

Seminar zur Einführung in die
iJnterrichtspraxis I 2

Fachdidaktisches Ttvespraktikum mit
Be-leitseminor 4

Semesterwochenstunüen 15; 11'.

Fachpraktikum im Unterricht der
Sekundarstufe I (4 Wochen in der

vorlesun^sfreien Zelt)

S.S. Einführung in die anorganische
Chemie 3

Grundpraktikum in anor^anisener
Chemie 4

Einführung in die organische Chemie 3
Grundpraktikum in organischer Chemie 4

" Schulversuchspraktikum I 4

Semesterwochenstunden 13(14)
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Se-ester

5 : W.S. Ausgewählte Kapitel der physika¬
lischen Chemie
Didaktik und Methodik des Chemie¬
unterrichts II

Seminar zur Einführung in die Unterrichts-
Draxis II

Einführung in die Biochemie

3eme9terwochenstunden

5 : S.S. Chemie und Umweltschutz 2
Grossverfahren der chemischen Industrie 1
Geschichte der Chemie

(Wissenschaf tsentwicklun,,. Geschichte
der Fachdiriaktlk, chemische Industrie) 2

Semesterwochenstunden

♦

Gesamtstundenzahl im Fach Chemie 59

darin Senesterwochenstunden (51)

dazu 4 Praktika in der vorlesungs¬
freien Zeit
Staatsexamensarbeit: Dauer 10 Wochen

Verlängerung 4 Wochen
Abschluss: 1. Staatsexamen für das Lehramt

an Realschulen (Sekundarstufe I)

Diese Veranstaltungen finden in der vorlesungs-
freian Zeit statt (1 Woche ganztägig nach dem
Semester).

#

-17-



- 17 -

p

Semester

Veranstaltun^splen für das Lehramt f.-: Gymnasium
[Sekundarstufe II) - Chemie als 1, F^ch

V P

1 i w.s. Einführung in die allgemeine Chemie I
i

4 2

Semesterwochenstunden •:(e;
Praktikum in all-emeiner Chemie I

(2 Wochen in der Vorlesun^sfreizeit, ^enztä^L^)
j9)

'
A
- V^2 : S.S. Einführung in die allgemeine Cher.ie II 4 -

Semesterwcchenstunden CC5J

* Praktikum in allgemeiner Chemie II

3 : W.S. Grundlagen der analytischen Chemie
(Stofftrennun«,. Stoffbestlmmun 0 , Struktur-

:sj ermittlun^) 2 2

* Praktikum in analytischer Chemie
Didaktik und Methodik des Chemie-

^

i unterrichts I

Seminar zur Einführun Q in die Unter-
richtspraxls I

1

2

1 Fachdidaktisches Ta^espraktikum mit
Beöleltseminar 4

Semesterwochenstunden isfiii
Fachpraktikum im Unterricht der
Sekundarstufe II (4 Wochen in der

• vorlesun^sfroiin Zeit)

4 : S.S. Einführung in die anorganische Chemie
Grundpraktikum in anorganischer Chemie
Einführung in die organische Chemie
Grundpraktikum in organischer Chemie

* Schulversuchsoraktikum I

3

3

■»

4

SBmesterwocherstunden :=;:-)

-15-



- 18 -

V S U P

5 : W.S. Einführung In dls physikalische Chemie I 2 2
Prok.ti.Kun-. in physikalischer Chemie 4
Didaktik und Methodik des Chemie¬
unterrichts II 2

Seninar zur Einführung' in die
Unterrichtspraxis II 2

* Schulversuchspraktikum II 4

Semestenvochenstunden lS^U)-
5 : S.S. Chemie und Umweltschutz 2

Grossverfehren der chemischen Industrie 1

Geschichte der Chemie (Wissenschafts-

entwlcklun OI Geschichte der Fachdidaktik,
chemische Industrie) 2

Semesterwochanstunaen 5(5)

7 : W.S. Einführun 0 in die Biochemie 3
• Praktikum in Biochemie 4

Physikalische Chemie II: Elektrochemie 2
Analytische Chemie II: Spuren- und
Strukturanalyse 2

Anorganische Chemie II: Komplexchemie 2
Or-anische Chemie II: Farbstoffe. Arznei¬
mittel, Kunststoffe 2

Semesterwochcnstunden 15(11)-,- -
fi : S.S. " Schwerpunl-tspraktikum

Gesamtstundenzahl im Fach Chemie 81

darin Semesterwochenstundon (65)

dazu 5 Praktika in der vorlesun„sfreien Zeit
Staatsexamensarbeit: Dauer 4 'lonate

V8rlanöerun„ 6 Wochen

Abschluss: 1. Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium
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Diese Verunstaltungen finden In der vcrlesun^f reien reit
statt (1 Woche, ganztägig nach dum Sr.-.cster)

Das Schwerpunktspraktikum ist verbindlich für alle Stucenten,

die ihre Examensarbeit in Fach Chemie anfertigen. Das r.-e^ir.j-i
I

dient der experimentellen Einarbeitung des Kandidaten in das Tristan

gebiet der Staatsexamensarbeit. Das Praktikum findet nach Ws-.l
des Kandidaten während der Vorlesungszeit oder während der ver-

lesungsfreien Zeit statt.

IV. Lernziele und Lerninhalte

Die Erarbeitung dieses Kapitels ist noch nicht ab 0 c:c->lcssc..

Die Ergebnisse sind daher als vorläufige Vorschläge anzusehen.

Die in den Stoffplänen vorgeschlagenen Lerninhalte sine unter esm
Gesichtspunkt ausgewählt, das Erreichen folgender Lernziele zu
ermöglichen:

Der Student soll:

1. den Bau der Atome kennenlernen,

2. das periodische System der Elemente aus dem Atombau herleiten
sowie chemische und physikalische Li e enschafter, der clc-rnte
aufgrund ihrer Stellung im l'ericdensystem diskutieren k-'nr.en.

3. das Zustandekomren chemischer dindungen qualitativ erklären,
die verschiedenen Arten der chemischen Bindung unterscheiden

können und die gebräuchlichen Schreibweisen für che-isc-.e
Bindungen kennenlernen,

4. die räumliche Struktur von Molekülen aus der Elektrcnen-

vcrteilung begründun können.
5. Arten zwischenmclekularer Wechselwirkung kennen ur.c dar=us

die verschiedenen Erscheinungsformen der Materie verstehen
lernen.



D. üindun^sverhältnisse,' Aufbau und Ei e enschaften fester Körper
kennenlernen,

7. das Verhalten, von Ein- und flehrkomponenten-Systemen be¬
schreiben Können,

8. das chemische Gleich 0 ewlcht verstehen lernen und den Ener-ie-
umsatz bei cher.ischen ReaKtionen berechnen Können,

9. mit Hilfa der Thermodynamik die Lage des Gleichgewichts anheben

und die ;1ö^lichKeit des Ablaufs eines Prozesses vorhersahen
Kennen,

10. verschiedene Typen chemischer ReaKtionen unterscheiden und

disKutieren Können, von welchen Kriterien die Reaktions De-
schwindi DKeit abhängt,

11. die Methoden zur Darstellung von Elementen Kennenlernen,
12. die Präparaticn von Verbindungsgruppen der anorganischen Chemie

durchzuführen lernen.

13. die fjedeutung funKtioneller Gruppen für die Reaktionen
organischer Verbindungen Kennenlernen,

14. Praparations- und Untersuchungsmethoden der or 0 anischen und
der LÜacne^is Kennenlernen,

15. die 'Ic^lichKeiten und Grenzen von Analysenmethoden sowie die
Auswertung von Analy3';ner = ebnisse erfahren,

TB. riomenKlatur und Masssysteme entsprechend den IUPAC-

(International Union of Pure and Applied Chemistry)
Regeln benutzen Können und

17. die Prinzipien der FachdidaKtiK und -rnethodik Kennenlernen.

Neben diesen elementaren Lernzielen lassen sich als fundamental^^
Lernziele formulieren:

a) Es sollen die für alle Bereiche der Chemie charaKteristischen

Denkweisen und spezifischen Arbeitsmethoden entwickelt werden.

b) Es soll die Verbindung zwischen Phänomenologie und Theorie
chemischer Sachverhalte hergestellt werden.

c) Es soll die Fähi 0 keit vermittelt werden, das maKrosKopische
Erscheinungsbild der Materie aus dem Verhalten und der StruKtur
von Atomen und Molekülen zu erklären.
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d) Es sollsn diu ''.«„lir-ihsitci und 3r;r.:er. -.cn ''ccci ^Ver¬
stellungen überscnaut wsrcsn.

e) Es soll die Anwencoarkeit c^eniscr.sr Erkenntnis du ,

daraus resultierende r.utzcn und die pi^iic'ier. "s-i^ren =r-.enr.

und sachgerecht beurteilt werden Kt'nnen.I

\
V. SchlussbestirmLP.^cn

1. Gültigkeit der 5tudii;nordnun c.

Die Studiencrdnun 0 tritt r"it Gsnenrl^un^ durch den 'inist^r
für Wissenschaft und Forschung des Landes* 'ilorörhein-».'£st *elen
in Kraft.

Paderborn, den 21. Juni 1973

Die vorliegende Studienordnun„ ist vot ''inistsr für Wissens j-'t Lr.c

Forschung mit Erlass - I 3 5 43-15/2/12 - von 27. Juli 1373 vsriäufi^
bis zum Ende des Sommsrsencstsrs 1375 ^enehmi^t.
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Der Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NW hat mit Erlass
vom 11. August 1973 Az.- I B 5 43-15/2/12 -
die vom Fachbereichsrat des Fachbereichs
Sprach und Literaturwissenschaften in seiner
Sitzung am 16.4.1973 beschlossene

Vorläufige Studienordnung für
den Studiengang Allgemeine Literatur¬
wissenschaft

welcher der GrUndungssenat der Gesamthoch¬
schule Paderborn in seiner 22. Sitzung
am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zum Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Prüfungsordnung
wird hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 7.Dezember 1973

Der Gründungsrektcr



vorläufige .s?T:"jiE\ORr:::.-:;s

für den Studiengang All ~-:zeine Literat'.;rw Lrf^rsc'naft
an der Gesamthochschule Paderborn

Die jetzt erteilte Genehmigung gilt mit folgenden Maßgaben:

a) Die Regelungen über die Studieng.ir.ge II uni III veritn
zunächst von der Genehmigung ausgenommen.

b) Soweit die Teilnahne an Pflicht- und Vahlpflichtver-
anstaltungen nicht im Sinne von 5 1? Abs. 2 Hochschul¬
gesetz Voraussetzung für die Zulassung zu anderen Ver¬
anstaltungen ist, ist sie nur insoweit verbindlich, als
dadurch grundsätzlich ein ordnungsgemäßes Studium nach¬
gewiesen wird.

c) Bei Unstimmigkeiten zwischen der Stucienordnung und der
betreffenden Prüfungsordnung ist die Prüfungsordnung
maßgebend. Dies gilt auch für cie vorliegenden Entwürfe
von Lehramtsprüfungsordnuh'gen. Soweit die Studienordnung
für die Zulassunge zur Prüfung weitergehende Voraus¬
setzungen festlegt, sind diese als Empfehlungen für ein
ordnungsgemäßes Studium aufzufassen.

d) Die Genehmigung umfaßt alle Regelungen, die die Gestaltung
des Studienganges betreffen. Gegen die zusätzlich ent¬
haltenen Zusätze und Erläuterungen werden keine Bedenken
erheben.



GRUNDLAGEN

1. Das Studium der Allgemeinen Literaturwissenschaft bereitet
Studenten auf die Tätigkeit als Lehrer an Gymnasien (Zweit¬
fach) sowie im tertiären Bildungsbereich vor. Es schafft
ferner Voraussetzungen für die Ausübung einer Reihe weiterer
Berufe (Verlagslektor, Dramaturg, Journalist, Bibliothekar etc.)

2. Die 1. Studienphase ist für alle Studiengänge gleich, um
eine höchstmögliche Durchlässigkeit zu erzielen und dem
Studenten die Entscheidung für einen Studiengang auf Erfahrungs¬
basis nach voraufgegangenen Studienkontakten zu ermöglichen.

3. In der 2. Studienphase fächert sich das Studium in die Studien¬
gänge I (Gymnasium 2. Fach, Regelstudienzeit 3 Jahre), e
II (Tätigkeitsfelder: Verlag Theater, Rundfunk, Fernsehen, ■
Hochschule etc., Studienzeit 4 Jahre) und - nach späterer
Beschlußfassung - III (Studienabschluß Hochschulprüfung,
Studienzeit: 4 Jahre und länger) auf. Auch in dieser Studien¬
phase sind die Curriculum-Elemente der 3 Studiengänge teil¬
weise identisch, um eine höchstmögliche Durchlässigkeit zu
erzielen.

4. Auch nach erfolgreichem Abschluß des Studiengangs I ist ein
Übergang In den Studiengang II oder III möglich. Die dafür
zusätzlich zu erbringenden Leistungsnachweise müssen bis zum
Abschluß des Studiengangs II bzw. III vorliegen.

•
5. Der Ubergang von der 1. in die 2. Studienphase stellt keinen

'Bruch' dar, sondern vollzieht sich in einem kontinuierlichen
Studienablauf. Eine Zuweisung zu bestimmten Studiengängen
aufgrund der Leistungen in der 1. Studienphase erfolgt nicht .

6. Eine Zwischenprüfung findet nicht statt, um einen sinnvollen
und kontinuierlichen Studienablauf nicht durch Prüfungs-
vorbereitungen zu unterbrechen.
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7. Voraussetzung des Übergangs in die 2. Studienphase ist
die erfolgreiche Teilnahme an einer Reihe von - im folgenden
festgelegten - Lehrveranstaltungen. Der Student erhält auf
Wunsch die Bescheinigung über den Abschluß der 1. Studien¬
phase, um ihm den Übergang an andere Kochschulen zu er¬
leichtern. Studierende der 1. Studienphase können bei ent¬
sprechenden Vorleistungen bereits an Lehrveranstaltungen
der 2. Studienphase teilnehmen.

8. Der Lehramtsstudiengang enthält neben den fschwissensc.-.aft-
llchen Curriculum-Elementen auch solche der Fachdii<.ktik
(insbesondere Theorie der Literaturvermittlung) zu ungefähr
einem Drittel des Seitesterwochenstundende'pucjits. Auch vom
fachwissenschaftlichen Standpunkt empfiehlt es sich, cs3
alle Studenten der Allgemeiner. I iteraturwisser.schaf t, die
ein Lehramt anstreben, alle ihnen gebotenen Möglichkeiten
wahrnehmen, um die Schulwirklichkeit kritisch zu beobschten.
In Verbindung mit einer Veranstaltung in der Facheide•:tik
soll ein fachspezifisches Tagespraktikum im Umfang vor. 2
Semesterwochenstunden durchgeführt werden, unter Um st: -.der.
mit Hilfe der Unterrichtsmitschau.. In der 2. Studier.phase
wird in der vorlesungsf reier. Zeit ein 5-wüchines Eloeh-
praktikum unter besonderer Berücksichtigung des erster, und
des zweiten Schulfachs in der angestrebten Schulstufe durch¬
geführt. An seiner Vorbereitung, Durchführung und Ausvertung
werden sich die Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
beteiligen.

9. Folgende Typen von Lehrveranstaltungen sir.c vergeseher.. wobe
der Arbeit in kleinen Gruppen cer Verzug zu geben ist:

a) Übungen:
Sie dienen der praktischen Erarbeitung vor allem fur.dr tental'
Arbeitrtechniken des Faches und seiner Didaktik sowie fremd¬
sprachlicher K.cmpeter.z. Die Form der Übung ist durch t .-ak¬
tische Arbeltsaüf gfjbe'h gekennzeichnet. Leistungsnachweise
erfolgen in der Regel durch eine oder itehrere Fla usurer..

b) Proseminare:
Sie dienen der Einführung in selbständiges wissenschaftliche
Arbeiten. Der Arbeitsstil ist gekennzeichnet durch Diskussio;
mündliches oder schriftliches Referat und Thesenvcrlage.
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Zusätzlich kann in Kleingruppen gearbeitet werden. Als
Leistungsnachweise können Einzel- oder auch Gruppenreferate
sowie Klausuren dienen.

c) Hauptseminare:
Sie dienen der Bewältigung begrenzter wissenschaftlicher
Aufgaben und setzen die Fähigkeit zu selbständigem wissen¬
schaftlichem Arbeiten voraus. Der Arbeitsstil ist gekenn¬
zeichnet durch Diskussion, mündliches oder schriftliches
Referat und Thesenvorlage. Zusätzlich kann in Kleingruppen
gearbeitet werden. Das Hauptseminar kann auch in Verbindu^
mit einem Projektstudium stehen. Als Leistungsnachweise
können Einzel- oder auch Gruppenreferate dienen.

d) Kolloquien:
Sie dienen der gemeinsamen Erarbeitung von Forschungs¬
problemen. Leistungsnachweise erfolgen nicht.

e) Vorlesungen:
Sie dienen der Einführung in einen größeren Gegenstands- oder
Problembereich sowie umfassender Orientierung. In ihnen sollen
Zusammenhänge zwischen den in Übungen, Proseminaren und
Hauptseminären erarbeiteten Spezialbereichen hergestellt
werden, sie wirken damit der 1Atomisierung' des Studiums
entgegen. Sie sollen Rückfragen und die kritische Diskussion
des Dargebotenen ermöglichen. Sie sollen nach Möglichkeit durch
andere Veranstaltungen (z.B. Diskussionsgruppen, Übungen,
Proseminare, Hauptseminare, Tutorien) ergänzt werden.

f) Tutorien:
Sie beziehen sich in der Regel auf die im Studienplan vor¬
gesehenen Lehrveranstaltungen.

g) Projektstudien:
Sie dienen der gemeinsamen Erarbeitung eines zentralen
Problemkomplexes aus der Perspektive verschiedener Fächer
oder Fachbereiche und sind in besonderem Maße tätigkeits¬
feldbezogen. Es ist bei allen Veranstaltungen zu prüfen,
ob sie In Sinne eines Projektstudiums durchgeführt werden
können.
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10. Das Studium besteht pus Pflicht- (?), Wahlpflicht- (V?)
und wahlfreien Veranstaltungen (V). Die Teilnahne an ien
Pflichtveranstaltungen ist verbindlich. Wahlpfllchtver-
anstaltungen (Proseminare, Hauptseminare, bestimmte Üiungen)
können aus einer möglichst großen Zahl thematisch unter¬
schiedlicher Veranstaltungen ausgewählt werden. Die Teil¬
nahme an den wahlfreien Veranstaltungen (Vorlesungen; über
die Mindestzahl hinausgehende Proseminare, Hauptsemir.are
und sprachpraktische übur.gen) ist freiwillig.

11. Eine studienbegleitende Studienberatung ist unabdingbar;
für den Studenten ist sie obligatorisch. Sie soll ins¬
besondere die Entscheidung des Studenten•für einen der
Studiengänge objektivieren und - soweit möglich - Diskre¬
panzen zwischen Neigung und Befähigung aufdecken.

12. Das Studienfach Allgemeine Literaturwissenschaft eignet
sich besonders für interdisziplinäre Veranstaltungen im
Fachbereich III. Es kann Servicefunktionen für Germanistik,
Anglistik und Romanistik übernehmen, in begrenzten Ka.': auch
für Soziologie, Philosophie. Pädagogik, Geschichte. Prycho-
logie und Theologie.

13. - Grundsätzlich haben Studenten alier 4 Studiengänge ds' Recht
an allen Lehrveranstaltungen teilzunehmen. 5ei der Ankündi¬
gung soll allerdings empfehlend darauf hingewiesen we-cen,
wenn eine Lehrveranstaltung sich besonders für Studer.-.en
aller Stuciengär.ge eignet. Beschränkungen des Teilnehr.er-
kreises sind nur bei Überfüllung einer Veranstaltung zu¬
lässig.

14. Die nachfolgende Studienordnung ist als hochschuldicaktische
Modell konzipiert. Sie orientiert sich nicht an der grgen-
wärtigen personellen und r.aterialer. Situation in den Fach¬
bereichen der Gesamthochschulen, sondern an literaturbe¬
zogenen Tätigkeitsfeldern und '..issenschaftsstrukturen. Es
wird vorausgesetzt, daß die Ordnung auch bei unterschied¬
lichen Literaturbegriffen praktikabel ist.

-6-



- 6 -

Studienaufbau

Die folgenden Currlculum-Elemente sind nach fachwissenschaft¬
lichen Ansätzen konzipiert. Es handelt sich hierbei um eine
Auswahl.

1. Studienphase (1. - 3./4. Semester)

Einführung in die Allgemeine Literatur¬
wissenschaft: 3-stündige Vorlesung

2-stündiges Seminar 5 P

Wissenschaftstheorie: 3-stündlge Vorlesung
2-stündiges Seminar 5 P

Theorien und Methoden der Textanalyse:
2- stündige Vorlesung u. 2-stündiges Seminar 5 P

Konzeption und Durchführung adressatenbe-
iogener Unterrichts-, Sende- usw.-Reihen:

3- stündiges Projektstudiurn 3 P

Beschreibung und Analyse von Textsorten I:
2-stündiges Seminar u. 2-stündiges Tutorium 4 WP

Te-tproduktion I (Schülertexte): 2-stündiges
Seminar, nur für Studiengang 3 2 W

Textproduktion II (Studententexte): 2-stün¬
diges Seminar, nur für Studiengang 3 2 P

2. Studienphase (4./5. - 8. Semester)

Literaturgeschichte (Überblick): 2-stündige
Vorlesung und 2-stündiges Seminar u. Selbst¬
studium 5

Textproduktion I (Schülertexte, 2-stündiges
Seminar), für Studiengänge 1 und 2 2

-7-
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Literaturtheorie I: 3-stühdige Vorlesung und
2-stündiges Seminar 5 WP

Semiotik: 3-stündige Vorlesung und 2-stUndiges
. Seminar u. 2-stündiges Tutorium 7 WP

Literatursoziologie: 3-stündige Vorlesung und
2-stündiges Seminar u. 2-stündiges Projekt¬
studium und 2 Stunden Selbststudium 9 WP

Literarische Wertung: 3-stündige Vorlesung und
2- stündiges Seminar u. 2-stündiges Kolloquium 7 W?

Textlinguistik: 2-stündiges Seminar und 2-stün¬
diges Tutorium. nur für Studier.gänge 2 u. 3 4 VF

Ästhetik: 3-stündige Vorlesung und 2-stUndiges
Seminar und 2-stündiges Kollccuium und 2 Stun¬
den Selbststudium, nur für Studiengänge 2 u. 3 9 WF

Kommunikations- und Rezeptionsforschung:
3- stündiges Projektstudium und 2-stündiges
Seminar 5 VF

Medienanalyse und -kritik: 3-stündiges Projekt
Studium und 2-stündiges Seminar und 2-stün¬
diges Kolloquium 7 W?

Gattungstheorie und -geschichte: 2-stündige
Vorlesung und 2-stündiges Seminar, nur für
Studiengänge 2 u. 3 WP

Analyse literaturbezogener Tätigkeitsfelder:
2-stündiges ProJektstudium, nur für Studien¬
gange 2 u. 3 2 WP

Literaturvergleich (Komperatistik): 2-stündiges
Seminar und 2-stündiges Tutorium und 2-stün¬
diges Projektstudium 6 VF

-8-
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Konzeption und Durchführung adressatenbezogener
Unterrichts-, Sende- usw. - Reihen II:
2-stündiges Projektstudium, nur für•Studien¬
gänge 2 und 3 2 W

Textproduktion II (Studententexte): 2-stün¬
diges Seminar, nur für Studiengang 2 2 W

Beschreibung und Analyse von Textsorten II,
2-stündiges Seminar, nur für Studiengänge
2 und 3 2 W

Literaturtheorie II, 3-stündigo Vorlesung
und 2-stUndiges Seminar, nur für Studien¬
gang 3 5 W

Geschichte der Literaturwissenschaft, 1-stün-
dige Vorlesung und 2-stündiges Seminar 3 W

Editionen und Ubersetzungen, 2-stündiges
Seminar, nur für Studiengänge 2 und 3 2 W

Literaturgeschichte (Theorie): 3-stündige
Vorlesung und 2-stündlges Seminar 5 W

-9-



KOMMENTAR ZUM STUDIENGANG "ALLGEMEINE LITERATURWISSENSCHAFT"
(wissenschaftspropädeutische Orientierungshilf

Curriculumelement Beschreibung Beispiel
(Veranstaltungstr

*P*infvin^iina* in die_1_11-i-Ullx Uilfi Xil "wL_1_̂
Allgemeine Litera¬
turwissenschaft

§

Die literaturpragrnatische Situ¬
ation; ihre historische und
soziale Bedingtheit; Hermeneu-
tiktheorien; literaturkritische
Zugangsweisen; Begriffsinstru¬
mentarien; literaturwissen¬
schaftliche Forschungsprojekte
usw.

vel. TitelV -A-• X -J-W _i_

Wissenschafts¬
theorie

Diskussion über Prinzipien, The- •
orien und Hypotheken der Litera¬
turbetrachtung; ihre Relation zu
übergreifenden Wissenschafts-
theoretischen Fragestellungen;
der Anteil einer spezifischen
*7~\i et o i*ier cwo 1 c iO er» ^rn vtVi p dt*p 11 qpViptti£j U fi d-i IgSnCiSC CT1x VKJ. Ul1~ ' 1 Cr llo^.iC LH
Wissen, methodologischen Aus¬
sagen, Arileitungen zu literatur¬
kritischen Beobachtungen; ihre
prognostische Funktion; Vergleich
unterschiedlicher Zugangsweisen
auf wissenschaftstheoretische
Implikate; usw. (Metatheorie)

• Uer Formalismus-
Strukturalismus;

•Die Hermer.eutik-
traditien;

• die materialis¬
tische Literatur
betrechtur.g;

•der Neopcritivis
mus in der LW;

• Ästhetik Eis Er¬
kenntnis f 3 rm; US
(einzeln eder ir
der Zusamr.enschs

TViPmM pn nnrt Mp+Vio—xiicui x eil luiu nc \fXi.\j
den der Textana¬
lyse

Differenzierte (= methodisch ge- 'Ein Goeth-r-text e
leitete) Beobachtung von Texten; j der Sicht Dilthe
Aussagen über materielle ( = me- j'Baudelaire aus d
dienbedingte) und ideeile (inter- j Sicht Levi-Strsi
pretatorisch'vorstrukturierte) j usw.
Gegebenheiten; Wechselbeziehungen !
zwischen den Bestandteilen eines j
Textes; usw.■f-

Konzeption und Durch¬
führung adressaten¬
bezogener Unter¬
richts-, Sende- usw.
Reihen
(Didaktik)

Umsetzung literaturwissenschaft¬
licher Erkenntnisse in Kommurii-
kationsSituationen; Phasenglie¬
derung eines Verlaufsprozesses;
didaktische Analyse; Analyse
der Bezugsgruppe; Ausv.-ahl von
Methoden der Darstellung und
Vermittlungsstrukturen; Wahl
der Medien; Durchführung der
Reihe; Auswertung des Ergebnis¬
ses ;usw.

• Fabeln in der 5.
Klasse einer Hei
schule;

• Hc'rfunkreihe übe
"Politische- Rhe¬
torik" ;

• Der Feuilletonte
einer Wochenzeit

■ Theaterspielpier
usw.

Textproduktion
(Schüler)

Anleitung von Schülern zur Her¬
stellung eines literarischen
oder literarkritischen Textes.

Darstellung von
BRECHTs "V.'inter-
vcgelgedicht";
Lyrischer Text ^Thema

-10
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xtproduktion
tudenten)

Anleitung von Studenten zur Her¬
stellung eines literarischen oder
literaturkritischen Textes

Rezension;
V/erbetext;
Einakter; usw.

Schreibung und
alyse von Text-
rten I u. II

Berücksichtigt stärker "neue
Gattungen"

" V.'erbematerial;
* Schlagertexte;
* Teleinterviews;
* Zeitungskommentare

usw.

teraturtheorie Geschichte der literarischen
Theorie; Rhetorik, Poetik. Ästhe¬
tik; auch einzelne Literaturtheo¬
retiker; usw.

• Die romantische
Literaturtheorie
am Beispiel von X;

* X als Literatur¬
theoretiker

teraturvergleich
omparatistik)

Sprengung der nationallitera¬
rischen Betrachtung zugunsten
einer Ubergreifenden Gegenüber¬
stellung von Texten, Gattungen,
Motiven, literarkritischen Frage¬
stellungen usw.

* Die englische,
deutsche und_<ron-
zösische Ro.^tik;

" Japanische Litera¬
turgeschichte ;
Einführung für wes'
liehe und östliche
Leser;

* Der keltische Moti'
index im Vergleich
mit griechisch-,
römischen Paral¬
lelen; usw.

miotik Kulturelle Prozesse als Kommuni¬
kationsprozesse; Zeichensysteme
als Kittel des Austausches, der
Speicherung und Verarbeitung von
Information; Verhältnis der
Zeichen zueinander, zum Bezeich¬
neten, zum Sprecher

* Sprache (Grammatik
Syr.taktik usw. ) al:
Zeichensystem;

* Symbol, Allegorie;
Schema

* einzelne Eemiotike;
Carnap, Morris, Ec<

" Kybernetik und In¬
formationstheorie ;

xtlinguistik Sprachwisser.schaftliche Analyse
von Äußerungen, die über einen
Einzelsatz hinaurgehe.n; Bezie¬
hungen eines Satzes oder einer
Satzgruppe zum Nachbarsatz oder
zu entfernteren Äußerungen des¬
selben Kontextes; usw.

vgl. Titel

teratur-
jiologie

Ube-tragung soziologischer
Theoriebildung und Fragestellung
auf die literaturwissenschaft¬
liche Forschung; empirisch-
theoretische Untersuchungen zu
literaturbezogenen (Rezeptions¬
prozessen; Beschaffung und theo¬
retische Auswertung des empi¬
rischen Materials (Beobachtung,
Dokumer.tenanalyse ; Befragung,
Auswahlverfahren; Faktorenanalyse)
Überprüfung von Forschungs¬
hypothesen; usw.

Frager.bogentechnik
zur Eoliebtheit vor
Kinde rprogramrr.en
im Fernsehen;
Interviews zur
NobelpreisVer¬
leihung; usw.



Literarische
Wertung

Wertung DURCH und VON7 Literatur;
Betrachtung eines literarischen
Autors, eines Textes und/oder
einer literaturkritischen Dar¬
stellung unter dem Vorzeichen
"x ist gut"; usw.

auch:
' Lehrplananalyse

(Literaturkancn^
• Literaturdicakti

usw.

Literaturgeschich¬
te (Überblick)

Bestandsaufnahme literarischer
Fakten für eine bestimmte Epoche,
eine Gattung usw.; informelle
Datensammlung; Details;

Der französisch«
Roman im '9. Jh.
Die deutsche Lit
tur des "Sturm i
Drang", usw.

Ästhetik Ästhetik als generelles schöpfe¬
risches Vermögen; Formierung der
Welt nach den Gesetzen der 'Schön¬
heit' ; als Steigerung individuel¬
ler und gesellschaftlicher Lebens¬
prozesse; Herausbildung ästhe¬
tischer Bewertungsschiffren; ihre
Abgrenzung gegen unterschiedliche
Erkenntnis- und Verhaltensweisen;
Entwicklungsbedingungen; Ent-
wicklungsperspektiven; usw.

* Tanz/Dichtung/Kg
Bildende Kunst
ästhetisches Ver
halten

'Marx: These 5,9
Uber Feuerbach;
usw.

Rezeptions¬
forschung

Stärker diachron orientierte
literatursoziologische Studien¬
einheit; die relative Beliebt¬
heit einzelner Autoren, Gattungen
Motive. Stile usw. in unter¬
schiedlichen Epochen

* Die Wirkur.gs-
geschichte 3üchn

• Literatur in
Deutschland zwi¬
schen 1937 und
usw.

Medienanalyse und
Medienkritik

Strukturmerkmale im Gesamt-
verbund des Mediums

* Presse;
* Film;
* Fernsehen; usw.

Gattungstheorie
und -geschichte

Gattungsspezifische Literatur¬
funkt icnsxheorien
(synchron und/oder diachron)

* Theorie c=s Roc
arr. Beispiel X;

• auch Filcresch:
usw.

Geschichte der
• _ " teraturwissen-

.haft

Literaturwissenschaft als ein
aus der gesellschaftlichen Praxis
sich entwickelndes System von
Erkenntnissen; methodologischen
Grundlagen in verschiedenen
Epochen; Jeweilige Integration
von Kachbarwissenschaften; usw.

I Die Geschichte c
deutschen LW in

| ersten Hälfte de
20. Jhs.
usw.

Analyse literatur¬
bezogener Tätig¬
keitsfelder

Sammlung von informellen Daten
zu den psychologischen und so¬
zialen Kräften, die das Tätig¬
keitsfeld strukturieren; Beob¬
achtung des Sozialverhaltens bei
der Literaturkomir.unikation im
natürlichen Arbeitsfeld; usw.

* Beobachtur.gsfelc
* Schule;
* Verlag;
* Theater;
* Kochschule;

usw.
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Gesamthochschule Paderborn
Fachbereich 17

Mathematik - Informatik

Vorläufige Studienordnung für den integrierten Studiengang Mathematik an der

Gesamthochschule Paderborn

1■ Einleitung

Diese Studienordnung soll über die Studienmöglichkeiten, Studienabschlüsse
und Anforderungen im integrierten Studiengang Mathematik informieren. Sie
soll dem Studenten des Faches Mathematik darüber hinaus Hinweise zur sinn¬
vollen Anlage seines Studiums geben.

Voraussetzung für das Studium im integrierten Studiengang Mathematik ist die
allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife oder eine als gleich¬
wertig anerkannte Qualifikation.

Vor Studienbeginn (dieser erfolgt jeweils zum Wintersemester) wird ein Brücken-
, kurs angeboten, der für Inhaber eines Zeugnisses über die Fachhochschulreife

(oder eines als gleichwertig anerkannten Zeugnisses) obligatorisch ist, dessen
Teilnahne aber allen Studienanfängern empfohlen wird.

Im Rahmen des integrierten Studienganges Mathematik werden die Studienab¬
schlüsse " " O (Regelstudienzeit 6 Sem.) und
"Diplo.--Mathcmatiker" (Regelstudienzeic 8 Semester) angeboten.

Das Studium ist für beide Studienrichtungen in den ersten drei Semestern
(Grundstudiura) identisch, danach erfolgt eine schwerpunktmäßige Differen¬
zierung: in Hauptstudium des künftigen
("Kauptstudium I") steht die Erarbeitung von Methoden und Verfahren der
anwer.dungsorientierten Mathematik (einschließlich Datenverarbeitung) im Vordere
grund, der zukünftige Diplom-Mathematiker betont bei der Anlage seines Studi- |
us;s stärker die wissenschaftliche Crundlegung und Durchdringung im Bereich der
reinen oder anwendungsorientierten Mathematik. Jedoch gibt es auch im Haupt-
studiua gemeinsame Veranstaltungen für beide Studienrichtungen, wodurch die
Möglichkeit eines Überwechseins ohne großen Zeitverlust gegeben ist.

Das Studium des bereitet auf eine Tätigkeit in der
Wirtschaft oder Industrie (vor allem in .datenverarbeitenden oder technischen
Bereichen) vor. In dieser Form wird es bisher (Stand 1973) nicht in der Bundes¬
republik angeboten ' , obwohl einige Kurzzeitstudiengänge Mathematik schon

1) Eine Festlegung des akademischen Grades steht noch aus
2) An der Fachhochschule Stuttgart wird der Studiengang eines graduierten

Mathematikers angeboten.
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genehmigt sind (Freiburg) bzw. sich in Plnr.ungss tad i um befinden (Köln).

Das Studium des Diplom-Mathematikers bereitet cuf eine Tätigkeit ir. Wirt
.schaft, Industrie, Versicherungswesen oder in Hochschulbereich vor. Zur
Zeit besteht in einigen Bur.cesläadcrr. die Möglichkeit, als Di =1 om-Mathe-
matiker auch in den Schuldienst einzutreten, jedoch wird r.cn dies als
Ausnahme betrachten müssen. Nach Ablesung dcr"A3SchliifiprSfu:ig II"besteht
die Möglichkeit, in Mathematik zu pro: .'.vieren.

Das Studium der Mathematik ist in den erster. Semestern sehr systematisch
aufgebaut; dies bedeutet, daß in den ersten beiden Semestern kaum Kahl¬
möglichkeiten bestehen. Diese setzen im dritten Semester und dann ir. stä
rem Maße im Kauptstuuium ein.

In der Regel wird das Grundstudium nach dem dritten Semester mit der
"Zwischenprüfung I" abgeschlossen. Diese berechtigt zu:: Weiter*tüdiun
im Hauptstudium I und auch im "Hauptstudium II", das zum Studienabschlu!:
als Diplom-Mathematiker führt. Für die letztgenannte Studienrichtung ist
zusätzlich in der Regel am Ende des 4. Semesters eine "Ergähi-ungsprüfunt:
abzulegen, die sich mit der Zwischenprüfung I zur "Zwischenprüfung II"
zusammensetzt. Diese berechtigt zum Kvitarstudiun im Hauptstudiua II.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Zwischenprüfung II zusamm.enhär.c
am Ende des 4. Semesters abzulegen; ferner können gewisse Teilprüfur.gen
vorgezogen werden; (vgl. 8.) Die Zwischenprüfung I soll bis zum Ende de?
4., die Zwischenprüfung II bis zum Endo des 5. Semesters abgelegt sein.

Bis zur Zwischenprüfung werden die jeweiligen Grundlagen des Faches Matf
matik erarbeitet, es schließt sich da: :i ein relativ frei gestaltetes Hav
Studium mit erheblichen Wahlmöglichkeiten für der. Studierender, an.

Es wird jedoch dringend empfohlen, bei der Ausrichtung de* Studiums in c
Abschnitt eine sinnvolle Schwerpunktbildung vorzunehmen. Diese ist nicht
letzt erforderlich, um in der jeweiligen Abschlußarboit '.AI-seh 1ui:arbeit
bzw. II) auf entsprechende Vorarbeiter, zurückgreift n zu können. Es empfi
sich daher, spätestens zu Beginn des iiauptstudiums mit einem Lehrenden e
Faches Kontakt aufzunehmen, um die Anlage des Haupts tud i ums und später c
Ausrichtung der.Abschlußarbeit zu besprechen.

Diese Abschlußarbeit ist ein wesentlicher jie stand teil eines matUematisc':
Studiums; mit ihr soll der Nachweis erbracht werde::, daß der Student

a) im Fall der Abschlußarbeit 1 gründliche Fachkenntnisse erwerbe;
hat und die Fähigkeit besitzt, in seinem Fachgebiet auf der
Grundlage wissenschaftlicher Methuden selbständig zu arbeiten;

b) im Fall der Abschlußarbeit II sein Fach in angemessener '»'eise
beherrscht und in der Lage ist, nach wissenschaftlichen Metho¬
den selbständig zu arbeiten.
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Die Abschlußarbeit I wird unter Anleitung eines Lehrenden gegen Ende des
Kauptstudiuns I innerhalb von 3 Monaten angefertigt (vgl. 9. d)). Abschluß
der Ausbildung zum ist die Hauptprüfung I.
Das Studium bis zum Abschluß durch die Hauptprüfung I dauert in der Regel
6 Semester, ohne Anrechnung der für die Anfertigung der Abschlußarbeit I
erforderlichen Zeit.

Entsprechend wird die Abschlußarbeit II unter Anleitung gegen Ende des
Hauptstudiums II innerhalb von 6 Monaten angefertigt (vg. 10. d)). Ab¬
schluß der Ausbildung zum Diplom-Mathematiker ist die Hauptprüfung II.
Das Studium bis zum Abschluß durch die Hauptprüfung II dauert in der
Regel 8 Semester, ohne Anrechnung der für die Anfertigung der Abschluß¬
arbeit II erforderlichen Zeit.

kleben der Ausbildung zum ^ und zum Diplom-Mathema¬
tiker ist an.der Gesamthochschule Paderborn die Ausbildung

1. zum Lehrer am Gymnasium mit Mathematik oder ange¬
wandter Mathematik als erstem oder zweitem Fach

2. zum Lehrer an der Realschule mit Mathematik oder
angewandter Mathematik als erstem oder zweitem
Fach

3. zum Lehrer an der Grund- und Hauptschule mit Mathe¬
matik als Wahlfach

möglich. Zwischen diesen Studiengängen und dem integrierten Studiengang
Mathematik sind Übergänge in beiden Richtungen möglich (vgl. 11.).

Zwischenprüfung II, Hauptprüfung II und Abschlußarbeit II entsprechen den
an anderen wissenschaftlichen Hochschulen einschließlich Gesamthochschulen
gebräuchlichen Bezeichnungen Diplom-Vorprüfung, Diplom-Hauptprüfung bzw.
Diplomarbeit.

2. Brückenkurs

Vor dem Beginn des Wintersemesters findet ein in der Regel 6 Wochen dauernder
Brückenkurs statt. Dieser Kurs soll dazu dienen, den Übergang von der Schule
zur Kochschule zu erleichtern und die Anfangsschwierigkeiten, die bei der
Aufnahme des Mathematik-Studiums erfahrungsgcmäß bei fast allen Studienan¬
fängern auftreten, überwinden zu helfen. Außerdem soll dieser Kurs auch
eine gewisse einheitliche mathematische Grundlage für den Studienbeginn
schaffen. In dem Brückenkurs wird der Teilnehmer insbesondere .mit der Mengen¬
sprache, dem Abbildungsbegriff und mit Zahlbereichen vertraut gemacht. Weiter
gehören mathematische Schlußweisen und Beweistechniken zum Inhalt des Kurses.

Der Brückenkurs wird mit Übungen durchgeführt, so daß dem Teilnehmer die
Möglichkeit geboten wird, durch selbständige Bearbeitung von Übungsaufga¬
ben eine gewisse Vertrautheit im Umgang mit mathematischen Eegriffen und
mit exakten Beweisführungen zu erlangen.

1) Eine Festlegung des akademischen Grades steht noch aus
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Die Teilnahme an den Brückenkurs ist :ür Studier.anfänger z-.it der rachhcc:;-
schulreife als Zugangsvoraussetzung verbindlich, j.doch ist es dringend
zu empfehlen, daß jeder Studienanfänger an dieEen: :'.urs teilnimmt. Über
die Teilnahme am Brückenkurs wird eir.e Bescheinigung ausgestellt.

Der Fachbereichsrat befindet darüber, ob ein vergleichbarer Mathematik-.-'.rs
als Brückenkurs im Sinne dieser Studienordnung anerkannt werden kann.

3. Aufbau des Studiums der Mathematik i.'ii t Abschluß als

Studienfächer sind Mathematik und als Nebenfach wahlweise eines der Fäc:.:r
Physik, Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik, Maschinenbau und Ver¬
fahrenstechnik.

Mathematik

Vor Beginn des 1. Semesters wird ein Erücker.kurs veranstaltet.
1. Semester Wochenstunden

Analysis I 4
Übungen dazu 2

Lineare Algebra I 4
Übungen dazu 2

Kalkül I 2
Übungen dazu 1

2. Semester

Analysis II 4
Übungen dazu 2

Lineare Algebra II 4
Übungen dazu 2

Kalkül II 2
Übungen dazu I

3. Semester

Veranstaltung aus A (vgl. Anhang) 6
Veranstaltung aus A 6
Veranstaltung aus B (vgl. Anhang) 3

Im 4., 5. und 6. Semester besucht der Student Veranstaltungen seiner Wa 1
unter Beachtung der geforderten Studienleistungen und Leistungsnachweis,
(vgl. 9. b)). Im Laufe des Studiums ;st mindestens ein Progranrr.ierkurs ru
absolvieren.

I) Eine Festlegung des akademischen Grades steht n^ch aus
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Der Fachbereichsrat ist gehalten, in Verbindung mit einer längerfristigen
Veranstaltungsplanung geeignete Veranstaltungskombinationen in zeitlicher
Reihenfolge zu empfehlen.

Nebenfach Physik
1.-3. Semester Wochenstunden

Physik I und II und eine Veranstaltung aus den Gebieten
Physik III, Theoretische Physik I oder II mit Übungen 20 - 21

4. — 6. Semester

3 Veranstaltungen nach Wahl unter Beachtung der geforder¬
ten Studienleistungen und Leistungsnachweise (vgl. 9. b)) ca. 14

Nebenfach Wirtschaftswissenschaften
1 . - 3. Semester

Veranstaltungen im Umfang von ca. 18 Wochenstunden, da¬
von wenigstens 6 Wochenstunden Einführung in die Betriebs¬
wirtschaftslehre mit Übungen und 6 Wochenstunden Einführung
in die Volkswirtschaftslehre mit Übungen ca. 18

5. - 6. Semester

Veranstaltungen im Umfang von 15 Wochenstunden 15

Nebenfach Elektrotechnik, Maschinenbau oder Verfahrenstechnik
1. - 3. Semester

Veranstaltungen im Umfang von ca. 15 Wochenstunden 15

4. - 6. Semester

Veranstaltungen im Umfang von ca. 15 Wochenstunden 15

Im Laufe des Studiums sind Veranstaltungen der Betriebswirtschaftslehre
im Umfang von mindestens 6 Wochenstunden zu besuchen, falls ein anderes
Nebenfach als Betriebswirtschaftslehre gewählt wird. Insgesamt sind im
Hauptstudium Studienleistungen im Umfang von mindestens 50 Wochenstunden
zu erbringen.
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4. Aufbau des Studiums der Mathematik mit Abschluß als Diplom-.Mathecsti er

Studienfächer sind Mathematik und als Nebenfach wahlweise Physik oder Wirt¬
schaftswissenschaften.

Mathematik

Vor Beginn des I. Semesters wird ein Brückenkurs veranstaltet.

1. Semester Wochenstunden

Analysis I 4
Übungen dazu 2

Lineare Algebra I 4
Übungen dazu 2

Kalkül I 2
Übungen dazu 1

2. Semester

Analysis II 4
Übungen dazu 2

Lineare Algebra II 4
Übungen dazu 2

Kalkül II 2
Übungen dazu 1

3. Semester

Veranstaltung aus A (vgl. Anhang) 6
Veranstaltung aus A 6
Veranstaltung aus B (vgl. Anhang) 3

4. Semester

Veranstaltung aus A (vgl. Anhang) 6
Veranstaltung aus A 6
Veranstaltung aus B 3

Im 5. - 8. Semester besucht der Student Veranstaltungen seiner Wahl unter
Beachtung der geforderten Studienleistungen und Leistungsnachweise (vgl.
10. b)).

Es wird empfohlen, vor dem 5. Semester an einem Programmierers teilzunehmen.
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Der Fachbereich ist gehalten, in Verbindung mit einer längerfristigen
Veranstaltungsplanung geeignete Veranstaltungskombinationen in zeitlicher
Reihenfolge zu empfehlen.

Nebenfach Physik
1.-3. Semester Wochenstunden

Physik I und II und eine Veranstaltung aus den Gebieten
Physik III, Theoretische Physik I oder II mit Übungen 20 - 21

u. - 8. Semester

'3 Veranstaltungen nach Wahl unter Beachtung der gefor
derten Studienleistungen und Leistungsnachweise (vgl.
10. b))

Nebenfach Wirtschaftswissenschaften

1. - 3. Semester

Veranstaltungen im Umfang von 18 Wochenstunden, davon
wenigstens 6 Wochenstunden Einführung in die Betriebs¬
wirtschaftslehre mit Übungen und 6 Wochenstunden Ein¬
führung in die Volkswirtschaftslehre mit Übungen 18

4. - 8. Semester

Veranstaltungen im Umfang von 20 Wochenstunden nach
Wahl unter Beachtung der geforderten Studienleistungen
und Leistungsnachweise (vgl. 10. b)) 20

•

ca. 14

5. Zwischenprüfung I

a) Prüfungsfacher

Die Zwischenprüfung I besteht aus den Teilprüfungen in ^
1. Analysis
2. Lineare Algebra
3. Angewandte Mathematik
4. Nebenfach

Als Nebenfach kann Physik, Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik, Ma¬
schinenbau oder Verfahrenstechnik gewählt werden.

b) Studienleistungen und Leistungsnachweise

Für die Meldung zur Zwischenprüfung I wird der Besuch folgender Veranstaltungen
vorausgesetzt:
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in Mathematik

1. Analysis I und II
2. Lineare Algebra I und II
•3. Zwei Veranstaltungen der Gruppe A (vgl. Anhang) nach Wahl
4. Kalkül I und II und eine Veranstaltung der Gruppe B nach Wahl

in dem gewählten Nebenfach ,

falls dies Physik ist:

Physik I und II und eine weitere Veranstaltung aus den Gebieten Physik
III, Theoretische Physik I oder II;

falls dies Wirtschaftswissenschaften ist

Veranstaltungen im Umfang von ca. 18 Wochenstunden, davon ver.igste-.s
6 Wochenstunden Einführung in die Betriebswirtschaftslchre mit l?bu:.r.en
und 6 Wochenstunden Einführung i:i die Volkswirtschaftslehre mit S.V..-.igen;

falls dies Elektrotechnik oder Maschinenbau oder Verfahrenstechnik ist:

in dem betreffenden Fach Lehrveranstaltungen im Umfang von ca. 15
Wochenstunden.

Es sind zu den unter 1. bis 3. angefül'.rten Veranstaltungen je ein l'b'jngsr :hein
und zu den unter 4. angeführten Veranstaltungen zwei Übungsscheine beizj: ringen.

Im Nebenfach Physik sind zwei Ubungsscheine zu den besuchten Veranstalte cen
beizubringen, im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften je ein libungsschein in
Betriebswirtschaftslehre und in Volkswirtschaftslehre. In den Nebenfächern
Elektrotechnik, Maschinenbau oder Verfahrenstechnik sind jeweils zwei Üb-r.gs-
scheine vorzulegen.

c) Prüfungsanforderungen

In den Prüfungsfächern gemäß a) werden geprüft in
1. Analysis: Analysis I und II
2. Lineare Algebra: Lineare Algebr3 I und II
3. Angewandte Mathematik: nach Kahl des Kandidaten Kalkül I und II oder

Numerik I oder Mathe-r-atische Statistik I
4.. dem gewählten Nebenfach,

falls dies Physik ist:
der Stoff zweier Veranstaltungen aus.den Gebieten Physik I, II, III
oder Theoretische Physik I oder II nach Kahl des Kandidaten;

falls dies Wirtschaftswissenschaften ist:

der Stoff von Veranstaltungen aus einem der Gebiete Betriebs¬
wirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre im 'umfang von 12
Wochenstunden nach Wahl des Kandidaten;
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fall» dies Elektrotechnik oder Maschinenbau oder Verfahrenstechnik ist:

in dem betreffenden Fach der Stoff von Veranstaltungen im Umfang
von ca. 10 Wochenstunden nach Wahl des Kandidaten.

d) Art und Dauer der Zwischenprüfung I

Die Prüfungen in Mathematik und in den Nebenfächern sind mündlich; die
Teilprüfung in Kalkül besteht aus einer Klausur von 3-4 Stunden und
einem Colloquiun, das an den Inhalt der Klausur anknüpft. Die mündlichen
Teilprüfungen dauern in der Regel 30 Minuten, das Colloquium 20 Minuten.

Die mündlichen Prüfungen können auch in Form von Gruppenprüfungen durch¬
geführt werden. Gruppenprüfungen werden unter entsprechender Verlängerung
der Prüfungsdauer so abgehalten, daß der Anteil des einzelnen Kandidaten
erkennbar und bewertbar wird.

Alle Teilprüfungen der Zwischenprüfung I sind in der Regel in einem Zeit¬
raum von 3 Wochen abzulegen, wenn nicht bereits vorgezogene Teilprüfungen
abgelegt worden sind (vgl. 8.).

e) Übergangsregelung für Lehramtskandidaten

Eine Zwischenprüfung für das Lehramt am Gymnasium in Mathematik oder Ange¬
wandter Mathematik als erstem Fach kann durch Ablegung der Prüfung in
Angewandter Mathematik und im Nebenfach zur Zwischenprüfung I ergänzt
werden. Die Frist von 3 Wochen gilt dann nur für diese beiden Prüfungen.

6. Zwischenprüfung II

Die Zwischenprüfung II besteht aus der Zwischenprüfung I und der Ergänzungs¬
prüfung (vgl. 7.). Zwischenprüfung I und Ergänzungsprüfung können

I. unabhängig voneinander oder
II. als eine zusammenhängende Prüfung

abgelegt werden.

Als Nebenfach kann Physik oder Wirtschaftswissenschaften gewählt weid.'n.
zu I. : Nach bestandener Zwischenprüfung I kann frühestens am Ende des

4. Semesters die Ergänzungsprüfung abgelegt werden (vgl. 7.).
zu II. : Als zusammenhängende Prüfung kann die Zwischenprüfung II frühestens

am Ende des 4. Semesters abgelegt werden. Die Studienleistungen
und Leistungsnachweise setzen sich zusammen aus denen der Zwischen¬
prüfung I und der Ergänzungsprüfung (vgl. 7.). Die Teilprüfungen
der Zwischenprüfung I in
1. Analysis .
2. Lineare Algebra
3. Angewandte Mathematik
4. Nebenfach
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und die Ergänzungsprüfung müssen in der Regel in einen Zeit¬
raun von 4 Wochen abgelegt verden, solern nicht Teilprürungen
in Analysis und Lineare Algebra vorgezogen worden sind (vgl.
8.).

Eine Zwischenprüfung für das Lehrair.t cra Gyt.nasiun in Mathematik oder Ange¬
wandte Mathematik als ersten Fach kann durch Ablegung der Prüfungen in
Angewandter Mathematik und im Nebenfach sowie der Ergänzungsprüfung zur
Zwischenprüfung Ii. ergänzt werden. Die Frist von 4 Woc.ien gilt dann nur
für diese drei Prüfungen.

7■ Ergänzungsprüfung

a) Studienleistungen und Leistungsnachweise

Uber die zur Zwischenprüfung I erforderlichen Veranstaltungen hinaus wird
der Besuch einer Veranstaltung der Gruppe A und einer Veranstaltung der
Gruppe B vorausgesetzt. Über die zur Zwischenprüfung I erforderlichen Leistungs-,
nachweise hinaus sind 2 Übungsscheine zu Veranstaltungen der Gruppe A vorzu¬
legen.
Inhaber der Fachhochschulreife haben zusätzlich den Nachweis über die erfolg¬
reiche Teilnahrae an Brückenkursen zu erbringen.

b) Prüfungsanforderungen
Es wird der Stoff zweier vom Kandidaten gewählter Veranstaltungen der Gr.ppe A,
die nicht schon in der Zwischenprüfung I geprüft worden sind, geprüft.

c) Art und Dauer der Ergänzungsprüfung

Die Ergänzungsprüfung ist eine mündliche Prüfung von in der Regel 30 Minuten
Dauer. Sie kann auch in Form einer Gruppenprüfung durchgeführt werden (v-1.
5. d)).

8. Vorgezogene Teilprüfungen

Auf Antrag des Studierenden können Teilprüfungen in den Tächern Lineare .-.igebra
und Analysis als Bestandteile der Zwischenprüfung I oder II vorgezogen werden,
was jedoch nur zu Beginn des 3. Semesters möglich ist.

Für eine vorgezogene Teilprüfung in Lineare Algebra oder Analysis sind die
Veranstaltungen Lineare Algebra I und II, Analysis I und II und Kalkül I
und II zu besuchen und ein Übungsscheizu dem'Gebiet der Teilprüfungen vor¬
zulegen.
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Eine vorgezogene Teilpriifung besteht aus einer Klausur (3-4 Stunden)
und einem Colloquium (ca. 20 Minuten), das an den Inhalt der Klausur
anknüpft.

9. Hauptprüfung I

a) Gliederung:

Die Hauptprüfung I besteht aus den Teilprüfungen in den Prüfungsfächern (vgl. c))
1. Angewandte Mathematik
2. Spezialgebiet U
3. Programmierung
4. Nebenfach

sowie aus der Anfertigung der Abschlußarbeit I.

b) Studienleistunflen und Leistungsnachweise (über die Anforderungen der
Zwischenprüfung I hinaus)" :

in Mathematik

Zwei Veranstaltungen der Gruppe A' und fünf Veranstaltungen der Gruppe B' ,
darunter ein Programmierkurs,sofern dieser nicht schon zur Zwischenprüfung
I angegeben wurde. Zu diesen Veranstaltungen sind drei Übungsscheine bei¬
zubringen, die nicht schon zur Zwischenprüfung I vorgelegt worden sind.
Je zwei Veranstaltungen der Gruppe B' können durch eine - nach Möglichkeit
anwtndungsorientierte - Veranstaltung der Gruppe A' ersetzt werden. Ferner
ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar durch Vorlage eines Seminar¬
scheines nachzuweisen.

in den gewählten Nebenfach,

falls dies Physik ist:
3 Veranstaltungen im Gewicht von je einer 4-stündigen Vorlesung, davon
eine mit Übungen. Darunter darf sich höchstens ein Praktikum befinden.
Im Laufe des Studiums muß mindestens eine Veranstaltung der Theore¬
tischen Physik im Gewicht einer 4-stündigen Vorlesung besucht werden.
Ferner ist ein Ubungsschein beizubringen, der nicht schon zur Zwischen¬
prüfung I vorgelegt wurde;

falls dies Wirtschaftswissenschaften oder Elektrotechnik oder Maschinenbau
oder Verfahrenstechnik ist:

in dem betreffenden Fach Veranstaltungen im Umfang von ca. 15 Wochen¬
stunden. Ferner sind zwei Übungsscheine vorzuweisen.

Darüber hinaus ist der Besuch von Veranstaltungen der Betriebswirtschaftslehre
im Umfang von insgesamt 6 Wochenstunden nachzuweisen. Hierzu ist ein Übungs¬
schein zusätzlich zu den bisher genannten beizubringen. Einschlägige Studien¬
leistungen im Nebenfach werden hierauf angerechnet.
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Insgesamt sind im Hauptstudium I Lehrveranstaltungen im Umfang von
mindestens 50 Wochenstunden zu besuchen,

' c) Prüfungsanforderangen

Durch die Teilprüfungen in Angewandtor Mathematik und in Spezialgebiet
soll festgestellt werden, ob der Kandidat gründliche Kenntnisse über der.
Stoff von jeweils zwei Veranstaltungen der Gruppe B' oder den entsprechen¬
den Ersatzveranstaltungen der Gruppe A' gemäß b) besitzt. Das Spezial¬
gebiet wird in der Regel das Gebiet sein, dem das Thema der Abschlußarb^ it
I.entnommen ist.

Das Nebenfach muß auf dem Gebiet aufbauen, aus dem das Nebenfach der Zwischen¬
prüfung I gewählt war.

Im Nebenfach Physik wird der Stoff einer der Veranstaltungen gemäß b), die
kein Praktikum sein darf , nach Wahl des Kandidaten geprüft.

Im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften wird der Stoff von Veranstaltungen
gemäß b) im Umfang von insgesamt 10 Wochenstur.den nach Wahl des Kandidaten
geprüft.

Im Nebenfach Elektrotechnik, Maschinenbau oder Verfahrenstechnik wird jeweils
der Stoff von Veranstaltungen im Umfang von insgesamt 5 Wochenstunden n.ch
Wahl des Kandidaten geprüft.

d) Abschlußarbeit I

Gegen Ende des Hauptstudiums I (in der Regel nach dem 6. Semester) wird unter
Anleitung eines Lehrenden des Faches Mathematik die Abschlußarbeit I angefer¬
tigt. Die Arbeit soll nach drei Monaten abgeschlossen sein.

Es wird empfohlen, sich frühzeitig (nach Möglichkeit unmittelbar nach der
Zwischenprüfung I) mit dem Betreffenden in Verbindung zu setzen, unter dessen
Anleitung die Abschlußarbeit I angefertigt werden soll.

e) Art und Dauer der Hauptprüfung I

Die Prüfungen in Angewandter Mathematik, im Spezialgebiet und in den Neben¬
fächern sind mündlich und dauern in der Regel 30 Minuten. Die Teilprüfu::g
in Programmierung besteht aus einer A-stündigen Klausur und einem Collc uium
von ca. 20 Minuten Dauer.

Die mündlichen Prüfungen können auch in Form von Gruppenprüfungen durchgeführt
werden (vgl. 5. d)).

Alle mathematischen Teilprüfungen der Hauptprüfung I sind in der Regel in
einem Zeitraum von 4 Wochen abzulegen.
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10. Hauptprüfung II

a) Gliederung:

Die Hauptprüfung II besteht aus den Teilprüfungen in (vgl. c))
1. Mathematik I (Reine Mathematik)
2. Mathematik II (Angewandte Mathematik)
3. Mathematik III (Spezialgebiet)
4. Nebenfach

sowie aus der Anfertigung der Abschlußarbeit II.

b) Studienleistungen und Leistungsnachweise ( über die Anforderungen der
Zwischenprüfung II hinaus):

in Mathematik

6 Veranstaltungen der Gruppe A oder solche gleichen Gewichts.
2 dieser Veranstaltungen sollen dem Gebiet der reinen Mathematik,
2 dem Gebiet der anwendungsorientierten Mathematik entstammen.

Zur reinen Mathematik zählen u. a.:
Funktionentheorie, Algebra, Zahlentheorie, Geometrie,
Topologie, Funktionalanalysis, Differentialgleichungen,
zur angewandten Mathematik zählen u. a.:
Funktionalanalysis, Partielle Differentialgleichungen,
Differentialgleichungen, Mathematische Statistik,
Numerische Mathematik.
Im Zweifelsfalle bestimmt der Dozent, ob seine Ver¬
anstaltung zum Gebiet der reinen oder zum Gebiet
der anwendungsorientierten Mathematik gehört.

3 Übungsscheine zu den oben genannten Veranstaltungen,
2 Seminarscheine.

in dem gewählten Nebenfach

falls dies Physik ist:

3 Veranstaltungen im Gewicht von je einer 4-stündigen Vorlesung,
davon eine mit Übungen und mindestens eine in theoretischer Physik.
Darunter darf sich höchstens ein Praktikum befinden.
1 Ubungsschein in theoretischer Physik.
Im Laufe des Studiums sind mindestens 2 Veranstaltungen der theore¬
tischen Physik im Gewicht von je einer 4-stündigen Vorlesung zu
besuchen.

falls dies Wirtschaftswissenschaften ist:

Veranstaltungen im Umfang von 20 Kochenstunden,
2 Scheine, davon.ein Hauptseminarschein in Betriebswirtschaftslehre
oder in Volkswirtschaftslehre.
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c) Prüfungsanforderungen

Durch die Teilprüfur.gen in den drei rather-atischen Prüfungsfächern soll
festgestellt werden, ob der Kandidat gründliche Kenntnisse über den Sto:£
von je mindestens zwei Veranstaltung., n der Gruppe A (vgl. Anhang) oder
Veranstaltungen von mindestens dem gleichen Gewicht besitzt. In Mathema-
tik I stehen Gesichtspunkte der reinen Mathematik, in Mathematik II soK.ne
der anwendungsorientierten Mathematik im Vordergrund. In der Prüfung in
Mathematik III soll der Kandidat vertiefte Kenntnis.-.e in einem Teilge¬
biet der Mathematik nachweisen, das er als Schwerpunkt seines Studiums
gewählt hat und dem in der Kegel das Thema der Abschlußarbeit II ent¬
nommen ist.

Das Nebenfach muß auf dem Gebiet aufbauen, aus dem das Nebenfach der
Zwischenprüfung II gewählt war.

Im Nebenfach Physik wird der Stoff einer der Veranstaltungen gemäß b),
die kein Praktikum sein darf, nach Wahl des Kandidaten geprüft.

Im Nebenfach Wirtschaftswissenschaften wird der Stoff von Veranstaltung.n
gemäß b) im Umfang von insgesamt 12 Wochenstunden nach Wahl des Kandida:en
geprüft. Darunter müssen sich Veranstaltungen aus dem Kauptstudiuc II in
Umfang von insgesamt mindestens 8 Wochenstunden befinden.

c) Abschlußarbeit II

Gegen Ende des Hauptstudiums II (in der Regel nach dem 8. Semester) vir¬
unter Anleitung eines Lehrenden des Faches Mathematik die AbSchlußarbeit II
angefertigt. Diese Arbeit soll nach 6 Monaten beendet sein. Es wird em;:ohlen,
sich frühzeitig (nach Möglichkeit unriittelbar nach der Zwischenprüfung ZI)
mit dem Betreffenden in Verbindung zu setzen, unter dessen Anleitung di-
Abschlußarbeit angefertigt werden soll.

e) Art und Dauer der Hauptprüfung II

Die Teilprüfungen in Mathematik und in den Nebenfächern Physik und Wirt
Wissenschaften sind mündlich und dauern in der Regel 30 Minuten. Die mü
Prüfungen können auch in Form von Gruppenprüfungen durchgeführt werden.
Alle mathematischen Teilprüfun^en der Hauptpriif ur.g II sind in der Regel
Zeitraum von 4 Wochen abzulegen. Die Prüfung im Nebenfach kann vorher a
werden (frühestens nach dem 6. Fachsi-mester).

11. Übergangsregelungen

a) Übergang vom Hauptstudium I zum l'auptstudiura II

Zusätzlich zur Zwischenprüfung I muß die Ergänzungsprüfung abgelegt werden.
Über die Anerkennung von Studienleistungen aus dem Hauptstudium I für das
Hauptstudium II entscheidet der Prüfungsausschuß.
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b) Ubergang vom HauptStudium II zun Hauptstudium I

Nach Ablegung der Zwischenprüfung II ist ein Übergang direkt möglich.
Über die Anerkennung von Studienleistungen für das Hauptstudium en-
scheidet der Prüfungsausschuß.

c) Übergang von integrierten Studiengang Mathematik zum Studiengang
"Mathematik oder Angewandte Mathematik für das Lehramt am Cymnasium"

Der Übergang vom integrierten Studiengang Mathematik in den Studiengang
"Mathematik oder Angewandte Mathematik für das Lehramt am Gymnasium" ist
für Inhaber der allgemeinen Hochschulreife stets möglich, wenn die ent¬
sprechenden fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Lehrver¬
anstaltungen nachgeholt werden (für Einzelheiten vgl. Studienordnung für
das Studium der Mathematik und der Angewandten Mathematik für das Lehramt
an Realschulen und Gymnasien).

d) ibergang vom Studiengang "Mathematik oder Angewandte Mathematik für
das Lehramt am Gymnasium" zum integrierten Studiengang Mathematik

Nach dem ersten oder zweiten Semester ist ein direkter Übergang möglich,
wenn die entsprechenden Lehrveranstaltungen in Kalkül und im Nebenfach
nachgeholt werden. Bei einem Übergang nach der Zwischenprüfung für die
erste Staatsprüfung ist eine Zusatzprüfung zur Ablegung der Zwischenprüfung
I bzw. der Zwischenprüfung II erforderlich. Nähere Einzelheiten sind aus
der Prüfungsordnung für den integrierten Studiengang Mathematik ersicht¬
lich.
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ANHANG

Veranstaltungen der Gruppe A

Algebra

Algebraische Zahlentheorie
Analysis III
Axiomatische Mengenlehre

Differentialgleichungen
Funktionalanalysis I
Funktionentheorie

Geometrische Algebra
Komniutative Algebra

Maß- und Integrationstheorie
Multilineare Algebra
Numerik I

Prädikatenlogik (Einführung)

Topologie
Wahrscheinlichkeitstheorie

Zahlentheorie (elementar)

Die Veranstaltungen der Gruppe A sind in der Regel 4-stündige Vorlesung«;:;
mit 2 Stunden Übungen.

Veranstaltungen der Gruppe A'

Die Veranstaltungsgruppe A' besteht aus den Veranstaltungen der Cruppe A
und aus weiterführenden Veranstaltungen der anweniiungsorientierten Mathe matik

von mindestens dem gleichen Cewicht wie die Veranstaltungen dsr Gruppe A.

Veranstaltungen der Gruppe B

Kalkül III
Kalkül IV

Lineare Optimierung

Programmierers

Die Veranstaltungen der Gruppe B sind in der Kegel 2-stündige Vorlesungt :-.
mit 1 Stunde Übungen oder Veranstaltungen von ca. 40 Stunden

- 17 -
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Veranstaltungen der Gruppe B'

Analog- und Hybridrechner
Au tomater.theorie

Betriebssysteme und Systemprogrammierung

Dynamische Optimierung
Informationstheorie

Interpretierende Systeme
Kalkül III
Kalkül IV

Lineare Optimierung
Mathematische Logik
Mathematische Statistik I
Mathematische Statistik II

N'etzplantechnik und ihre Programmierung
Nichtlineare Optimierung

Nichtnumerische Datenverarbeitung
Partielle Differentialgleichungen
Potentialtheorie

Programmierkurs
Programmiersprachen I
Programmiersprachen II
Rekursive Funktionen

Turing Maschinen - Algorithmentheorie

Die Veranstaltungen der Gruppe B' sind in der Regel 2-stündige Vorlesungen

mit 1 Stunde Ölungen oder Veranstaltungen von ca. 40 Stunden.

Der Prüfungsausschuß kann die Veranstaltungsgruppen A, B, B' durch weitere
Veranstaltungen ergänzen.

- 18 -
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Erläuterungen zu den Grundvorlcsungen jnd den W'rar.srul turyt ; ri der Gruppe

Analysis I und II, Lineare Algebr3 I i:".d II

Zielsetzung: Erlernung der mathenati:.cher. Sprache, Einführung in exakte?
Schließen und Abstraktion, Vermittlung des benötigten Grur._-
wissens.

Veranstaltungen der Gruppe A

Zielsetzung: Methodische und wissens:.aßige Einführung in grundlegende S;czial-
gebiete der Mathematik.

Veranstaltungen der Cruppe ß und Kalkül I und II

Zielsetzung: Einführung in und Überblick über Anwendungen der Mathenat:
unter Verzicht auf Herleitung der zugrundeliegenden Theorie.;
(Scheda: Definition, Satz, Erläuterung, Anwendung; i.a. kein
Beweis). Einübung von Techniken und Verfahrensweisen.

Veranstaltungen der Cruppe B '

Zielsetzung: Wie bei Gruppe B. Die über die Gruppe B hinausgehenden Ver¬
anstaltungen der Gruppe 8' sollen darüber hinaus eine Weit* r-
führung der genannten Aspekte erbringen.

Kalkül I, II, III und IV

Möglicher
Inhalt : Z. B. Integrationsnetbo'.en, Vektoranal ysi s, Lösen von Differen¬

tialgleichungen, Funktionentheorie, Fourierreihen und -tfs; sfor
mationen, Potentialtheorie, Variationsrechnung.
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